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Editorial

In den letzten Jahren haben Erzie-
hungsberatungsstellen ihre Verwal-
tungsaufgaben zunehmend über Per-

sonalcomputer wahrgenommen. Auch
für Fachaufgaben stehen PC-Programme
zur Verfügung. Schließlich vernetzen
sich Beratungsstellen auch mit dem In-
ternet und nehmen dessen Dienste in
Anspruch. Die Bundeskonferenz für Er-
ziehungsberatung nimmt deshalb das
Thema Datenschutz beim Einsatz von
Personalcomputern in Erziehungsbera-
tungsstellen noch einmal auf. In einem
von der Kommission für Rechtsfragen
erarbeiteten bke-Hinweis werden die
Problemstellungen differenziert darge-
stellt und Lösungsansätze aufgezeigt.
Der Text beschreibt unterschiedliche
Szenarien, in denen sich Beratungsstel-
len befinden können; definiert Grundbe-
griffe der Datensicherheit, zu beachten-

de „Organisationskriterien“ und Inhalte
einer Betriebsvereinbarung. Drei Check-
listen geben Hilfestellung bei der Um-
setzung der Datenschutzanforderungen.
Der Text ersetzt den bke-Hinweis aus dem
Jahr 1997.

In den verschiedenen Bundesländern
haben die Landespsychotherapeuten-
kammern ihre Tätigkeit aufgenommen.
Dabei haben die Kammern auch das Be-
rufsfeld der Erziehungs- und Familienbe-
ratung als einem Gebiet, in dem Psy-
chologische Psychotherapeuten (PP)
bzw. Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten (KJP) tätig sind, im Blick.
Im Mai dieses Jahres hat die Bundes-
konferenz für Erziehungsberatung nun
ein erstes Gespräch mit der Bundespsy-
chotherapeutenkammer geführt. Dabei
wurden Perspektiven für die künftige
Zusammenarbeit entwickelt und regel-
mäßige Gespräche vereinbart. Ein Be-
richt über den ersten Austausch ist in
diesem Heft dokumentiert.

Europa kommt Schritt für Schritt nä-
her. Es ist zum sozialen und politischen
Lebensraum für Kinder, Jugendliche und
deren Familien geworden. Europäische
Entscheidungen gestalten diesen Le-
bensraum. Die Arbeitsgemeinschaft für

Jugendhilfe hat daher in einem Diskussi-
onspapier die Kinder- und Jugend(hilfe)-
politik in Europa aufgegriffen. Sie regt
eine europäische Vernetzung der natio-
nalen kinder- und jugend(hilfe)-politi-
schen Strukturen an und tritt für die
Einrichtung einer Beobachtungsstelle
ein, die europäische Prozesse für die
nationale Jugendhilfe transparent und
nachvollziehbar macht.

Im EB-FORUM setzt sich Andreas
Hundsalz mit der Rolle von Gefühlen im
Team von Erziehungsberatungsstellen
auseinander. Beraterinnen und Berater
müssen im Umgang mit Ratsuchenden
sensibel deren Gefühlslagen erspüren
können; Entscheidungen in Sachfragen
folgen einer anderen Logik. Teams müs-
sen daher unterschiedliche Kompetenzen
wahrnehmen und integrieren können.
Hundsalz fordert dazu auf, Unterschiede,

auch der Personen,
kreativ zu nutzen.

Politisch, auch ju-
gendhilfepolitisch ist
einiges in Bewegung.
Erziehungs- und Fa-
milienberatung steht
vor neuen Herausfor-
derungen. Zwei Bei-
spiele wie mit ihnen
umgegangen werden
kann, finden Sie in

diesem Heft. Die Landesarbeitsgemein-
schaft für Erziehungsberatung, Nieder-
sachsen beschreibt die Möglichkeiten der
Erziehungsberatung, sich in örtliche Ver-
netzungsstrukturen, konzeptionelle Dis-
kussionen und Planungen einzubringen.
Das Bistum Trier hat an seinen Bera-
tungsstellen ein Projekt zur zugehenden
Beratung durchgeführt. Vorgestellt wer-
den Ergebnisse der begleitenden Evaluati-
on. Das Beratungsangebot in Kindertages-
stätten ist weit überwiegend positiv
beurteilt worden.

Auch die Bundeskonferenz für Erzie-
hungsberatung ist immer darum be-
müht, die Zukunft von Beratungsstellen
konststruktiv zu gestalten. Dazu gehört
die vom Fachverband entwickelte „Wei-
terbildung zum Erziehungs- und Familien-
berater“ (bke). Um deren Implementie-
rung in die Praxis zu fördern, wurden
Mittel des Europäischen Sozialfonds ein-
geworben. Im Jahr 2005 kann die Weiter-
bildung noch zu entsprechend günstigen
Konditionen angeboten werden. Die bke
lädt Sie herzlich ein, diese Möglichkeit
der Qualifizierung für junge Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu nutzen.

Klaus Menne
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Datenschutz und Daten-
sicherheit in Erziehungs-
beratungsstellen beim Einsatz
von Personalcomputern

Der PC hat in den Erziehungsbera-
tungsstellen längst Einzug gehal-
ten. Es gibt kaum eine Bera-

tungsstelle, die ihren Schriftverkehr
oder die Adressdaten nicht auf dem ei-
genen PC verwaltet. Mit der Verbreitung
des PC als “ganz normalem” Arbeitsmit-
tel sind viele der anfänglich formulier-
ten Bedenken verschwunden oder ver-
stummt. Die regelmäßige Nutzung hat
die einst kritische Distanz zur Technik
verringert. Über das Internet entstehen
jedoch neue Bedrohungen für die ge-
speicherten Daten.

Die Verschwiegenheit der Beratungs-
fachkraft ist in Zeiten globaler Vernet-
zung nicht ausreichend, um den Schutz
personenbezogener Daten zu gewährlei-
sten. Erforderlich ist zudem die geset-
zeskonforme Verarbeitung der über die
Ratsuchenden gesammelten Daten. Die
Speicherung und Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten auf Personalcom-
putern ohne besondere Sicherungsvor-
kehrungen stellt einen Verstoß gegen
geltende Datenschutzvorschriften dar.

Inhaltliche Grundlagen
des Datenschutzes

Stellenleitung und
(Gesamt)Verantwortung

Zunächst stellt sich die Frage, welche
Verantwortung Träger und Stellenleitung

übernehmen, wenn ein PC in der Bera-
tungsstelle aufgestellt wird. Es können
drei Szenarien unterschieden werden:

• Die Beratungsstelle ist Teil eines ad-
ministrativen Ganzen (z.B. Beratungs-
stelle eines Jugendamtes), innerhalb

dessen die Beschaffung, die Aufstel-
lung sowie die Administration aus-
schließlich von dazu spezialisierten
Verwaltungseinheiten verantwortet
wird.

• Die Beratungsstelle ist einem Träger
angeschlossen, der die Beschaffung
und Installation der Technik begleitet
und technisches Personal zur Admini-
stration vorhält. Eine Betriebsverein-
barung regelt den Betrieb der Daten-
verarbeitung.

• Die Beratungsstelle ist bei der Be-
schaffung wie beim Betrieb der Tech-
nik auf sich alleine gestellt.

Die letzte Alternative belässt die Verant-
wortung bei der Stellenleitung, die allei-
ne und ohne kompetente Fremdhilfe

sicherstellen soll, dass der Betrieb der
Datenverarbeitung die einschlägigen
Vorschriften zu Datenschutz und Daten-
sicherheit erfüllt.

Die Sicherstellung zureichender Da-
tenschutzmaßnahmen wird durch meh-
rere Faktoren erreicht:

• Die Verantwortlichen sind hinreichend
über die einschlägigen Datenschutzbe-
stimmungen des Sozialgesetzbuches
(SGB), des Strafgesetzbuches (StGB)



4 Informationen für Erziehungsberatungsstellen 2/04

kugdkugdkuz kugdkugdkuzbke-Hinweis Datenschutz und Datensicherheit in Erziehungsberatungsstellen beim Einsatz von Personalcomputern

und des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) informiert.

• Die Verantwortlichen sind in der
Lage, die gesetzlichen Auflagen auf
die technische Verarbeitung von Da-
ten zu übertragen.

• Die Verantwortlichen verfügen über
hinreichende Technikkenntnisse zur
Ableitung der erforderlichen techni-
schen Konsequenzen („organisatori-
sche Umsetzung“).

• Und die Verantwortlichen sind in der
Lage, aus den vorhandenen Erkennt-
nissen eine Verarbeitungsrichtlinie zu
gestalten, die den erkannten Risiken
Rechnung trägt und den Betriebsall-
tag „angemessen“ regelt (Betriebs-
vereinbarung).

Sowohl im Bundesdatenschutzgesetz
wie auch in den einschlägigen Vorschrif-
ten der beiden Kirchen ist von “ange-
messenem” Datenschutz die Rede. Die
Relativierung auf den am Einsatzzweck
orientierten Aufwand entlastet die Ver-
antwortlichen nicht von der Verpflich-
tung, kontinuierlich zu prüfen, ob die
getroffenen Maßnahmen angemessen
bleiben. Nicht alleine sich ändernde Re-
gelungen des Straf- oder Sozialgesetz-
buches beeinflussen diese Norm, auch
die schnelle technische Entwicklung
macht deren Einhaltung nicht eben
leicht. So kann der neu beschaffte PC
mit seinem aktuellen Betriebssystem
und den dort enthaltenen Erweiterun-
gen ein (verstecktes) Problem mit sich
bringen, das durch die bisherige Verfah-
rensvorschrift nicht abgedeckt ist.

Teile der hier skizzierten Verantwor-
tung der Stellenleitung können delegiert
werden – im Nahbereich an kundige
Mitarbeitende beim Träger, im Fernbe-
reich an eine spezialisierte Firma, was
jedoch wegen der auf dem PC gespei-
cherten sensiblen Daten nicht unproble-
matisch ist. Letztlich bleibt die Stellen-
leitung für die „Angemessenheit“ der
Vorgehensweise und die korrekte Um-
setzung der betrieblichen Vereinbarung
verantwortlich.

Datenschutz – Qualitäts-
merkmal der Beratung nach
§ 28 SBG VIII

Es gibt eine Vielzahl einschlägiger recht-
licher Bestimmungen über Schweige-

pflicht und Datenschutz für Fachkräfte
freier und öffentlicher Träger der Ju-
gendhilfe. Sie alle sind auch im Zusam-
menhang mit der Nutzung von Personal-
computern einzuhalten.

Für Fachkräfte der Jugendhilfe öffent-
licher und freier Träger wichtige Rege-
lungen enthält das Strafgesetzbuch, hier
insbesondere § 203 StGB (Verletzung
von Privatgeheimnissen). Diese Vor-
schrift stellt die unbefugte Offenbarung
anvertrauter fremder Geheimnisse u. a.
durch Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder
Jugendberater in einer (anerkannten)
Beratungsstelle (Abs. 1 Nr. 4) und deren
berufsmäßige Gehilfen (Abs. 3) unter
Strafe. Durch § 203 StGB wird die per-
sönliche Vertrauensbeziehung zwischen
Angehörigen bestimmter Berufe und
den Menschen geschützt, die Rat und
Hilfe suchen. Der Staat setzt zum
Schutz dieser Beziehung sein stärkstes
Mittel ein: die Androhung von Geld-
oder Freiheitsstrafe.

Ebenso wichtige Regelungen enthält
das Sozialgesetzbuch. Hier ist hinzuwei-
sen auf die bereichsspezifischen Rege-
lungen für die Träger der öffentlichen
Jugendhilfe im SGB VIII (§§ 61 - 68), auf
§ 35 SGB I sowie auf die §§ 67 - 85a
SGB X. Der Schutz des Bürgers durch
die Vorschriften des Sozialgesetzbuches
geht weiter als der Schutz durch das
Strafgesetzbuch. Während § 203 StGB
den Bürger gezielt gegen die unbefugte
Weitergabe von anvertrauten oder sonst
bekannt gewordenen Geheimnissen an
Dritte schützt, ist Schutzgegenstand des
Sozialgesetzbuches das Erheben, Verar-
beiten (Speichern, Verändern, Übermit-
teln, Sperren, Löschen) und das Nutzen
von Sozialdaten (vgl. auch bke 1995a,
1995b).

Die Datenschutzbestimmungen des
Sozialgesetzbuches verpflichten die Trä-
ger der freien Jugendhilfe nicht unmit-
telbar. Jedoch obliegt es dem Träger der
öffentlichen Jugendhilfe nach § 61 Abs.
4 SGB VIII sicherzustellen, dass der Trä-
ger der freien Jugendhilfe den Schutz
von Sozialdaten bei ihrer Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung in entspre-
chender Weise gewährleistet, wenn sei-
ne Einrichtungen und Dienste in An-
spruch genommen werden. Für die
Träger der freien Jugendhilfe gelten di-
rekt die Bestimmungen des allgemeinen
Datenschutzrechts (Bundesdatenschutz-
gesetz und Länderdatenschutzgesetze).

Die Kirchen haben sich zudem eigene
Datenschutzregelungen gegeben. Dies
ist für die Evangelische Kirche das „Kir-
chengesetz über den Datenschutz“, für
die Katholische Kirche die „Anordnung
über den kirchlichen Datenschutz“. Ziel
des Datenschutzes ist ein (formalrecht-
lich) korrektes Verfahren bei der Erhe-
bung und im Umgang mit personenbe-
zogenen Daten.

Das Vertrauen der Ratsuchenden in
die Erziehungs- und Familienberatung
ergibt sich nicht alleine aus der Unter-
stellung, die Beratungsfachkraft beachte
ihre Pflicht, anvertraute Daten nicht an
Dritte weiter zu geben, sondern ebenso
aus der Erwartung, dass in Beratungs-
stellen personenbezogene Daten unter
Beachtung der geltenden Datenschutz-
bestimmungen erhoben, gespeichert,
verarbeitet, gelöscht und ggf. übermit-
telt werden.

Technischer und inhaltlicher
(nichttechnischer) Datenschutz

Es ist die Form der Datenverarbeitung,
die sicherstellt, ob die Daten vor dem
Zugriff Unbefugter geschützt sind. Denn
in jeder Beratungsstelle werden die ge-
sammelten Daten auch außerhalb des
„geschützten Dialogs“ zwischen Ratsu-
chendem und Beratungsfachkraft aufbe-
reitet (Berichte und Stellungnahmen,
Adressdatenbank usw.). Die elektroni-
sche Erfassung der personenbezogenen
Daten der Ratsuchenden definiert dabei
keinen neuen Tatbestand, sondern eine
neue Qualität. Denn die Sammlung von
sensiblen (persönlichen) Daten auf Pa-
pier unterscheidet sich von der in elek-
tronischer Form durch den Aufwand, der
getrieben werden muss, um an be-
stimmte Informationen zu gelangen.

Die Zugangswege zu papiergebunde-
nen und elektronischen Daten sind un-
terschiedlich:

• Der Zugang zu den Akten der Bera-
tungsstelle erfordert den Zugang zum
Aufbewahrungsort (Stahlschrank
nach DIN-Norm). Ein Unbefugter
muss dafür sorgen, dass er bei der
Entnahme der Akten unentdeckt
bleibt. Die Gefahr, dass der Verlust
der Akte wie der Entwender entdeckt
werden können, stellt ein potenziel-
les Hindernis für den Angriff auf sen-
sible Daten dar.



52/04 Informationen für Erziehungsberatungsstellen

kugdkugdkuz kugdkugdkuzDatenschutz und Datensicherheit in Erziehungsberatungsstellen beim Einsatz von Personalcomputern bke-Hinweis

• Der Zugang zu elektronischen Daten
kann über einen mobilen Datenträger
(z.B. Diskette) erfolgen. Wegen der
Schnelligkeit der Übertragung kön-
nen wahllos komplette Datenbestän-
de kopiert werden. Der Kopiervor-
gang wird bei den handelsüblichen
Betriebssystemen nicht protokolliert.
Nicht zu vernachlässigen ist der Fall,
dass der komplette PC aus der Stelle
entwendet wird (Diebstahl).

Die Angemessenheit des zu gewährlei-
stenden Datenschutzes ist in beiden
Fällen unterschiedlich:

• Die Papierakte gilt als geschützt,
wenn sie sorgsam unter Verschluss
gehalten wird und nur den dazu be-
stimmten Personen zur Einsicht zur
Verfügung steht.

• Elektronische Daten gelten als ge-
schützt, wenn weder das Duplizieren
(Kopieren) noch das Sichtbarmachen
(Anzeigen, Entschlüsseln) durch Un-
befugte möglich ist.

Zwar konstatiert der Gesetzgeber, dass
ein hundertprozentiger Schutz der elek-
tronisch zu verarbeitenden Daten nicht
möglich sein wird, formuliert jedoch
hohe Anforderungen an die „Angemes-
senheit“, die im Umgang mit persönlich
anvertrauten Daten erforderlich ist. Die-
se Anforderungen sind in so genannten
„Organisationskriterien“ zusammenge-
fasst, die nachfolgend zitiert werden:

1. Der Zugang zu Datenverarbeitungsan-
lagen, mit denen personenbezogene Da-
ten verarbeitet werden, ist Unbefugten
zu verwehren (Zugangskontrolle)
2. Es ist zu verhindern, dass Datenträ-
ger unbefugt gelesen, kopiert, verändert
oder entfernt werden können (Datenträ-
gerkontrolle)
3. Die unbefugte Eingabe personenbe-
zogener Daten in den Speicher sowie
deren Löschung ist zu verhindern (Spei-
cherkontrolle)
4. Es ist zu verhindern, dass Datenver-
arbeitungssysteme mit Hilfe von Einrich-
tungen zur Datenübertragung von Unbe-
fugten genutzt werden können
(Benutzerkontrolle)
5. Es ist zu gewährleisten, dass die zur
Benutzung eines Datenverarbeitungssy-
stems Berechtigten ausschließlich auf
die ihrer Zugriffsberechtigung unterlie-

genden Daten zugreifen können (Zu-
griffskontrolle)
6. Es ist zu gewährleisten, dass über-
prüft und festgestellt werden kann, an
welche Stellen personenbezogene Daten
durch die Einrichtung zur Datenübertra-
gung übermittelt worden sind (Übermitt-
lungskontrolle)
7. Es ist zu gewährleisten, dass nach-
träglich überprüft und festgestellt wer-
den kann, welche personenbezogenen
Daten zu welcher Zeit von wem in Da-
tenverarbeitungssysteme eingegeben
worden sind (Eingabekontrolle)
8. Es ist zu gewährleisten, dass perso-
nenbezogene Daten, die im Auftrag ver-
arbeitet werden, nur entsprechend den
Weisungen des Auftraggebers verarbei-
tet werden können (Auftragskontrolle)
9. Es ist zu verhindern, dass bei der
Übertragung personenbezogener Daten
sowie beim Transport von Datenträgern
die Daten unbefugt gelesen, kopiert ver-
ändert oder gelöscht werden können
(Transportkontrolle)
10. Die innerbehördliche oder innerbe-
triebliche Organisation ist den besonde-
ren Anforderungen des Datenschutzes
entsprechend zu gestalten (Organisati-
onskontrolle).

Diese Kriterien finden sich sinngemäß
im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
sowie den Datenschutzgesetzen der bei-
den Kirchen. Die Umsetzung der Vor-
schriften richtet sich nach konkreten
(technischen) Verhältnissen vor Ort und
erfolgt somit individuell, weshalb die
Aufstellung allgemeiner Richtlinien nur
aufzeigt, welche organisatorischen Pro-
zesse einer besonderen Beachtung be-
dürfen.

Vier Szenarien –
zwei Verantwortliche

Die Verantwortung, die jede Stellenlei-
tung für die Umsetzung und Einhaltung
der Auflagen übernimmt, kann durch
vier Szenarien skizziert werden:

1. Beratungsstelle mit PC, ohne admini-
strative Fachkraft, ohne Netzwerk.
In dieser Variante liegt die Verantwor-
tung für die Einhaltung des geforderten
zureichenden („angemessenen“) Daten-
schutzes bei der Stellenleitung. Von ihr
wird erwartet, dass die vom Gesetzge-
ber formulierten Schutznormen auf die

technischen Gegebenheiten fehlerfrei
übersetzt und gewährleistet werden
(Gewährleistungspflicht nach § 61 Abs.
4 SGB VIII). Der Betrieb elektronischer
Datenerfassungsanlagen im Umfeld von
Leistungen des SGB muss den gelten-
den Bestimmungen (StGB, SGB I, VIII
und X) entsprechen.
2. Beratungsstelle mit PC, ohne admini-
strative Fachkraft, mit Netzwerk
In dieser Variante liegt die Verantwor-
tung für die Einhaltung eines zureichen-
den  Datenschutzes bei der Stellenlei-
tung. Die Einrichtung und der Betrieb
eines Netzwerkes ohne zureichende
Kenntnisse darf, in Anbetracht der tief
greifenden Zugriffsmöglichkeiten auf die
Daten anderer im Netz befindlicher PC,
juristisch als grob fahrlässig gewertet
werden.
3. Beratungsstelle mit PC, administrati-
ver Fachkraft und Netzwerk
In dieser Variante kann die Verantwor-
tung für die Einhaltung eines zureichen-
den  Datenschutzes von Stellenleitung
und Netzwerk-Administration gemein-
sam wahrgenommen werden oder ein-
seitig bei der Administration liegen. Die
tatsächliche Verantwortlichkeit muss
durch eine Betriebsvereinbarung gere-
gelt sein.
4. Sonderfall Internetzugang
Einen Sonderfall der Vernetzung stellt
der Zugang zum Internet dar, also die
Vernetzung des lokalen Rechners oder
Netzwerkes mit dem weltweiten Inter-
net. Verantwortlich ist die Stellenlei-
tung, sofern die Abtretung an eine spe-
zialisierte administrative Fachkraft nicht
geregelt ist.

Die hieraus folgenden Gefahren bzw.
notwendigen Vorkehrungen sind Thema
der folgenden Ausführungen.

Datensicherheit und Internet

Die Vernetzung von Rechnern verlangt
besondere Sicherheitsvorkehrungen,
weil die lokalen Daten im Falle einer
Vernetzung (insbesondere zum Internet)
spezifischen Gefahren ausgesetzt sind:

• Durch das Einschleusen von Schad-
routinen (das sind ausführbare Pro-
gramme, die auf dem PC Schäden
verursachen, dazu zählen Viren, Wür-
mern, Trojaner) werden die Datenbe-
stände gelöscht.
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• Durch das Einschleusen von Schad-
routinen können die Tastaturanschlä-
ge abgehört und an einen Rechner
im Internet gesendet werden (d.h.
alles, was auf dem befallenen PC ge-
schrieben wird, wird von sogenann-
ter SpyWare oder einigen speziali-
sierten Trojanern „mitgeschrieben“
und an die Autoren der Schadrouti-
nen gesendet).

• Durch das Einschleusen von Schad-
routinen (z.B: sogenannte Remote-
Software wie SubSeven) kann der
Rechner ferngesteuert werden, womit
der uneingeschränkte Zugriff auf den
befallenen PC gelingt und alle darauf
vorhandenen Datenbestände über
das Internet eingesehen und übertra-
gen werden können (Datendiebstahl)
sowie die Funktionsfähigkeit des PC
eingeschränkt werden kann (z.B:
ferngesteuertes Abschalten von
Schutzmaßnahmen).

Bei bestehender Verbindung zum Inter-
net kann den oben beschriebenen Ge-
fahren durch die beiden nachstehend
genannten Verfahrensvarianten begeg-
net werden:

• Ein (alter) PC wird exklusiv zur Ver-
bindungsaufnahme mit dem Internet
abgestellt, auf diesem PC befindet
sich keinerlei sensibles, personenbe-
zogenes Datenmaterial.

• Der PC wird durch eine Kombination
technischer Maßnahmen vor (lesen-
den und schreibenden) Zugriffen aus
dem Netzwerk (oder dem Internet)
geschützt (z.B. durch Einsatz einer
Firewall, Antivirensoftware, restriktive
Browsereinstellungen etc.).

Betriebsvereinbarungen als
Richtlinien zu Datenschutz
und Datensicherheit

Eine Betriebsvereinbarung regelt nicht
nur den Betrieb der Verarbeitung sensi-
bler und/oder personenbezogener Daten
auf Personalcomputern, sondern auch
die Zuständigkeiten von Personen inner-
halb der betrieblichen Organisation. Der
Vorteil einer Betriebsvereinbarung be-
steht vor allem darin, dass

• die verantwortlichen Personen mit
ihren Zuständigkeiten benannt sind,

• die Organisation der Datenerfassung
beschrieben ist,

• die Vereinbarung regelmäßig ange-
passt werden muss,

• die Mitarbeitenden hinsichtlich der
Einhaltung der geltenden Schutznor-
men abgesichert sind.

Die folgende Aufstellung gibt einen
Überblick über Regelungen, die Inhalt
einer Betriebsvereinbarung sein sollten:

• Die Regelung der Aufbewahrungs-
und Löschvorschriften für papierge-
bundene Dateien.

• Die Regelung der Aufbewahrungs-
und Löschvorschriften für elektroni-
sche Dateien.

• Die Regelung der Kriterien der Auf-
stellung von Personalcomputer in
den Dienst- und Kontakträumen
(Sichtschutz, Zugangssperre etc.).

• Die Regelung von Vorschriften zur
technischen Sicherung von Daten
(Datenträgerkontrolle, Zugriffskontrol-
le, Eingabekontrolle etc.).

• Die formale Verpflichtung der Mitar-
beitenden auf die in der Institution
geltenden Datenschutzvorschriften.

• Die Regelung der Vernichtung elek-
tronischer Datenträger (nicht mehr
gebrauchte Disketten, Festplatten,
CD, Magnetbänder oder andere Mas-
senspeicher).

• Die Darstellung der Gefahren der
elektronischen Datenverarbeitung bei
lokal vernetzten Arbeitsplätzen,

• Die Darstellung der Gefahren bei mit
dem Internet vernetzten Arbeitsplät-
zen.

• Die Regelung der Nutzung des Inter-
net während der Arbeitszeit sowie
die private Nutzung, sofern diese er-
laubt ist (z.B. Verbot des Aufrufs ge-
waltverherrlichender, rassistischer
und pornografischer Inhalte etc.).

• Die Regelung der Nutzung von spezi-
ellen Anwendungen (z.B. Online-Be-
ratung, Online-Statistik etc.).

Technische Grundlagen der
Datensicherheit

Zur Verdeutlichung, welche Implikatio-
nen mit der Wahl der Technik verbun-
den sind, sei an dieser Stelle auf häufig
verwendete Begriffe und deren Defini-
tionen hingewiesen:
Mit Datensicherheit in der Informations-

technik (IT) wird allgemein der techni-
sche Schutz von Daten bezeichnet, der
verschiedene Anforderungen erfüllen
muss hinsichtlich…

Vertraulichkeit: Vertrauliche Informatio-
nen müssen vor unbefugter Einsicht ge-
schützt sein.
Verfügbarkeit: Dem Benutzer stehen die
Dienstleistungen und Funktionen des IT-
Systems zum erforderlichen Zeitpunkt
(z.B: während der gesamten Arbeitszeit
oder nur zu festgelegten Zeiten) zur
Verfügung.
Integrität: Die Daten stehen vollständig
und unverändert zur Verfügung. Der
Verlust der Integrität von Informationen
bedeutet, dass diese entweder uner-
laubt verändert oder Angaben zum Au-
tor verfälscht wurden oder der Zeit-
punkt der Erstellung oder letzten
Änderung manipuliert wurde.

Die drei zentralen Grundlagen werden
durch weitere Kriterien ergänzt:

Authentisierung: Bei der Anmeldung an
einem System wird im Rahmen der Au-
thentisierung die Identität der Person
geprüft und verifiziert (Kennwort und
Passwort, evtl. weitere Kennwörter
usw.).
Autorisierung: Bei einer Autorisierung
wird geprüft, ob eine Person, IT-Kompo-
nente oder Anwendung zur Durchfüh-
rung einer bestimmten Aktion berechtigt
ist, d.h. diese Form der Sicherstellung
betrifft auch technische Geräte oder
Prozesse.
Datensicherung (engl. Backup): Bei ei-
ner Datensicherung werden zum Schutz
vor Datenverlust Sicherungskopien der
vorhandenen Datenbeständen von dazu
berechtigten Personen erstellt.

Das Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI) gibt ein umfas-
sendes, detailliertes, fortlaufend aktuali-
siertes Grundschutzhandbuch
(www.bsi.de/gshb/deutsch/menue.htm)
heraus. Dort sind die konkreten Gefähr-
dungslagen verschiedener IT-Systeme
aufgelistet, differenziert nach höherer
Gewalt, organisatorischen Mängeln,
technischem Versagen, menschlicher
Fehlhandlungen und vorsätzlicher Hand-
lungen. Es werden geeignete Maßnah-
men empfohlen, um die jeweilige Ge-
fährdung auszuschalten oder das
Gefahrenrisiko erheblich zu minimieren.
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Das Grundschutzhandbuch richtet sich
an Fachleute und fortgeschrittene An-
wender. Die Realisierung der einschlägi-
gen Empfehlungen des Grundschutz-
handbuchs erhöht die Datensicherheit
um ein Vielfaches und gewährleistet ei-
nen weitestgehend sicheren Betrieb.

Darüber hinaus veröffentlicht das
BSI einen Leitfaden „IT-Sicherheit –
IT-Grundschutz kompakt“ (www.bsi.de/
gshb/Leitfaden/GS-Leitfaden.pdf). Er li-
stet die häufigsten Versäumnisse auf
und empfiehlt wichtige Sicherheitsmaß-
nahmen, welche auch für Laien über-
sichtlich und verständlich dargestellt
sind. Im Anhang dieses Leitfadens be-
finden sich übersichtliche Prüflisten zur
IT-Sicherheit. Durch Ankreuzen der ge-
stellten Fragen ergibt sich schnell ein
Überblick, welche Verbesserungen not-
wendig sind, und welche Maßnahmen
gegebenenfalls durchgeführt werden
müssen. Normales Anwendungswissen
reicht aus, um bei den jeweils einge-
setzten IT-Systemen anhand dieses Leit-
fadens eine bereits weit reichende Si-
cherheit zu gewährleisten.

PC-Systeme

Der PC wird in in aller Regel in einem
Zustand ausgeliefert, bei dem zahlreiche
für die Sicherheit erforderlichen Einstel-
lungen deaktiviert sind. Bereits bei der
ersten Inbetriebnahme müssen notwen-
dige Sicherheitseinstellungen aktiviert
werden. Empfohlen wird die Aktivierung
des so genannten „BIOS-Passwort“
(ohne Eingabe des Passwortes kann der
Rechner nicht hoch gefahren werden),
das Deaktivieren oder Beschränken ein-
zelner Hardware-Geräte im BIOS oder im
Betriebssystem (zum Beispiel das Ab-
schalten von Diskettenlaufwerken, wenn
das Kopieren von Datenbestände auf
diesen Datenträger verhindert werden
soll), das Einrichten einer differenzierten
Benutzer-, Verzeichnis- und Datenver-
waltung (besonders im Netzwerk), das
Einschränken oder Abschalten einzelner
Dienste (z.B. der Dienst zur Übermitt-
lung interner Nachrichten) oder das An-
legen automatisch verschlüsselter Datei-
systeme für vertrauliche Daten, um nur
einige der in Frage kommenden Maß-
nahmen zu nennen.

Die auf dem Markt erhältlichen Be-
triebssysteme sind in unterschiedlicher

Weise in der Lage, die gestellten Anfor-
derungen an die IT-Sicherheit zu erfül-
len. Sofern notwendige Funktionen oder
Fehlerkorrekturen fehlen, was insbeson-
dere bei nicht mehr unterstützten
(Alt)Versionen der Fall ist (z.B: Windows
95, 98, NT), müssen zusätzliche Pro-
gramme installiert sein. Auch hier gibt
das Grundschutzhandbuch des BSI die
passenden Empfehlungen.

Neuerdings stellen alle Hersteller auf-
grund des gewachsenen Sicherheitsbe-
wusstseins regelmäßig Updates zur Ver-
fügung, um bekannt gewordene
Sicherheitslücken zu schließen. Es wird
dringend empfohlen, das Betriebssy-
stem regelmäßig zu aktualisieren. Aller-
dings stellt die Aktualisierung des Be-
triebssystems über das Internet selbst
eine Sicherheitslücke dar, weil für die-
sen Vorgang dem Hersteller während
der Updatezeit alle wichtigen Zugriffs-
rechte auf das lokale System und den
dort gespeicherten Daten eingeräumt
werden. Eine aktuelle Betriebsvereinba-
rung sollte deshalb auch den Aktualisie-
rungsmodus regeln. Innerhalb lokaler
Netzwerke kann dafür gesorgt werden,
dass die angeschlossenen PC (Clients)
die Sicherheitsupdates aus dem lokalen
Netz beziehen und die Sicherheitslücke
somit umgehen.

Lokales Netzwerk

Werden PCs innerhalb einer räumlich
abgegrenzten Einheit (Wohnung, Haus,
Betriebsgebäude) vernetzt, spricht man
von einem LAN (Local Area Network).
Netzwerke sind heute weit verbreitet,
auch in Beratungsstellen. Die meisten
Netze nutzen das Internet-Protokoll
(TCP/IP-Netzwerk, auch Intranet ge-
nannt) zum Datenaustausch. Ein Proto-
koll ist eine Sammlung technischer Ver-
fahrensregeln und Funktionen, mittels
derer Rechner in der Lage sind, die ge-
wünschten Aufgaben zu erledigen. Be-
stimmte Dienste oder Programme wer-
den über einen so genannten „Server“
den angeschlossenen PC (Clients) zur
Verfügung gestellt (Client-Server-Struk-
tur). Sowohl Einrichtung wie Wartung
eines  Netzwerkes erfordern professio-
nelle, einschlägige Fachkenntnisse. Für
die Mitarbeitenden ist eine spezielle Ein-
weisung (Schulung) in den Umgang mit
den Netzwerkdiensten unverzichtbar.

Einerseits erhöht die Vernetzung die
Gefährdungsmomente für die Datensi-
cherheit, andererseits garantieren gut
gewartete und professionell eingerichte-
te Server eine insgesamt höhere Daten-
sicherheit als die Datenverarbeitung auf
unvernetzten PC.

Internet

Durch den Internetzugang entstehen
weitere, spezifische Gefährdungssitua-
tionen für die Datensicherheit, die tech-
nisch und organisatorisch zu bewältigen
sind. Die einfachste Variante besteht
darin, einen einzelnen (älteren) PC ex-
klusiv für diese Aufgabe zu reservieren.
Sobald aber Funktionalitäten wie Mail-
oder Webserverdienste (WWW, auch
umgangssprachlich Internet genannt) an
mehreren Arbeitsplätzen erforderlich
sind, müssen diese Internetdienste über
das interne Netzwerk  erreichbar sein.
Die Abschottung des internen Netzwer-
kes (LAN) gegen die Gefahren aus dem
Internet (WAN, Wide Area Network)
übernimmt dabei eine Firewall, die aus-
schließlich die benötigten Dienste zu-
lässt (z.B.: Mail, WWW) und dafür sorgt,
dass ein PC im lokalen Netzwerk nicht
direkt über das Internet erreicht werden
kann. Die Einrichtung einer Firewall
setzt einschlägige Fachkenntnisse vor-
aus.

Doch auch der durch eine Firewall
geschützte PC bleibt über die Inhalte
der zugelassenen Dienste (Mail, WWW
und Download (FTP)) weiterhin gefähr-
det. Anhänge eingehender Mails können
Viren oder andere Schadroutinen ent-
halten, aufgerufene Internetseiten kön-
nen einen präparierten Code enthalten,
der Zugriff auf den Rechner erlaubt und
vieles mehr. Grundsätzlich sollen
Mailanhänge mit einem aktuellen Viren-
programm überprüft werden, am besten
automatisiert und noch vor der Anzeige
im Mailprogramm.

Auch der auf dem Rechner eingesetz-
te Browser kann fehlerhaft program-
miert sein und gravierende Sicherheits-
lücken aufweisen. Deshalb ist bei der
Konfiguration der Internetsoftware
(Browser und E-Mail-Programm) beson-
dere Sorgfalt angebracht und eine „re-
striktive“ Konfiguration zu bevorzugen.
Alternativ zum gebräuchlichen Internet
Explorer von Microsoft können die
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Browser „Mozilla“ (Netscape) oder
„Opera“ verwendet werden, gleiches gilt
für alternative Mailprogramme.

Die Liste der Gefährdungsmomente
zeigt, dass Anwender eine spezielle
Schulung brauchen, um sicherheits- und
verantwortungsbewusst zu arbeiten und
in der Lage sind, eine vernünftige „an-
gemessene“ Gefahreneinschätzung vor-
zunehmen.

Beratung über das Internet

Die Erbringung von Beratungsleistungen
unter Einsatz der Dienste des Internet
bedarf einer gesonderten Betrachtung.
Derzeit stehen dafür zur Verfügung: E-
Mail, Chat und Forum. Entsprechende
Software ist leicht erhältlich; aus daten-
schutzrechtlicher Sicht ist ihre Nutzung
aber nicht unproblematisch.

E-Mail-Beratung
Ratsuchende nutzen die neuen techni-
schen Möglichkeiten und bringen ihre
Fragen zu Erziehungsproblemen auch
per E-Mail zum Ausdruck, wenn Bera-
tungsstellen auf diesem Wege erreich-
bar sind. Beratungsstellen die Beratun-
gen mit gängigen E-Mail-Programmen
(z.B. Outlook, Mozilla) durchführen,
müssen in Rechnung stellen, dass diese
Form der Kommunikation sowohl die
Möglichkeit des Mitlesens des Datenver-
kehrs ermöglicht als auch die Reidentifi-
kation des Senders zulässt.

Bei einer E-Mail wird nicht nur ein
komplettes Dokument verschickt, es
können auch zusätzlich Anlagen ver-
sandt werden. Beides kann im Internet
durch unbefugte Dritte abgefangen und
eingesehen werden, ohne dass der
Empfänger bemerkt, dass seine Mail ge-
lesen wurde. Die für den Mailaustausch
benutzten Protokolle smtp und pop3
sind von Hause aus unverschlüsselt.
Eine Verschlüsselung der Nachricht ist
nur möglich, wenn beide Seiten (Sender
und Empfänger) ein Schema zur Ver-
schlüsselung vereinbaren und die zur
Entschlüsselung notwendigen Schlüssel
austauschen (z.B. pgp). Ein einseitiges
Aufsetzen von Sicherheitsmaßnahmen
greift nicht; in diesem Fall empfängt die
Gegenseite die versandte Mail unver-
schlüsselt. Eine Verschlüsselung von E-
Mails ist hochschwellig, weil beide Sei-

ten vor dem Austausch der Inhalte zu-
nächst die Sicherheitsstandards austau-
schen müssen. Zudem hat der Anbieter
einer E-Mail-Beratung keine Garantie,
dass der Ratsuchende die angebotenen
Sicherheitsstandards auch auf seinem
PC installiert.

Darüber hinaus erlauben Mailadres-
sen häufig einen Rückschluss auf die
reale Person durch Angabe von Vor-
und Nachname als Adressteil; immer
aber offenbart die Adresse den Besitzer
des Postfachs (Account) beim jeweiligen
Provider. Dies ist für einen Datenspion
eine wichtige Information. In der Ver-
gangenheit sind schon mehrfach durch
Sicherheitslücken (z.B. entsprachen die
Zugangsdaten den Adressdaten oder die
Passwörter konnten erraten werden) die
Daten der Konteninhaber ausgespäht
wurden, die beim Provider im Klartext
vorliegen (Name, Adresse, Telefonnum-
mer, Geburtsdatum etc.). Mit anderen
Worten: die Re-Identifikation des Sen-
ders ist bei keinem der Internetdienste
ähnlich leicht zu bewerkstelligen wie
beim E-Mail-Dienst.

Die Beratungsstellen bleiben aber
datenschutzrechlich in der Pflicht, die
Bedingungen einer Beratung so zu ge-
stalten, dass das Privatgeheimnis der
Ratsuchenden geschützt ist. Bei einer
Beratung per E-Mail kann dies nicht ga-
rantiert werden. E-Mail-Beratung ent-
spricht nicht den Anforderungen des
Datenschutzes.

Eine Alternative bietet die so ge-
nannte webbasierte Mail. Hier loggt der
Ratsuchende sich auf dem Server eines
Beratungssystems ein und schreibt sei-
ne Anfrage in eine Maske innerhalb des
Systems. Es wird daher physikalisch kei-
ne Nachricht von A nach B verschickt,
sondern der Inhalt direkt auf dem Ser-
ver abgelegt. Zwischen dem Ratsuchen-
den (technisch: dem Client) und der Be-
ratungsfachkraft (technisch: der
Serverseite) wird allerdings auch ein Da-
tenstrom ausgetauscht. Technische
Grundlage ist das http-Protokoll. Damit
ein unbefugtes Mitlesen Dritter ausge-
schlossen werden kann, muss dieser
Datenaustausch verschlüsselt werden.
Dafür steht die SSL-Verschlüsselung,
wie sie heute bei Banken üblich ist, zur
Verfügung. (SSL steht für Secure Socket
Layer und beschreibt ein von der Firma

Netscape entwickeltes Übertragungspro-
tokoll, mit dem verschlüsselte Kommu-
nikation mittels so genanntem Tunne-
ling möglich ist, d.h. SSL baut eine
sichere Verbindung zwischen Server und
Client auf. Die Verschlüsselung erfolgt
über ein Zertifikat, das kostenpflichtig
bei einer Zertifizierungsinstanz (einem
Trust-Center) gekauft werden muss.) Für
eine SSL-Verschlüsselung des http-Pro-
tokolls muss der Ratsuchende (Client)
keinerlei zusätzliche Technik installie-
ren. Das Beratungsangebot kann ohne
technische Kenntnis allein durch Angabe
eines frei wählbaren Nicknamens und
eines selbstdefinierten Passworts in An-
spruch genommen werden.

Beratung im Chat
Bei einem Chat werden zwischen den
Teilnehmern in Echtzeit Datenströme
ausgetauscht: Bei Nutzung des Stan-
dardprotokolls IRC werden diese Daten
unverschlüsselt zwischen Server und
Client übertragen. Die Datenströme kön-
nen personenbezogene oder auf reale
Personen beziehbare Angaben enthal-
ten, die von Dritten mitgelesen werden
können. Der Schutz des Privatgeheim-
nisses der Ratsuchenden kann hier nur
gewährleistet werden, wenn die Daten
verschlüsselt übertragen werden. Der-
zeit existiert jedoch kein verschlüsseltes
Chat-Protokoll. Ein verschlüsselter Bera-
tungschat muss daher auf der Basis des
http-Protokolls unter Verwendung der
SSL-Verschlüsselung grundständig pro-
grammiert werden (https = hyper text
transfer protokoll over secure socket
layer). Dies wird für einzelne Beratungs-
stellen kaum zu leisten sein. Beratung
in einem Chat setzt professionell pro-
grammierte Software voraus.

Diskussionsforum
Das Forum ist vom Grundsatz her eine
öffentliche Informationsplattform, die
Beiträge werden von den Nutzern, die
sich persönlich angemeldet haben (regi-
strierte Mitglieder der Community) ein-
gestellt und können gegenseitig aber
meist auch von Nicht-Mitgliedern gele-
sen werden. Die erforderliche Software
steht frei verfügbar und in verschiede-
nen Varianten in den Technik-Foren im
Internet zur Verfügung. Auch wenn alle
veröffentlichen Nachrichten (Postings)
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vom Verfasser zum Mitlesen freigegeben
sind, ergeben sich dennoch daten-
schutzrechtliche Themen: Wenn im Rah-
men der Postings Informationen über
dritte Personen gegeben werden, kann
es erforderlich sein, zum Schutz des in-
formationellen Selbstbestimmungsrechts
dieser Personen solche Angaben zu lö-
schen. Deshalb ist es erforderlich, im
Vorspann des Angebotes auf die Teil-
nahmebedingungen und Spielregeln
hinzuweisen. Um den Anforderungen
des Datenschutzes gerecht zu werden
(im Beratungskontext darüber hinaus
auch aus fachlich-konzeptionellen Grün-
den) muss eine Moderation des Forums
sicher gestellt sein. Auf die datenschüt-
zende „Eingriffspflicht“ der Moderatorin-
nen muss in den Nutzungsbedingungen
ebenfalls hingewiesen werden.

Spezielle Fachsoftware

In den Erziehung- und Familienbera-
tungsstellen kommt spezifische Fach-
software zum Einsatz – Klientenverwal-
tungen, diagnostische Testprogramme –
in der höchst sensible Daten verarbeitet
und gespeichert werden. Für diese Fach-
anwendungen wie deren Betrieb muss
eine konkrete Risikoanalyse erstellt wer-
den. Die Abnahme muss durch den zu-
ständigen Datenschutzbeauftragten er-
folgen, fast immer in Zusammenarbeit
mit den Administrationskräften. Die
beim Einsatz dieser Spezialsoftware zu
treffenden Maßnahmen sind bereits bei der
Organisationskontrolle benannt worden.

Begleitende Maßnahmen beinhalten
unter anderem:

• Vereinbarung zu Wartung und Up-
dates der Fachverfahren

• Ausführliche Dokumentation der
Fachsoftware (auch die technischen
Grundlagen betreffend)

• Betriebliche Vereinbarungen zum Be-
trieb der Fachsoftware (Installation,
Benennung der zugangsberechtigten
Personen, Speicherung der Daten,
Sicherungskopien etc.)

• Schulungen zur Fachanwendung und
besonderer Berücksichtigung der
Aspekte „Datenschutz und Datensi-
cherheit“.

Die Realisierung dieser Aufgaben erfor-

dert die enge Zusammenarbeit zwischen
und Abstimmung mit der Stellenleitung,
dem Träger, den Mitarbeitenden, der
EDV-Abteilung sowie (fast immer) der
Personal- oder Mitarbeitervertretung.

Alternative Anwendungen und
Betriebssysteme

Alternative Betriebssysteme sind aktuell
in aller Munde, weil die mehrheitlich
eingesetzten Windows-Betriebssysteme
immer wieder Opfer massiver und sy-
stemkritischer Attacken werden und von
einem Teil der Sicherheitsexperten als
„unsicher“ eingestuft sind.

Wodurch lassen sich „sichere“ von
„unsicheren“ Betriebssystemen unter-
scheiden?

Zunächst gilt, dass sichere Betriebs-
systeme Attacken über eine bestimmte
Zeit (Stabilität) oder ohne Zugriffs- und
Änderungsmöglichkeit auf systemkriti-
sche Datenbestände (Integrität) stand-
halten müssen. Bekannte Lücken des
Betriebssystems müssen offen doku-
mentiert sein. Die Anwender müssen
regelmäßig mit Ergänzungen (Patches)
versorgt werden, die die bekannten
Lücken schließen.

Alternative und im Büroalltag ver-
wendbare Betriebssysteme sind Linux
und MacOS (Apple MacIntosh). Beide
Betriebssysteme kommen aus der Unix-
Welt und gelten als sicher. Allerdings
erfordert die Administration eines Linux-
systems spezielle Kenntnisse, weshalb
Windows-Anwendern der Umstieg
schwer fallen dürfte. Für diese Betriebs-
systeme gibt es ein ganzes Bündel von
Office-Anwendungen (Textverarbeitung
Tabellenkalkulation, Präsentation, Da-
tenbanken etc.), die den Datenaus-
tausch mit anderen Office-Produkten
problemlos ermöglichen (d.h. Fremdda-
teien können problemlos gelesen und
im gleichen Format geschrieben wer-
den).

Beim Einsatz der als unsicher einge-
stuften Betriebssysteme kompensieren
alternative Verfahrensweisen die dort
vorhandenen Mängel, wenn auch teil-
weise mit erheblichem Aufwand und
technisch nicht immer zufriedenstellend.
Eine der Möglichkeiten besteht in der
Trennung der unsensiblen von den sen-
siblen Daten, erstere werden auf dem

eigenen Rechner gelagert, letztere auf
speziell abgesicherten Maschinen im
Netzwerk (sofern vorhanden) unter Ein-
satz von Unix- oder Linux-Betriebssyste-
men. Die Kopplung verschiedener Be-
triebssysteme ist problemlos möglich,
muss aber von spezialisiertem Personal
eingerichtet und gewartet werden.

Ein anderer Weg führt über das „un-
sichere“ Internet: mit Hilfe dieses welt-
weiten Netzwerkes können Datenbestän-
de ebenfalls in der oben beschriebenen
Weise getrennt werden. Allerdings muss
die Übertragung der Daten verschlüsselt
erfolgen, damit Unbefugte den übertra-
genen Inhalt nicht mitlesen können.

Während ein PC nur schlecht gegen
Diebstahl gesichert werden kann, ge-
lingt dies mit mobilen Datenträgern
(Diskette, Wechselplatte, CD-RW) sehr
einfach. Es muss geprüft werden, ob die
zum Einsatz kommenden Klientenver-
waltungsprogramme konfiguriert werden
können, die erzeugten Datenbestände
(ausschließlich) auf einem mobilen Da-
tenträger zu speichern. Vielfach zeigt
sich hier ein erstes Hindernis: Der
durch das Spezialprogramm erzeugte
Datenbestand ist größer als das Fas-
sungsvermögen des mobilen Daten-
trägers. Gelegentlich sind auch Zugriffs-
probleme (Geschwindigkeit, Datendurch-
satz, eindeutige Kennung des Datenträ-
gers) der Grund für ein Scheitern.

Letztlich bleibt der Nutzer das größte
Anwendungsrisiko: Die Durchführung all
der Vorschriften und Regeln liegt in sei-
ner Hand; hängt von seinem Verständ-
nis der Materie und seiner Sorgfalt     ab.
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Anhang: Drei Checklisten

2: Technische Procedere

• Werden sensible Daten (so genannte
Hilfsmerkmale) ausschließlich auf ge-
schützte Datenträger gespeichert?

• Werden Berichte und Gutachten so-
wie andere Schriftstücke, die Merk-
male einer realen Person enthalten,
ausschließlich auf geschützte Daten-
träger gespeichert?

• Sind die in den Beratungsstellen ver-
wendeten Statistik- und Klientenver-
waltungssysteme so konfigurierbar,
dass die erzeugten Datenbestände
ausschließlich auf geschützte Daten-
träger oder (ausschließlich) auf spezi-
ell gesicherte Rechner im Netzwerk
gespeichert werden können?

• Sind die in den Beratungsstellen be-
nutzten Klientenverwaltungssysteme
so konfigurierbar, dass Felder mit
Hilfsmerkmalen (z.B. Geburtsdatum,
PLZ und Ort usw.) unvollständige An-
gaben (z.B. nur das Geburtsjahr, nur
dreistellige PLZ) ohne Fehlermeldung
entgegennehmen können?

• Werden Datenträger regelmäßig aus-
getauscht bzw. gewartet (um Lö-
schung durch Verschleiß vorzubeu-
gen)?

• Werden wichtige Daten redundant
(mehrfach) vorgehalten und existie-
ren festgelegte Procedere zur Erzeu-
gung der erforderlichen Sicherungs-
kopien?

• Werden mobile Datenträger (Disket-
ten, CD, Magnetband, Kompaktdis-
ketten wie z.B. ZIP) während des Zu-
gangs zum Internet aus dem Rechner
entfernt?

• Werden mobile Datenträger nach Be-
endigung der Arbeit aus dem Rech-
ner entfernt und verschlossen?

• Werden mobile Datenträger in beson-
derer Weise gegen Diebstahl gesi-
chert (Stahlschrank, Tresor etc.)?

• Ist der Zugang zu den mobilen Da-
tenträgern gegenüber den Mitarbei-
tenden der Beratungsstelle geregelt?

3: Betriebliche Regelungen
und Vereinbarungen

Über die mit dem Träger geschlossene
Betriebsvereinbarung soll sichergestellt
werden, dass
• der Träger für die insgesamt zu tref-

fenden Sicherheitsvorkehrungen ver-
antwortlich ist (und bleibt),

• geregelt wird, wer für den Schutz
der in den Beratungsstellen verarbei-
teten Daten verantwortlich ist,

• der Träger fachlich versiertes Perso-
nal zur technischen Administration
vorhält,

• die Mitarbeitenden über (regelmäßi-
ge) Schulungen mit der Umsetzung
der Vorschriften der betrieblichen
Vereinbarung vertraut gemacht wer-
den,

• Netzwerke nur dann zum Einsatz
kommen, wenn sowohl beim Träger
wie auch in der Beratungsstelle Per-
sonen mit speziellen Kenntnissen
verfügbar sind,

• der Zugang zum Internet nur bei Ein-
satz einer Firewall erlaubt ist,

• in den Beratungsstellen nur Be-
triebssysteme zum Einsatz kommen,
die den Sicherheitshinweisen des
BSI (oder vergleichbarer Institutio-
nen) entsprechen,

• der Datenzugriff über die Benennung
der dafür berechtigten Personen ge-
regelt ist.

Ziel der betrieblichen Vereinbarung ist
– im Zusammenhang mit dem Betrieb
einer sozialen Beratungsstelle – der
Schutz der persönlichen Daten der Rat-
suchenden. Die konkreten Anweisun-
gen nehmen dabei Rücksicht auf die
technischen Gegebenheiten vor Ort und
leiten hieraus die erforderlichen
(Schutz)Maßnahmen ab. Die Ableitun-
gen müssen geeignet sein, das Verhalten
der Mitarbeitenden konkret anzuleiten.
Weiterhin müssen die Anleitungen so
formuliert sein, dass sie von Laien ver-
standen und umgesetzt werden können.

Fürth, den 2. August 2004

1: Formale Voraussetzungen

• Wie lauten die Aufbewahrungs- und
Löschvorschriften für papiergebunde-
ne Dateien?

• Wie lauten die Aufbewahrungs- und
Löschvorschriften für elektronische
Dateien?

• Wie lauten die Anweisungen zur
(räumlichen) Aufstellung von Perso-
nalcomputern in den Dienst- und
Kontakträumen?

• Wie lauten die Vorschriften zur Siche-
rung von auf dem Monitor angezeig-
ter Daten bei Abwesenheit vom Ar-
beitsplatz (z.B. Passwort für das
temporäre Verriegeln des Bildschirms
etc.)?

• In welcher Form werden die Mitarbei-
tenden auf die in der Institution gel-
tenden Datenschutzvorschriften ver-
pflichtet?

• Wie lauten die Vorschriften zur Ver-
nichtung elektronischer Datenträger
(Disketten, Festplatten, CD, Magnet-
bänder oder andere Massenspei-
cher)?

• In welcher Form wird über die Gefah-
ren der elektronischen Datenverarbei-
tung bei lokal vernetzten Arbeitsplät-
zen unterrichtet?

• In welcher Form wird über die beson-
deren Gefahren der elektronischen
Datenverarbeitung bei mit dem Inter-
net vernetzten Arbeitsplätzen unter-
richtet?

• Wie lauten die Vorschriften zur in-
haltlichen Nutzung des Internet wäh-
rend der Arbeitszeit und außerhalb
der Arbeitszeit (z.B. Verbot des Auf-
rufs gewaltverherrlichender, rassisti-
scher und pornografischer Inhalte
etc.)?

• Wie lauten die Vorschriften zur beruf-
lichen Nutzung des Internet bei Ein-
satz spezieller, über das Internet
angebotener Software (z.B. Online-
Beratung, Online-Statistik etc.)?

bke-Hinweis Datenschutz und Datensicherheit in Erziehungsberatungsstellen beim Einsatz von Personalcomputern
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Kooperation gestartet
Bundespsychotherapeutenkammer und Bundeskonferenz
für Erziehungsberatung kamen zu erstem fachlichen
Austausch zusammen

Im Mai 2004 fand auf Einladung der
Bundespsychotherapeutenkammer
(BPtK) ein erster Austausch zwischen

Vertretern der BPtK und der Bundeskon-
ferenz für Erziehungsberatung (bke)
statt. Teilnehmer waren auf Seiten der
bke die Vorstandsmitglieder Jürgen De-
tering (1. Vorsitzender),  Nils Schultze
(Berlin) sowie ihr Geschäftsführer Klaus
Menne, die BPtK war vertreten durch
ihren Präsidenten Detlev Kommer, Peter
Lehndorfer (Mitglied des Vorstandes),
die Geschäftsführerin Christina Topho-
ven sowie als Vertreter des Ausschusses
„Psychotherapie in Institutionen“ Jörg
Hermann. Das Treffen fand in den Räu-
men der BPtK in Berlin statt.

Nach der Begrüßung durch den Präsi-
denten der BPtK Detlev Kommer kam es
zu einem offen geführten Gespräch, in
dessen Verlauf beide Seiten die Mög-
lichkeit nutzten, grundlegende Informa-
tionen und Positionen hinsichtlich ihrer
Aufgabenstellungen und ihrem Bezug
zur Institution der Erziehungsberatung
auszutauschen. Dabei wurde die Chance
ergriffen, sowohl Themen zu erörtern, in
denen bereits Konsens besteht und ge-
meinsame zukünftige Kooperationen an-
zudenken als auch vorhandenen Dis-
sens zu benennen und in ersten
Diskussionsansätzen zu erörtern.

Übereinstimmung gab es in der Ein-
schätzung der großen Bedeutung und
Unverzichtbarkeit der Erziehungsbera-

tung als Angebot der Versorgung für
Kinder, Jugendliche und Familien. Jürgen
Detering stellte heraus, dass die ca.
4000 Fachkräfte, die in den etwa 1100
Erziehungsberatungsstellen in Deutsch-
land tätig sind, vom Grundberuf über-
wiegend Diplom-Psychologen/-innen

und Sozialpädagogen/-innen sind, von
denen ein „erklecklicher Teil als PP und
KJP approbiert ist“. Allein deshalb sei
sowohl auf Bundes- als auch auf Lan-
desebene ein Interesse an einer Zusam-
menarbeit zwischen bke und den Lan-
desarbeitsgemeinschaften für
Erziehungsberatung (LAG) mit der BPtK
und den Psychotherapeutenkammern
der Länder gegeben. Detering beschrieb
eine stärkere Entwicklung der Erzie-
hungsberatung in den letzten Jahren
von großer Nähe zur Psychotherapie in
Richtung sozialpädagogische Schwer-
punkte im Bereich der Jugendhilfe.

Detlev Kommer ging von einem in
der Rechtsprechung gefestigten Heilkun-
debegriff aus, der präventive, kurative
und rehabilitative Tätigkeiten umfasst
und deshalb beratende, psycho-edukati-
ve sowie traditionelle Formen der Psy-
chotherapie mit einschließt. Erziehungs-

beratung, die nach der aus seiner Sicht
auch heute noch gültigen Definition der
Psychiatrie-Enquéte aus dem Jahr 1975
an der Schnittstelle zwischen Präventi-
on, Früherkennung und Behandlung von
Kindern, Jugendlichen und Familien mit
psychosozialen Problemen, Entwick-
lungsdefiziten und psychischen Störun-
gen anzusiedeln ist, sei daher auch für
Psychotherapeuten ein wichtiges Tätig-
keitsfeld, das in eine umfassende Versor-
gungskonzeption mit einzubeziehen ist.

Bezüglich der Einschätzung der Aus-
übung von Psychotherapie im Rahmen
der Erziehungsberatung und der damit

Dokumentation
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verbundenen Bedeutung der Kammern
und deren Ordnungen ergaben sich un-
terschiedliche Bewertungen, die sich auf
rechtliche und inhaltliche Aspekte bezie-
hen, die sich aus der Zuordnung der Er-
ziehungsberatung  zum Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz (KJHG), also dem SGB
VIII, ergeben.

So gibt es zum Beispiel hinsichtlich
der Bedeutung der Berufsordnungen der
Psychotherapeutenkammern für die in
Erziehungsberatungsstellen tätigen Psy-
chologischen Psychotherapeuten und
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten kontroverse rechtliche Auffas-
sungen. Diese stehen im Zusammen-
hang mit der Frage, inwieweit die
Kammern als Organe, die unter ande-
rem für die Berufsaufsicht zuständig
sind, ihre Aufgaben auch in Bezug auf
PP und KJP in Erziehungsberatungsstel-
len wahrnehmen können.

Neben diesen Abgrenzungsproble-
men, die sich u.a. aus der Aufgliederung
in der Kostenträgerschaft nach den un-
terschiedlichen Sozialgesetzbüchern er-
gibt, konstatierten beide Seiten eine
weitreichende fachliche Nähe auf die
inhaltlichen Ziele bezogen. Man will in
den wesentlichen Bereichen zusammen
arbeiten, in denen es auf der Basis des
derzeitigen Diskussionsstands sinnvoll
erscheint. So traf der Vorschlag von
Detlev Kommer, in eine zukünftig breit
anzulegende „Allianz für Psychische Ge-
sundheit“ auch die bke einzubinden,
auf positive Resonanz.

Enger Kontakt besteht auch hinsicht-
lich einer von der BPtK bei Prof. Wasem
in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstu-
die zur Analyse des gesundheitsökono-
mischen Nutzens von Erziehungsbera-
tung, deren Ergebnisse von bke und
BPtK gemeinsam bewertet werden sol-
len. Das Ziel wird dabei sein, eine sich
anschließende Untersuchung auf breiter
Datenbasis zu ermöglichen.

Im Gesprächsverlauf entwickelte sich
zunehmend ein fachlicher Austausch

über aktuelle gesundheits- und sozial-
politische Entwicklungen und deren
Bewertungen, wie zum Beispiel den Re-
ferentenentwurf zum Tagesbetreuungs-
ausbaugesetz (TAG) und zur Weiterent-
wicklung der Jugendhilfe von MR Prof.
Wiesner. Die Vertreter der bke sehen in
dem vorgelegten Referentenentwurf zum
TAG keine Gefährdung der bisherigen
Praxis der Erziehungsberatungsstellen.
Sie begrüßten im Gegenteil die vorgese-
hene Kooperation zwischen Kinderta-
gesstätten und Erziehungs- und Famili-
enberatungsstellen. Auch die BPtK sieht
im freiwilligen und kostenlosen Zugang
zu den Erziehungsberatungsstellen einen
unverzichtbaren Teil des Jugendhilfeange-
bots. Herr Menne machte in diesem Zu-
sammenhang darauf aufmerksam, dass
die größere Bedrohung in den Überle-
gungen der Föderalismuskommission
bestehe, die zu einer Aufhebung der
Bundeszuständigkeit bei der Jugendhilfe
führen könne.

Im Rahmen des Austausches über die
Fortbildungsordnungen der Länderkam-
mern und der Musterfortbildungsord-
nung der BPtK wurde die Möglichkeit
der Akkreditierung der bke als Fortbil-
dungsveranstalter bei der zuständigen
Landespsychotherapeutenkammer und
damit die Möglichkeit, die bke-Veran-
staltungen auf Grundlage der entspre-
chenden Fortbildungsordnung zum Er-
werb eines Fortbildungszertifikats bei
den Kammern zu nutzen, übereinstim-
mend begrüßt. Ein zukünftiges gemein-
sames Projekt könnte darin bestehen,
Grundlagen dafür zu schaffen, einen Teil
der praktischen Tätigkeit im Rahmen
der Ausbildung zum PP und KJP in Er-
ziehungsberatungsstellen zu absolvie-
ren. In verschiedenen Bereichen des In-
formations- und Kommunikationsflusses
wurde gegenseitige Berücksichtigung
und Austausch vereinbart.

Es bestand Einvernehmen, dass die
psychotherapeutische Versorgung von
Kindern und Jugendlichen in Deutsch-

Dokumentation Kooperation gestartet

land bislang nicht ausreichend ist. Der
Austausch hinsichtlich der Inanspruch-
nahme der Erziehungsberatungsstellen
und der dabei gestellten Diagnosen er-
schien den Beteiligten sinnvoll. Daten
würden auf unterschiedliche Weise er-
hoben. Herr Schultze brachte ein, dass
nach seiner Kenntnis in Berlin aussage-
kräftige Daten zur Verfügung stünden.

Abschließend wurden weitere länger-
fristig angelegte Kooperationsziele er-
wogen, hinsichtlich der erörterten Kon-
troversen erste Annäherungen erzielt
und weitere Diskussionsbereitschaft in
Aussicht gestellt. Auch wenn die Bewer-
tungen der Bedeutung der Psychothera-
pie in der Erziehungsberatung sowie die
Auslegung des Heilkundebegriffs noch
Gegenstand weiterer Diskussionen sein
werden, so wurde doch von Seiten der
BPtK erklärt, dass die Approbation nicht
grundsätzlich als eine Voraussetzung für
Tätigkeit in der Erziehungsberatung be-
trachtet wird, sofern eine Fachaufsicht
durch Psychotherapeuten gewährleistet
bleibe. Die bke-Vertreter schlugen vor,
sich darüber auszutauschen, ob künftig
in der Erziehungsberatung umgrenzte
Aufgabenstellungen wahrgenommen
werden sollten, die auf der Grundlage
des Psychotherapeutengesetzes den
Berufsgruppen der Psychologischen
Psychotherapeuten bzw. Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten zuzu-
ordnen wären.

Hinsichtlich der weiteren Kooperation
und der Fortsetzung des Austauschs
wurden regelmäßige Treffen in ca. halb-
jährigem Turnus verabredet. Der erste
Kontakt wurde von beiden Seiten als
fruchtbar bewertet.

Der Bericht über das Gespräch wurde
zwischen Bundespsychotherapeuten-
kammer und Bundeskonferenz für Erzie-
hungsberatung abgestimmt.
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Leistungserbringung
auf Gegenseitigkeit
Der Ausbau der Virtuellen Beratungsstelle

Das Angebot der Erziehungs- und
Familienberatung im Internet
wird Schritt für Schritt weiter

ausgebaut. Nachdem in den Vorprojek-
ten jeweils mit Softwarelösungen gear-
beitet worden ist, die nicht spezifisch
auf die fachlichen Bedingungen des
bke-Projekts zugeschnitten waren, kön-
nen die Beraterinnen und Berater seit
März 2004 mit einer eigenen Software
arbeiten. Jede beteiligte Fachkraft inner-
halb der Virtuellen Beratungsstelle hat
nun quasi ein virtuelles Arbeitszimmer,
in dem sie ihre Beratungs-
anfragen lesen und beant-
worten sowie die Bera-
tungsdokumentationen
führen kann. Es stehen ei-
gene Funktionen zur Pla-
nung von Terminen (z.B. für
Beratungen im Einzelchat
oder für die Gruppenchats)
und zur Verwaltung der ei-
genen in das Projekt einge-
brachten Arbeitszeit zur Ver-
fügung. Darüber hinaus
kann innerhalb des Systems
auf Datenbanken zurückge-
griffen werden: zu Einrich-
tungen und anderen Institu-
tionen, auf die Ratsuchende
hingewiesen werden sollen,
auf Literatur, um noch ein-
mal nachzuschlagen, und
auch auf anonymisierte Be-
ratungsdokumentationen.
Die Software ist so ange-
legt, dass die Beraterinnen
und Berater wie im Team
ihrer EB miteinander Kon-
takt aufnehmen können:
Man sieht, wer online ist,
kann sie oder ihn anspre-
chen, Nachrichten versen-
den, einen Chat unter vier
Augen führen oder auch ge-

neue Beratungsanfragen eingegangen.
Davon entfielen knapp 60 Prozent auf
die Elternberatung und über 40 Prozent
auf die Jugendberatung. Während bei
der Elternberatung nur ein Drittel der
Kapazität auf Folgeanfragen entfällt, fin-
det bei den Jugendlichen häufiger ein
mehrmaliger Austausch statt. Hier ent-
fallen etwa zwei Drittel der Beratungs-
kapazität auf Folgeanfragen. Auf der El-
ternseite wird derzeit wöchentlich ein
Gruppenchat angeboten. Für die Jugend-
lichen finden drei Gruppenchats in der

Woche statt. Die vielfältigen
Themen der Diskussionsfo-
ren erfreuen sich hoher Be-
liebtheit: Auf der Elternseite
finden sich zur Zeit über
6.000 Postings; auf der Ju-
gendseite sind es über
20.000 – die Einträge im
“Pausentreff“ nicht berück-
sichtigt. Insgesamt kommen
etwa zwei Drittel der Bera-
tungskapazität der Virtuel-
len Beratungsstelle Jugend-
lichen direkt zugute.

Die Beratung ist im Pro-
jekt zunächst von Honorar-
beraterinnen und -beratern
geleistet worden, die
hauptberuflich in Erzie-
hungsberatungsstellen tätig
sind. Seit Herbst 2003 be-
teiligten sich die ersten Be-
ratungsstellen im Rahmen
ihres Leistungsspektrums
an der virtuellen Beratung.
Seit Einführung der neuen
Technik konnten drei Fort-
bildungen für Fachkräfte
aus sich beteiligenden Er-
ziehungsberatungsstellen
durchgeführt werden. Zur
Zeit haben etwa 40 Bera-
tungsstellen ihre Mitwir-

meinsam „sprechen“. Für die Diskussion
fachlicher Themen steht ein internes Dis-
kussionsforum zur Verfügung.

Rege Inanspruchnahme

Seit der Aktivierung der neuen Software
haben sich etwa 1000 neue User und
Userinnen registrieren lassen, um die
Beratungsangebote aktiv zu nutzen. Das
heißt, monatlich kommen zur Zeit
durchschnittlich 200 neue Registrierun-
gen hinzu. In dieser Zeit sind etwa 400
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Leistungserbringung auf Gegenseitigkeit

kung fest vereinbart. Mit wei-
teren Einrichtungen wird ver-
handelt. In einzelnen Bundes-
ländern wurden gemeinsam
mit dem zuständigen Fachmi-
nisterium Informationsveran-
staltungen durchgeführt, die
jeweils weiteres Interesse an
einer Beteiligung wecken
konnten.

Einladung zur
Beteiligung

Bis zum Jahreswechsel 2005
soll die Gesamtberatungska-
pazität von 82 Fachkräften
mit jeweils zehn Wochenstun-
den erreicht werden. Dabei
ist in der Konzeption vorge-
sehen, dass eine Erziehungs-
beratungsstelle jeweils für 18
Monate mitwirkt, so dass
sich langfristig bundesweit
alle Erziehungsberatungsstel-
len im Wechsel beteiligen
können. Die Leistungserbrin-
gung erfolgt also auf Gegen-
seitigkeit. Einrichtungen, die
heute Bürger aus anderen
Gebietskörperschaften bera-
ten, können darauf setzen,
dass Ratsuchende ihres Ein-
zugsgebiets auch von Beratungsstellen
andernorts beraten werden. Erziehungs-
beratungsstellen, die sich beteiligen
wollen, sind herzlich eingeladen, mit der
Geschäftsstelle der bke Kontakt aufzu-
nehmen. Wenn sich die Einrichtung, ihr
Träger und das örtliche Jugendamt zu der
erbetenen befristeten Beteiligung ent-
schließen, werden der Beratungsstelle
seitens der bke als Projektträger die fol-
genden Leistungen kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt:

• Sie erhält eine funktionsfähige Bera-
tungssoftware.

• Die Wartung und Weiterentwicklung
der Software wird durch die Leitung
der Virtuellen Beratungsstelle sicher-
gestellt.

• Die mitwirkende Fachkraft erhält eine
qualifizierte Einführung.

• Die Fachkraft wird zu Beginn durch
ein Mentoring erfahrener BeraterIn-
nen unterstützt.

• Die Fachkraft erhält Unterstützung im
Team der Online-Beraterinnen und
Berater.

• Sie partizipiert über die speziellen
Möglichkeiten der Software und die
regelmäßigen Projekttreffen an den
Erfahrungen anderer Beraterinnen
und Berater.

• Sie erhält Unterstützung durch Su-
pervision.

• Sie erhält Unterstützung durch inter-
ne Kompetenzzentren.

• Die Fachkraft erbringt die Leistung
auf der Grundlage evaluierter und
kontinuierlich fortgeschriebener fach-
licher Standards.

Die Beteiligung jeder einzelnen Bera-
tungsstelle an diesem Gemeinschafts-
projekt der deutschen Erziehungsbera-
tung wird auch gegenüber den
Nutzerinnen und Nutzern deutlich her-
ausgestellt.

Weitere Perspektiven

Die Virtuelle Beratungsstelle hat nun
auch Unterstützung von der Stiftung Ak-
tion Mensch e.V. erhalten. Aktion
Mensch fördert die flächendeckende Im-

plementierung von Online-
beratung durch ein von
der Bundeskonferenz für
Erziehungsberatung bean-
tragtes Projekt. Zentraler
Teil dieses Projektes ist
die Herstellung von Wer-
bematerialien, mit denen
die beteiligten örtlichen
Beratungsstellen in Kin-
dertagesstätten, Schulen,
Jugendzentren und an an-
deren Orten auf die Virtu-
elle Beratungsstelle auf-
merksam machen können.
Die beteiligten Beratungs-
stellen können damit den
Nachweis führen, dass sie
sich dieser innovativen
Beratungsform geöffnet
und sie in ihr Angebot in-
tegriert haben. Es werden
aber auch die Beratungs-
stellen selbst gefördert:
Erziehungs- und Familien-
beratungs-
stellen, die sich jetzt ent-
schließen mitzumachen,
können einen finanziellen
Zuschuss zur Schaffung
eines online-fähigen Ar-
beitsplatzes erhalten. Al-
lerdings können aufgrund

der Auflagen der Aktion Mensch e.V.
davon nur Beratungsstellen in freier Trä-
gerschaft profitieren. Die Zahl der mögli-
chen Zuschüsse ist begrenzt.

Der Beirat der Virtuellen Beratungs-
stelle, dem neben den Ländern und
dem Bundesfamilienministerium die
kommunalen Spitzenverbände, die Spit-
zenverbände der freien Wohlfahrtspflege
und das Deutsche Jugendinstitut ange-
hören, hat in seiner letzten Sitzung
Empfehlungen ausgesprochen, wie im
Rahmen des Internetauftritts die betei-
ligten Beratungsstellen und ihre Träger
dargestellt werden sollen. Diese Anre-
gungen werden nun umgesetzt. Der Bei-
rat hat auch einen Mustervertrag verab-
schiedet, der zwischen dem Träger der
örtlichen Beratungsstelle und der Bun-
deskonferenz für Erziehungsberatung
e.V. geschlossen werden soll. Dabei
wurde auch das Thema Fachaufsicht
einvernehmlich gelöst. Der Beteiligung
von Beratungsstellen in freier Träger-
schaft stehen damit keine formalen Ein-
wände mehr entgegen.
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Jugendamt und institutionelle
Erziehungsberatung
Kooperation in der Kinder- und Jugendhilfe
Ein Positionspapier der Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungs-
beratung Niedersachsen e.V.

Grundlage der Arbeit und Zusam-
menarbeit ist das achte Sozialge-
setzbuch (KJHG). Die Ausrichtung

auf das Kindeswohl bildet für alle in
diesem Arbeitsfeld Tätigen den gemein-
samen Handlungsrahmen und -maßstab.
Fallbezogene und fallübergreifende Ko-
operation als aufeinander abgestimm-
tes, zielbezogenes Handeln sichert und
verstärkt durch Synergieeffekte die
Wirksamkeit der Kinder- und Jugendhil-
fe. Dieses Positionspapier soll dazu die-
nen, bereits bewährte und neue Formen
der Kooperation darzustellen.

Gesetzliche und
organisatorische Vorgaben

In Niedersachsen befinden sich die Er-
ziehungsberatungsstellen jeweils etwa
zur Hälfte in frei-gemeinnütziger und in
öffentlicher Trägerschaft. Der öffentliche
Träger hat in der Regel Erziehungsbera-
tungsstellen dem Jugendamt zugeord-
net. Beratungsstellen in freier Träger-
schaft sind zum Teil integrierte
Einrichtungen (Erziehungsberatung und
Ehe-, Familien- und Lebensberatung un-
ter einem Dach). Aus den unterschiedli-
chen Organisationszusammenhängen
ergeben sich verschiedene Modelle der
Kooperation. Erziehungsberatungsstel-
len finden ihre klassische Aufgabe im
§ 28 SGB VIII in Verbindung mit den
§§ 27 und 41.

Demnach sollen Kinder, Jugendliche
und Eltern und andere Erziehungsbe-

rechtigte unterstützt werden

• bei der Klärung und Bewältigung in-
dividueller und familienbezogener
Probleme und der zugrundeliegenden
Faktoren,

• bei der Lösung von Erziehungsfragen
sowie

• bei Trennung und Scheidung.

Weitere Leistungen des öffentlichen Ju-

gendhilfeträgers können im Rahmen des
SGB VIII von Erziehungsberatungsstellen
wahrgenommen werden, u.a.

• Angebote der Beratung in allgemei-
nen Fragen der Erziehung und Ent-
wicklung junger Menschen – §16 (2)
SGB VIII.

• Beratung in Fragen der Partnerschaft,
Trennung und Scheidung – § 17 SGB VIII

• Beratung und Unterstützung bei der
Ausübung der Personensorge – § 18
SGB VIII.

Merkmale von
Erziehungsberatungsstellen

In Niedersachsen wurden in den letzten
Jahren ca. 50 Prozent aller abgeschlos-
senen Jugendhilfeleistungen auf der
Grundlage von § 28 SGB VIII in Erzie-
hungsberatungsstellen erbracht. Beson-
dere Merkmale institutioneller Erzie-
hungsberatung sind:

• Freier Zugang von Ratsuchenden
ohne formelle Voraussetzungen, un-
abhängig von vorangehenden indivi-
duellen Kostenregelungen,

• Datenschutz und Schutz des Privat-
geheimnisses nach § 203 StGB,

• multidisziplinäre Besetzung mit Viel-
falt an Beratungssettings und Inter-
ventionsformen,

• internes Hilfeplanverfahren,
• Unabhängigkeit der Beratungsstellen

von fachlichen Weisungen.

Dokumentation
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Beitrag von Erziehungsbera-
tungsstellen zu Leistungen
der öffentlichen Jugendhilfe

Die Vernetzung mit dem Jugendamt und
seinen Diensten – Allgemeiner Sozial-
dienst, Pflegekinderdienst, Fachbera-
tung für Kindertagesstätten, Beistand-
schaften, Jugendpflege – fördert den
fachlichen Austausch und erhöht die Ef-
fektivität der Kinder- und Jugendhilfe
(vgl. Jugendhilfeeffektstudie (JES)). Die
Erziehungsberatungsstellen halten ent-
wicklungspsychologisches, diagnosti-
sches und pädagogisch-therapeutisches
Fachwissen vor sowie die Beratungs-
kompetenz der multidisziplinären
Teams. Abgesehen von Leistungen nach
§ 28 SGB VIII erbringen Erziehungsbera-
tungsstellen vielfältige Beiträge zu Lei-
stungen der öffentlichen Jugendhilfe.
Bei entsprechenden Regelungen und Ver-
einbarungen dürfen solche zusätzlichen
Aufgaben die zentrale Arbeit nach § 28
nicht gefährden oder beeinträchtigen.

Kooperationsmöglichkeiten

Die nachfolgende Aufzählung erhebt
nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Kooperation durch klientenbezogene
Vernetzung
• Angebote und Vernetzung von Lei-

stungen für bestimmte Zielgruppen
und in besonderen Belastungssitua-
tionen, u.a. im Zusammenhang mit:
Lernentwicklungsstörungen, Beratung
für Eltern von Säuglingen und Klein-
kindern, psychischen und chroni-
schen körperlichen Erkrankungen von
Eltern, Kindesmisshandlung oder se-
xuellem Missbrauch, mehrfach bela-
steten Familien (sog. Multiproblemfa-
milien)

• Begleitung der regionalen Qualifizie-
rung für außerschulische Förderange-
bote bei Lernentwicklungsstörungen
im Zusammenhang mit § 35 a SGB VIII

• Diagnostik bzw. Begutachtung bei
spezifischen Fragestellungen

• Unterstützung bei der Bewertung von
Anträgen gem. §§ 27, 35 a SGB VIII

• Beratung und Clearing bei Hilfeplan-
entscheidungen

• Qualifikation und Supervision für
Pflegeeltern, Tagesmütter oder Pa-
teneltern

Beteiligung von Erziehungsberatungs-
stellen an der konzeptionellen Entwick-
lung der Kinder- und Jugendhilfe, z. B.
Teilnahme an:
• Kinder- und Jugendhilfeausschuss
• Arbeitsgemeinschaften gem. § 78

SGB VIII, und andere Arbeitskreise
(„Sexueller Missbrauch“,  „erzieheri-
sche Hilfen“ u.a.)

• Prävention/Präventionsrat
• Sozialpsychiatrischer Verbund

Einbindung von Erziehungsberatungs-
stellen in kommunaler Trägerschaft
durch Beteiligung an Planungsprozes-
sen, z.B. Jugendhilfeplanung,  Planung
von präventiven Projekten etc.
• Beteiligung an Planungsprozessen,

z. B. Jugendhilfeplanung, Planung
von präventiven Projekten etc.

• Unterstützung bei der Entwicklung
von Standards zum Vorgehen bei be-
stimmten Fragestellungen (u.a. bei
sexuellem Missbrauch, bei Kindes-
misshandlung, bei psychischen Er-
krankungen von Eltern)

• Förderung der Zusammenarbeit ver-
schiedener Fachdienste der Kinder-
und Jugendhilfe

• Beteiligung an Kooperationsabspra-
chen mit anderen Diensten und
Einrichtungen (u.a. Schulpsychologi-
sche Beratung; Schulsozialarbeit;
Schulaufsicht, Kinder- und Jugend-
psychiatrie, Psychiatrie)

Einbindung von Erziehungsberatungs-
stellen in freier Trägerschaft durch Lei-
stungs- und Qualitätsvereinbarungen
Die Kooperation zwischen Erziehungsbe-
ratungsstellen in freier Trägerschaft und
den örtlichen Jugendämtern vollzieht
sich auf der Grundlage des Subsidiari-
tätsprinzips und der daraus folgenden
inhaltlich-konzeptionellen Gestaltungs-
freiheit der freigemeinnützigen Träger.
Öffentlicher und frei gemeinnütziger Trä-
ger nehmen eine Zielbestimmung in
partnerschaftlichem Diskurs vor.

Im Grundsatz können die meisten
der o. e. Kooperationsformen auch zwi-
schen den Trägern der freien und der

öffentlichen Jugendhilfe vereinbart wer-
den. Die Einzelheiten der Ausgestaltung
hängen dabei nicht nur vom gesetzli-
chen Auftrag der Jugendämter und den
inhaltlichen Zielsetzungen der freien
Träger ab, sondern auch von den jewei-
ligen regionalen Gegebenheiten.

Abschließende Bewertung

Die QS 22 (Bundesinitiative „Qualitäts-
sicherung in der Kinder- und Jugendhil-
fe“) beschreiben einen verbindlichen
strukturellen Rahmen für die Qualität der
Arbeit in Erziehungsberatungsstellen.

Grundlage der Kooperation mit ande-
ren Diensten im Bereich der Jugendhilfe
ist der Bezug auf die Lebenswelt von
Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern
sowie die Orientierung (§ 1 SGB VIII)

• an der Förderung der individuellen
und sozialen Entwicklung der Persön-
lichkeit junger Menschen,

• an der Unterstützung der Eltern und
anderer Erziehungsberechtigten bei
der Erziehung,

• an dem Schutz der Kinder und Ju-
gendlichen vor Gefahren und

• an dem Beitrag zu positiven Lebens-
bedingungen junger Menschen und
ihrer Familien.

Obgleich die Einzelfallhilfe Priorität hat,
vollzieht sich regional unterschiedlich
eine Entwicklung zu einer innovativen
Einrichtung innerhalb der Kinder- und
Jugendhilfe mit einem vielfältigen Spek-
trum an Aufgaben und vernetzender Tä-
tigkeit.

Mai 2004

Für den Vorstand der Landesarbeitsge-
meinschaft für Erziehungsberatung
Niedersachsen. e.V.:
Horst-Volkmar Trepte
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche
und Eltern des Landkreises Cuxhaven
Boriesstraße 48
27570 Bremerhaven
Tel.: (04 71) 2 04 58
Fax: (04 71) 2 04 59
E-Mail: v.trepte@landkreis-cuxhaven.de

Dokumentation Jugendamt und institutionelle Erziehungsberatung
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Kinder- und Jugend(hilfe)-
politik in Europa –
Standortbeschreibung
und Ausblick
Diskussionspapier der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (AGJ)

Die Arbeitsgemeinschaft für Ju-
gendhilfe nimmt sich nicht zu-
letzt mit der Einrichtung des

Fachausschusses „Kinder- und
Jugend(hilfe)politik in Europa“ verstärkt
der europäischen Perspektive im fachli-
chen Diskurs der Kinder- und Jugendhil-
fe und der Kinder- und Jugendpolitik an.
Die Europarelevanz hat sie bereits durch
die Arbeit im Informations- und Koordi-
nationskreis Europa der AGJ als Vorläu-
fer des Fachausschusses dokumentiert.
Auch das 11. AGJ-Gespräch „Europa –
ein Thema für die Jugendhilfe?“, das am
14./15.10.2003 mit vielen Akteuren der
europäischen und nationalen Kinder-
und Jugendhilfe und Kinder- und Ju-
gendpolitik in Nürnberg stattfand, setz-
te ein wichtiges Zeichen in der sich
wandelnden Beziehung zwischen natio-
naler Kinder- und Jugendhilfe und euro-
päischer Politik. Die Ergebnisse, Er-
kenntnisse und Analysen der
Diskussionen der Fachtagung und der
zweieinhalbjährigen Arbeit des Fachaus-
schusses erfordern aufbauend auf dem
Thesenpapier des AGJ-Vorstands „Kin-
der- und Jugend(hilfe)politik in Europa“
vom September 2001 eine Zwischenbi-
lanz, eine Standortbeschreibung und
einen Ausblick auf mögliche Perspekti-
ven. Um einer Vielzahl von Missver-
ständnissen und Kommunikationspro-
blemen im alltäglichen Handeln im Feld
der Kinder- und Jugendhilfe entgegenzu-
wirken, die den Diskussionsprozess ins-
besondere im Europäischen Kontext im-
mer wieder behindern, wird eine

begriffliche Klärung dem Diskussionspa-
pier vorangestellt.

Eine Begriffsbestimmung

Die gesetzliche Fassung des Begriffs
Kinder- und Jugendhilfe ist eindeutig
und schließt alle Handlungsfelder, dar-
unter auch die Jugendarbeit, ein. Im
Kontext von Europa hat allerdings das
Handlungsfeld Jugendarbeit die größte
Tradition und ebnet daher an vielen

Stellen den Weg für eine europäische
kinder- und jugend(hilfe)politische Dis-
kussion. Diese Tradition macht sich
nicht selten auch in den Biographien
der Akteure bemerkbar. Erst allmählich
werden konkrete „Europaerfahrungen“
auch in anderen Handlungsfeldern der
Kinder- und Jugendhilfe gemacht und

kommuniziert.
Die Europäische Union hat aktuell

lediglich einen vertraglichen Auftrag für
die internationale Jugendarbeit1, das er-
schwert es, die Kinder- und Jugendhilfe
betreffenden Fragen auf europäischer
Ebene eindeutig zu verorten. Der Weiß-
buchprozess, der eine systematische
und umfängliche Befassung der jugend-
politischen Zusammenarbeit in Europa
auf die politische Agenda gebracht hat,
beschäftigt sich im jugendspezifischen

Bereich insbesondere mit Fragen der
Jugendarbeit. Der umfassendere Zugang
der Kinder- und Jugendhilfe verbirgt sich
hauptsächlich hinter dem Bereich der
Querschnittspolitik. Dieser Ansatz der
Einmischung in alle Politikfelder, die die
Belange von jungen Menschen betref-
fen, ist auf europäischer Ebene neu und

Dokumentation

1 „Förderung des Ausbaus des Jugendaustauschs und des Austauschs sozialpädagogischer Betreuer“, Arti-
kel 149, Kapitel 3 „Allgemeine und berufliche Bildung und Jugend“ des Vertrags zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft von 1992 (Maastricht) und 1997 (Amsterdam). Allerdings sieht der Verfassungsvor-
schlag des Konvents von 2003 eine „verstärkte Beteiligung der Jugendlichen am demokratischen Leben in
Europa“ (§ 182) vor und spricht bei der offenen Koordinierung von ‚Jugend’ allgemein.
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liegt daher erst in den Anfängen.
Der Begriff „Kinder- und Jugend-

(hilfe)politik“ transportiert, dass Jugend-
politik nicht nur eine Frage der Jugend-
arbeit ist – wie es sehr lange diskutiert
wurde –, sondern dass ein sehr viel um-
fassenderes Verständnis von gesell-
schaftlicher Verantwortung für das Auf-
wachsen von Kindern und Jugendlichen
gemeint ist. Die Angebote in den einzel-
nen Handlungsfeldern der Kinder- und
Jugendhilfe sind Teil des gesetzlichen
Auftrages. Neben dieser Frage von Res-
sortpolitik sieht u. a. § 1 SGB VIII
auch einen Querschnittsansatz vor. So
soll die Kinder und Jugendhilfe dazu
beitragen, positive Lebensbedingungen
für junge Menschen und ihre Familien
zu schaffen bzw. zu erhalten. Die Um-
setzung des gesetzlichen Auftrages der
Kinder- und Jugendhilfe als Ganzes ist
die Grundlage von Jugendpolitik. Ju-
gendpolitik ist damit Lebenslagenpolitik
von und für Kinder, Jugendliche und de-
ren Familien, die sowohl die objektiven
Rahmenbedingungen als auch die sub-
jektive Lebensgestaltung umfasst.

Europa ist ein Thema für die
Kinder- und Jugendhilfe –
Kinder- und Jugendhilfe muss
ein Thema für Europa werden

Das Subsidiaritätsprinzip ist Grundpfei-
ler europäischer Politik: es beschreibt
eine Herangehensweise an Aufgaben-
stellungen und Handlungsbedarfe, mög-
lichst auf der Ebene, die den Betroffe-
nen am nächsten ist, legt dabei aber
gleichzeitig Wert auf Effizienz und Erfolg
für die Betroffenen. Für den jugendpoli-
tischen Bereich bedeutet dies in der Re-
gel, die Entscheidungs- und Handlungs-
ebene ist die lokale, regionale oder
nationale und nur in Ausnahmen die
europäische Ebene. Allerdings gewinnt
vor dem Hintergrund der steigenden
Einflussnahme europäischer Entwicklun-
gen auf die Lebensrealitäten junger
Menschen ein jugendpolitisches Han-
deln auf der europäischen Ebene zuneh-
mend an Bedeutung.

In diesem Zusammenhang kann und
darf sich die Kinder- und Jugendhilfe in

Deutschland vor dem Thema „Europa“
nicht verschließen, im Gegenteil, sie
muss sich diesem Thema stellen und
zwar sehr viel stärker als dies bisher
der Fall ist. Die Politik der Europäischen
Union ist mit zunehmender Relevanz an
der Gestaltung der Lebenslagen inner-
halb und außerhalb der Grenzen der Eu-
ropäischen Union beteiligt, gleichzeitig
bietet die Europäische Union neue
Chancen für die Gestaltung von Bil-
dungs-, Berufs- und Lebensverläufen.
Europa ist zum sozialen und politischen
Lebensraum von Kindern, Jugendlichen
und deren Familien geworden. Das er-
fordert sowohl die Einmischung der ju-
gendpolitischen Akteure in europäische
Politikgestaltung als auch das Mitden-
ken der europäischen Dimension bei
der Gestaltung des lokalen, regionalen
und nationalen Kinder- und Jugendhilfe-
angebots.

Eine Einmischung in europäische Po-
litikgestaltung kann nur dann funktio-
nieren, wenn die Notwendigkeit dafür
gesehen wird – zum einen auf der Seite
der jugendpolitischen Akteure und zum
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anderen auf der Seite der jeweiligen
Entscheider. Sie setzt also eine breite
Auseinandersetzung mit den Fragen vor-
aus „Wie und an welcher Stelle werden
die Lebenslagen von Kindern, Jugendli-
chen und deren Familien von europäi-
schen Entscheidungen und Aktivitäten
beeinflusst?“ und „Wie und an welcher
Stelle können die Interessen und Per-
spektiven der nachwachsenden Genera-
tionen bei europäischen Entwicklungen
eingebracht und umgesetzt werden?“.
Gleichzeitig muss die Kinder- und Ju-
gendhilfe sich fragen, wie sie in ihren
Angeboten und Strukturen die europäi-
sche Dimension sehr viel selbstver-
ständlicher berücksichtigen will, als das
bisher der Fall ist. Auch dafür muss das
Bewusstsein unter den Akteuren der
Kinder- und Jugendhilfe geschärft wer-
den, um vermeintlich rein europäische
und nationale Themen zusammenzufüh-
ren, um Rahmenbedingungen für einen
grenzüberschreitenden Austausch und
transnationale fachliche Auseinanderset-
zungen in allen Handlungsfeldern der
Kinder- und Jugendhilfe zu schaffen und
um Europa für Klientel und Fachkräfte
der Kinder- und Jugendhilfe erlebbar zu
machen.

Interessensvertretung von
Kindern, Jugendlichen und
Familien in Europa

Die Diskussionen um die Einmischung
in europäische Politikgestaltung im Sin-
ne und mit der Perspektive der nach-
wachsenden Generationen wirft die Fra-
ge auf, wer die Politik der EU gestaltet
und wer an welcher Stelle sinnvoll eine
Interessenvertretung von Kindern, Ju-
gendlichen und deren Familien wahr-
nehmen kann.

Festzuhalten bleibt zum einen, dass
es europäische Gremien gibt, die in viel-
fältiger Weise die Lebensbedingungen
junger Menschen und ihrer Familien mit-
bestimmen und die dazu der Politikbe-
ratung auf europäischer Ebene bedürfen
(Parlament, Kommission, WSA u. a.).
Dafür erscheint neben den regierungs-
amtlichen Strukturen eine europäische
Plattform der Kinder- und Jugendhilfe als
dringend notwendig. Sinnvoll wäre eine
europäische Vernetzung von nationalen

kinder- und jugend(hilfe)politischen
Strukturen, die neben dem Europäi-
schen Jugendforum als Vertretung der
Jugendverbände und Jugendringe und
anderen handlungsfeldspezifischen
Netzwerken, die Frage der Lebenslagen-
politik für und von Kindern, Jugendli-
chen und deren Familien bündelt und
im Sinne einer Interessensvertretung
agiert. Die Einrichtung eines solchen Fo-
rums auf europäischer Ebene bedarf der
inhaltlichen und fachlichen Unterstüt-

zung der nationalen Akteure ebenso wie
der zivilgesellschaftlichen Akteure auf
europäischer Ebene. Daneben bedarf sie
einer finanziellen Strukturförderung.

Die sogenannte Zivilgesellschaft2 als
Gesamtheit der aktiven Nichtregierungs-
organisationen ist traditionell national-
staatlich orientiert, findet aber auf euro-
päischer Ebene zunehmend ihre
Entsprechung. Ansätze einer Europäi-
schen Zivilgesellschaft finden sich an
verschiedenen Stellen wieder, zu nen-
nen sind neben dem bereits erwähnten
Europäischen Jugendforum zum einen
die Europäische Sozialplattform3 als Zu-
sammenschluss europäischer Netzwerke
im sozialen Bereich und zum anderen
der Europäische Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss (WSA)4. Der WSA als Instituti-
on der EU mit vertraglich festgelegten

beratenden Aufgaben bezeichnet sich
selbst als Forum der organisierten Zivil-
gesellschaft auf europäischer Ebene.
Eine europäisch organisierte Kinder-
und Jugendhilfe muss sich in beiden
Kontexten verstärkt einsetzen, als Mit-
glied der europäischen Sozialplattform
und als Kooperationspartner des Euro-
päischen Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses. Gleichzeitig gilt es, das natio-
nale Engagement der Akteure mit dem
Blick auf Europa auszubauen, nur so

werden europäische Netzwerke wirklich
handlungsfähig, nur so kann die Ju-
gendpolitik weiterhin das Ziel verfolgen,
einen festen Sitz im Wirtschafts- und
Sozialausschuss zu erlangen.

Innerhalb der EU stellt der Zusam-
menschluss der nationalen Regierungen
(Regierungskonferenz, Europäischer Rat,
Ministerräte) die höchste Entschei-
dungsebene dar. Damit wird deutlich,
dass die Ansprechpartnerinnen und
-partner für die einzelnen europäischen
Politikbereiche zunächst in der eigenen
nationalen Regierung zu finden sind. So
bleiben auch für eine europäische Kin-
der- und Jugend(hilfe)politik die natio-
nale Regierung, nationale Ministerien
wichtige Ansprechpartner, um europäi-
sche Anliegen zu transportieren. Um
eine nationale Interessenvertretung mit

2 Es kann nicht von einer eindeutigen gesellschaftspolitischen Definition der Zivilgesellschaft ausgegangen
werden. So schließen einige Definitionen beispielsweise Regierungsbeteiligte, Kirchen und durch staatliche
Gelder finanzierte Organisationen aus, andere Definitionen sind weiter gefasst.
3 Die „social platform“ wurde 1995 gegründet und vereint über 30 europäische Netzwerke aus verschiede-
nen gesellschaftlichen Bereichen. Das gemeinsame Ziel ist es, die soziale Dimension der Europäischen Uni-
on voranzutreiben. Die Europäische Sozialplattform versteht sich als Gesprächspartner für alle EU-Gremien.
4 Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss wurde 1957 gegründet. Er hat beratende Funktion für
EUGremien und vertritt Arbeitgeber, Gewerkschaften, Landwirte, Verbraucher und andere Interessensgrup-
pen. Die Mitglieder werden seitens der nationalen Regierungen benannt.

Europa für Klientel und
Fachkräfte der Kinder- und
Jugendhilfe erlebbar machen.

Kinder- und Jugend(hilfe)politik in Europa – Standortbeschreibung und Ausblick Dokumentation
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europäischer Perspektive darüber hin-
aus fachpolitisch nachhaltig umsetzen
zu können, startete die AGJ bereits vor
über zwei Jahren die Initiative für eine
„Nationale Beobachtungs- und Koordi-
nierungsstelle Kinder- und Jugend-
(hilfe)politik in Europa“. Die Beobach-
tungsstelle sollte sowohl
jugendhilferelevante europäische Pro-
zesse analysieren und für die nationale
Jugendhilfe transparent und nachvoll-
ziehbar kommunizieren, als auch die
notwendigen inhaltlichen Grundlagen
für nationale Entscheidungen mit euro-
päischer Dimension erarbeiten. Das
Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend hat dieses An-
sinnen bislang nicht unterstützt bzw. als
bereits durch andere Institutionen abge-
deckt erachtet. Die AGJ unterstreicht an
dieser Stelle erneut die aus ihrer Sicht
gebotene Notwendigkeit einer „Nationa-
len Beobachtungsstelle Kinder- und
Jugend(hilfe)politik in Europa“ in dem

hier vorgetragenen umfassenden Sinne.
Die (Mit)Gestaltung europäischer Po-

litik wird immer ein Wechselspiel von
jugendpolitischer Einmischung auf na-
tionaler und europäischer Ebene sein.
Sowohl der jugendspezifische Bereich
als auch der Querschnittsansatz ‚Ju-
gend’ beruht auf Beteiligungsverfahren,
die es gilt, national und auf EU-Ebene
sinnvoll und effektiv umzusetzen. Vor-
aussetzung für eine partizipative Politik
auf allen Ebenen ist Transparenz in der
Abstimmung und Entscheidungsfindung
sowie ein insgesamt demokratisch legi-
timiertes Verfahren. Sowohl auf europäi-
scher als auch auf nationaler Ebene ist
dabei der jeweilige nationale Kontext
der gewachsenen strukturellen Verfasst-
heit der Kinder- und Jugendhilfe bzw.

der Jugendpolitik zu berücksichtigen.
Auf eine sinnvolle zeitliche Rahmung für
partizipatorische Prozesse ist ausdrück-
lich Wert zu legen, wenn die Beteiligung
von Kindern, Jugendlichen und deren
Organisationsstrukturen über ein rein
konsultatives Verfahren hinausgehend
als kommunikativer Prozess der Mitbe-
stimmung konzipiert ist. Partizipative
Politik kann nur dann erfolgreich sein,
wenn sowohl bei der Entscheidungsfin-
dung als auch bei deren Umsetzung der
Dialog zwischen den Entscheidern, den
Betroffenen und deren Interessensver-
tretung im Mittelpunkt steht und zwar
gleichwertig auf der lokalen, regionalen,
nationalen und europäischen Ebene.

Ausblick und Perspektive

Die Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe
hält die folgenden Themen in den näch-
sten Jahren für relevant im Sinne der
intensiven nationalen Beobachtung, des

internationalen fachlichen Austausches
und der jugendpolitischen Positionie-
rung sowie der nationalen und europäi-
schen Politikberatung. Die Fragen des
Gender Mainstreaming sind dabei diffe-
renziert zu berücksichtigen.

Die Offene Methode der Koordinierung
im Rahmen der jugendpolitischen Zu-
sammenarbeit in Europa
Eine Auseinandersetzung um die Ange-
messenheit und Umsetzung der offenen
Methode der Koordinierung auf nationa-
ler Ebene ist dringend notwendig. Dabei
sollten sowohl die Erfahrungen der er-
sten Schritte der offenen Koordinierung
(Fragebögen – nationale Berichte – Syn-
theseberichte – Empfehlungen) eine Rol-
le spielen, als auch die Erwartungen an

die Umsetzung der europäischen Be-
schlüsse und deren Bewertung. Ein aus-
drücklicher Bedarf an einer Verständi-
gung besteht darüber, wie die
Einbindung aller Akteure der Kinder-
und Jugend(hilfe)politik in das offene
Koordinierungsverfahren gewährleistet
und insgesamt die nationalen Beteili-
gungsprozesse realisiert werden kön-
nen. Mit der Umsetzung der offenen
Methode der Koordinierung wurde eine
Evaluierung der Methode auf europäi-
scher Ebene vereinbart, diese gilt es
auch aus nationaler Perspektive intensiv
zu begleiten.

Jugendpolitik als Querschnittsaufgabe
Die im Weißbuch „Jugend“ vorgeschla-
gene und durch den Jugendministerrat
bestätigte Aufgabe, Jugendpolitik als
Querschnittspolitik zu begreifen und
umzusetzen, konnte bisher kaum reali-
siert werden. Es ist noch völlig offen,
wie diese Querschnittsaufgabe wahrge-
nommen werden soll und wer sich dafür
verantwortlich zeigt. Es bedarf einer in-
tensiveren Auseinandersetzung mit Me-
thoden, Inhalten und Strukturen jugend-
politischer Einmischung auf den jeweils
relevanten politischen Ebenen – von lo-
kal bis europäisch – sowie einer natio-
nalen Strategie der Umsetzung.

Umsetzung „Europäischer Jugendpolitik“
Durch die seitens der europäischen Ju-
gendministerinnen und –minister be-
schlossenen jugendpolitischen Zusam-
menarbeit in Europa ergeben sich
wichtige Impulse für die lokale, regiona-
le und nationale Jugend(hilfe)politik.
Sowohl aus den Verfahren der offenen
Koordinierung als auch aus dem Quer-
schnittsansatz „Jugend“ ergeben sich
Zielsetzungen und Empfehlungen, die es
gilt, in einem transparenten, partizipati-
ven und demokratischen Prozess in
konkretes Handeln – lokal bis national
und in grenzüberschreitender Kooperati-
on – umzusetzen. Notwendige konzep-
tionelle Schritte, die daraus folgen,
müssen vor dem Hintergrund von öf-
fentlicher und freier Kinder- und Jugend-
hilfe und Trägervielfalt eng mit den Ak-
teuren abgestimmt werden. Nur so kann
der Befürchtung der Etablierung einer
europäischen jugendpolitisch regulieren-
den Instanz die Idee eines europawei-
ten subsidiären Prozesses der grundle-
genden Aufwertung von Jugendhilfe und

Es bedarf einer intensiveren
Auseinandersetzung mit
Methoden, Inhalten und
Strukturen jugendpolitischer
Einmischung.

Dokumentation Kinder- und Jugend(hilfe)politik in Europa – Standortbeschreibung und Ausblick
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Jugendpolitik entgegengesetzt werden.

Europäische Sozialschutzberichte
Die Europäische Kommission hat einen
Vorschlag erarbeitet, der eine Straffung
der offenen Koordinierung im Bereich
des Sozialschutzes vorsieht und damit
die Stärkung der sozialen Dimension
der Lissabonner Strategie – die Europäi-
sche Union zum wettbewerbsfähigsten
und dynamischsten wissensbasierten
Wirtschaftsraum der Welt zu machen,
fähig zu nachhaltigem wirtschaftlichen
Wachstum mit mehr und besseren Ar-
beitsplätzen und größerem sozialen Zu-
sammenhalt – verfolgt. Der Vorschlag
ist angesichts der bevorstehenden Er-
weiterung der Union auf 25 Mitglieder
und der teilweise wenig koordinierten
aktuellen Prozesse der Mitgliedstaaten
im Bereich der Sozial- und Beschäfti-
gungspolitik entstanden und im Kontext
der Straffung der wirtschafts- und be-
schäftigungspolitischen Koordinierungs-
prozesse zu sehen. Angedacht ist, an-
stelle der verschiedenen Verfahren der
offenen Methode der Koordinierung
(insbesondere Soziale Integration, Ren-
ten- und Gesundheitswesen), ab 2006
einen umfassenden Sozialschutzbericht
vorzulegen, der jährlich einem wech-
selnden Schwerpunkt (z. B. Gesundheit,
soziale Integration, soziale Sicherheit)
gewidmet wird. Die Berichte werden die
jeweiligen Fortschritte hinsichtlich der
sozialpolitischen Zielsetzungen in der
EU bewerten.

Europäische Beschäftigungsstrategie
Die Koordinierung der nationalen Be-
schäftigungspolitiken auf europäischer
Ebene setzt Ziele und Benchmarks, die
einen großen Einfluss auf die nationale
Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik
ausüben. Der Aufbau eines integrativen
Arbeitsmarktes steht dabei neben der
Vollbeschäftigung auf dem Zielekatalog
und bestimmt die Rahmenbedingungen
für die berufliche Integration junger
Menschen.

Nichtformales Lernen
Die bundesdeutsche Bildungsdebatte
zeigt, dass auch eine vermeintliche Neu-
orientierung der Bildungslandschaft ins-
gesamt nicht automatisch einen ganz-
heitlichen Bildungsbegriff zu Grunde
legt, der das nonformale Lernen dem
formalen Lernen gleichwertig gegen-

überstellt. Die europäische Debatte ist
bezüglich der Anerkennung von nicht-
formalem Lernen, der Möglichkeiten der
Validierung von nichtformalen Lernpro-
zessen und der Kooperationsstiftung
zwischen formalen und nichtformalen
Bildungsprozessen an vielen Punkten

der bundesdeutschen Debatte voraus.
Eine engere Verknüpfung zwischen der
nationalen und der europäischen Bil-
dungspolitik kann für die Kinder- und
Jugendhilfe sicherlich sinnvoll sein.

Politikbereiche Inneres und Justiz
Die Europäische Abstimmung über eine
gemeinsame Migrations- und Asylpolitik
wird langfristig Fragen der Einwande-
rung, Integration von Drittstaatlern und
grenzübergreifende Unterhalts- und Auf-
enthaltsrechtsfragen in den EU-Mitglied-
staaten bestimmen. Die Lebenslagen
von vielen Kindern, Jugendlichen und
deren Familien werden dadurch berührt.

Grünbuch Daseinsvorsorge
Die Europäische Kommission hat im Mai
2003 das Grünbuch zu Dienstleistungen
von allgemeinem Interesse (Daseinsvor-
sorge) vorgelegt und damit eine Debat-
te eröffnet, die auch die Kinder- und
Jugendhilfe betrifft. Die Kommission
stellt ihrem Grünbuch eine positive Be-
urteilung der in den vergangenen Jahren
erfolgten Liberalisierung verschiedener
Sektoren voran, in denen hauptsächlich
oder zumindest auch Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichen Inter-
esse erbracht werden. Die Kommission
will sich auch künftig für eine „kontrol-
lierte“ Liberalisierung einsetzen, nämlich
für eine schrittweise Öffnung des Mark-
tes, flankiert von Maßnahmen zum
Schutz des Gemeinwohls. Hierbei soll

insbesondere der Zugang aller zu einer
qualitativ definierten Dienstleistung ge-
währleistet werden, und zwar zu einem
erschwinglichen Preis, unabhängig von
der wirtschaftlichen, sozialen oder geo-
grafischen Lage. Dabei soll besonderes
Augenmerk auf die Sicherstellung aus-

reichender Standards für grenzüber-
schreitende Leistungen, die sich auf na-
tionaler Ebene allein nicht angemessen
regulieren lassen, gelegt werden. Von
großem Interesse ist in diesem Zusam-
menhang, welche Auswirkungen ein
möglicher europäischer Rechtsrahmen
für die Jugendhilfe in Deutschland ha-
ben wird und wie Mechanismen für eine
wirksam „kontrollierte“ Liberalisierung
konkret aussehen sollen.

Europäische Plattform der Kinder- und
Jugendhilfe
Wie bereits im oberen Teil des Textes
ausgeführt, bedarf es einer europäi-
schen Lobby und Interessensvertretung
von Kindern, Jugendlichen und deren
Familien. Diese europäische Vernetzung
muss in naher Zukunft umgesetzt wer-
den. Die AGJ will hierzu im Sinne der
Weiterentwicklung der Kinder- und Ju-
gendhilfe nicht nur aus nationaler, son-
dern auch mit europäischer Perspektive
ihren Beitrag leisten.

Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für
Jugendhilfe Osnabrück, Januar 2004

Kontakt: Arbeitsgemeinschaft für Ju-
gendhilfe (AGJ)
Mühlendamm 3
10178 Berlin
Tel.: (030) 400 40 200
Fax: (030) 400 40 232
E-Mail: agj@agj.de

Es bedarf einer europäischen
Lobby und Interessens-
vertretung von Kindern,
Jugendlichen und deren
Familien.

Kinder- und Jugend(hilfe)politik in Europa – Standortbeschreibung und Ausblick Dokumentation
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Gefühle, Gefühle, Gefühle ...
Abenteuer Team. Von Andreas Hundsalz

Kaum ein Feld der Erziehungs- und
Familienberatung scheint so in-
tensiv mit Gefühlen belegt wie

das eigene Team. Kein Wunder. Prägt
doch die Arbeitswelt einen maßgebli-
chen Teil unseres Lebens, und das
Team kann als die Verdichtung all unse-
rer berufsbezogenen Wünsche, Hoffnun-
gen und Enttäuschungen angesehen
werden. Das Team ist außerdem wie ein
Spiegel für uns, für die eigene Persön-
lichkeit mit ihren Idealbildern und den

damit verbundenen Zweifeln, Selbstun-
sicherheiten, erfüllten und frustrierten
Beziehungswünschen.

Gefühle innerhalb der Arbeitsbezie-
hungen wirken ähnlich wie in anderen
Zusammenhängen auch. Sie sind förder-
lich für die Arbeit, genauso wie sie die
Arbeit beeinträchtigen oder zu ihrer

Blockierung führen können. Vorausset-
zung für die konstruktive Nutzung der
Gefühle im Team ist deswegen (wie in
der Beratung auch) ihre Betrachtung
und Reflexion. Die Arbeitsgruppe – das
Team – und die mit ihr verbundenen
Beziehungen und Gefühle zum Gegen-
stand von Reflexion und Forschung zu
machen, ist dabei längst keine alleinige
Errungenschaft psychologischer und so-
zialer Einrichtungen mehr. In zahllosen
Seminaren und Workshops beschäftigen

sich inzwischen ganze Abteilungen und
Vorstände aus Wirtschaft und Verwal-
tung mit sich selbst.

Dies hat nicht zuletzt wirtschaftliche
Gründe. Der Faktor Mensch ebenso wie
der Faktor Beziehung wird zu Recht als
enorm bedeutsam in seinen Auswirkun-
gen auf Produktivität und Effizienz an-

gesehen. Insofern scheint die Fokussie-
rung des Themas für die Leistungsprofi-
lierung einer Einrichtung unverzichtbar.
Hinzu kommt, dass die neue Unüber-
sichtlichkeit (Habermas), der Verlust
von gewohnten Strukturen und Grenzen
(und damit der Verlust von Identität)
durch komplexere und sich ständig än-
dernde Aufgabenstellungen mit wech-
selnden Beziehungen zu großen Verunsi-
cherungen des Einzelnen führen können.
Insofern kann die Ausblendung des
„emotionalen Faktors“ zu nachhaltigen
Einbrüchen in der Produktivität führen.

Experten in eigener Sache
oder über Berufskrankheiten

Geschult und weitergebildet in Bezie-
hungsthemen, die sich auch und gerade
auf berufliche Kontexte beziehen, einge-
setzt in Supervisionen und Fortbildun-
gen für Dritte beobachten und analysie-
ren wir, wie andere mit sich und mit
ihren Beziehungen umgehen und wie
sie ihre Arbeitsbeziehungen gestalten.
Wir beobachten, wie sie Erfolg haben
und wie sie scheitern. Als Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von Beratungsstel-
len können wir uns mit Fug und Recht
als Experten in eigener Sache ansehen.
Wie wirkt sich das aus? Wie gehen Mit-
glieder von Beratungsstellen mit einem
sozialen und psychotherapeutischen
Profil miteinander um? Sind sie nun be-
sonders perfekt? Oder vielleicht gerade

„Will man verblendete Leidenschaften abschneiden, verstärkt sich die Krankheit nur umso mehr.“
Zen-Weisheit
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nicht? Was ist die vielleicht typische
Kultur dieser Einrichtungen? Wie in allen
Teams gibt es gewisse Besonderheiten
oder – um es zugespitzt zu formulieren
– es gibt gewisse Berufskrankheiten.

Michael Buchholz, selbst lange Jahre
Mitarbeiter einer Erziehungsberatungs-
stelle, bezeichnet unsere Tätigkeit in
einer Abhandlung über gruppendynami-
sche Prozesse in Teams als „unmögli-
chen Beruf“ (Buchholz 1988, S. 289). Er
meint damit die Aufgabe, Kindern und
Eltern im Rahmen eines Arbeitsauftrages
zu begegnen und Beziehungen zu ihnen
aufzubauen, die sich deutlich von ande-
ren professionellen Beziehungen unter-
scheiden, weil sie gerade diese Bezie-
hung und damit die Person selbst zum
Thema machen. Zu diesem Zweck set-
zen Erziehungsberaterinnen und -bera-
ter ihre eigene Persönlichkeit ein. Somit
ergibt sich ein im Vergleich zu anderen
Tätigkeiten ungewöhnlich hoher Selbst-
bezug. Dieser starke Selbstbezug und
intensive Kontakt zur eigenen Innerlich-
keit lässt Beraterinnen und Berater
Kränkungen und Verletzungen, wie sie
z.B. durch Ratsuchende oder durch
Misserfolge in der Beratung erlebt wer-
den können, sensibler spüren. Dieser
starke Selbstbezug macht sie auch an-
fälliger für Kränkungen und Verletzun-
gen, wie sie z.B. durch die Betonung
formaler Grenzen oder durch das Erle-
ben von Bewertung, von Kontrolle und
Hierarchie oder durch konflikthafte Ar-
beitsbeziehungen innerhalb eines
Teams hervorgerufen werden können.

Platt ausgedrückt: Wir sind beson-
ders empfindlich. Das ist gewollt und
richtig im Umgang mit Klienten. Im Um-
gang mit den KollegInnen ist es aber
zumindest heikel. Die Gefahr der Domi-
nanz eines Klimas von Gefühlen und
Beziehungsfragen bei Entscheidungspro-
zessen hat die Organisationsberaterin
Cornelia Edding (1990) beschrieben. Be-
zogen auf die Sachlogik, so die Autorin,
sind Teams im sozialen Bereich nur ein-
geschränkt wahrnehmungsfähig und
aufnahmebereit. In Organisationen der
Wirtschaft und klassischen Verwaltung
ist es genau umgekehrt. Hier dominie-
ren als Grundlage für Entscheidungen,
so Edding, eher Sachfragen und die
Sachlogik. Dafür sind nun wiederum die
Beziehungen und die Gefühlsdimensio-
nen unterbelichtet. Für die optimale
Aufgabenerledigung und Entwicklung

einer Organisation braucht es aber bei-
de Ebenen: die Beachtung der sachli-
chen ebenso wie die Beachtung der
emotionalen Seite.

Zu der spezifischen professionellen
Blindheit in Beratungsstellen gehört
auch, dass Menschen, die zuallererst
Beziehungen wahrnehmen, dazu neigen,
Konflikte überwiegend auf der Bezie-
hungsebene zu deuten. Die Auseinan-
dersetzung zwischen Kollege Wagner
und Kollegin Schultze ist deswegen
schnell Ausdruck dafür, dass „die nicht
miteinander können“, Ausdruck von
Kränkung, Verletzung, von Sympathie,
Antipathie usw.. Konflikte auf der Bezie-
hungsebene sind aber auch Funktion
von ungeklärten Zielen und Aufgaben,
unklaren internen Vorgaben und unkla-
ren Zuständigkei-
ten, Konflikten mit
Trägern oder Ko-
operationspart-
nern, Ausdruck
von fehlenden
Ressourcen sowie
Anzeichen für Ver-
änderungen und
Übergänge. Hier
müssen wir unse-
re Sehfähigkeit
gewinnen und
schulen.

Es gibt eine weitere Gefahr. „Es ist
für jeden (so schreibt der Organisations-
psychologe Anton Obholzer), der eine
therapeutische Neigung hat, besonders
verlockend, nach Art der therapeuti-
schen Gemeinschaft zu intervenieren,
anstatt die Probleme anzugehen“ (Ob-
holzer 2000, S. 84). Die Existenz der
Probleme wird dann eher kommentiert
statt angegangen. Oder man bemüht
stets, wie es ein befreundeter Kollege
ausgedrückt hat, den „finnischen Wan-
derarbeiter Einer“, „Einer sollte dieses
oder jenes machen ...“. Zur Benennung
und Reflexion des Problems muss sich
jedoch Planung und Umsetzung und die
genaue Regelung der Verantwortungs-
übernahme gesellen, sonst bleiben wir
in der reinen Kommentierung stecken.

Schließlich haben wir es in der Arbeit
mit Abweichungen zu tun, mit Leiden
und mit Formen der Abwehr und Spal-
tung. Im Vordergrund der Beratung
steht die besondere Beachtung der ver-
deckten und vernachlässigten Seite. Wir
betrachten die Ratsuchenden mehr oder

weniger immer mit einem klinischen
Blick. Wir werden deswegen die Prozes-
se eher verlangsamen, anstatt Druck zu
machen – bei aller praktizierten Res-
sourcenorientierung. Kurzum, es wird
immer – zumindest partiell – um die Be-
tonung der regressiven Seite gehen.
Mitglieder des Teams nun ständig in
einen regressiven Zustand zu versetzen
oder sie dort zu lassen, wenn sie sich
dort versammelt haben, wäre allerdings
fatal. Die KollegInnen sind gesund, sta-
bil und belastungsfähig – auch wenn
wir vielleicht gelegentlich heftig daran
zweifeln. Sie sind es, zumindest solange
uns kein anders lautendes ärztliches Ur-
teil vorliegt. Sie brauchen keinen re-
gressiven Schonraum. Wir können, sol-
len und müssen ihnen und uns die

täglichen Anforderungen zumuten. Das
Team ist stark genug, um Erschütterun-
gen und Zumutungen auszuhalten, die
der derzeit allseits umgreifende Wandel
kostet. Es bedarf nicht der Schonung,
auch nicht im Sozialen. Diese Haltung
bedeutet nicht, den Frust und die Lei-
densgefühle auszusperren. Gefordert ist
vielmehr eine Balance, die persönlich
empfundene Ängste und Belastungen
anerkennt und dennoch auf Forderung
nicht verzichtet (Lohner 2000).

Die Teamaufgabe als
Navigator im Dschungel der
Gefühle

Um sich in diesem Beziehungs- und Ge-
fühlsdschungel zu orientieren und die
richtige Balance zu finden, ist die klare
Bestimmung der Teamaufgabe als Leit-
maßstab unabdingbar. Der Maßstab der
kritischen Entscheidung ist die Aufgabe,
die Legitimation, die Basis des Teams.
Ross Lazar (2000) spricht in diesem Zu-
sammenhang von „Mission“. Es geht

Das Team ist stark genug,
um Erschütterungen und
Zumutungen auszuhalten.
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um die so genannte Primäre Aufgabe.
Die Primäre Aufgabe ist eine Begrifflich-
keit aus dem Konzept des Tavistock-
Institutes (Larry Hirschhorn 2000) und
meint die Kernaufgabe der Organisati-
on, die Aufgabe, die ihr die Existenz si-
chert und zu der immer wieder zurück-
gefunden werden muss.

Ein Team erkennt und spürt eine gro-
ße Vielfalt von Aufgaben. Diese Vielfalt
ist ein Spiegelbild der individuellen
Sichtweisen. Sie entspricht den persön-
lichen Anliegen, Wertungen und Kompe-
tenzen der einzelnen Teammitglieder.
Decken sich diese Aufgaben aber alle
mit der Primären Aufgabe? Manche an
die Beratungsstelle herangetragenen
Bedarfe, so wichtig sie im Einzelfall sein
mögen, haben möglicherweise nur peri-
pher etwas mit dem Auftrag zu tun, z.B.
die Supervision für LehrerInnen an
Schulen oder die schulische Leistungs-
förderung, beides Aufgaben, die – so-
fern nicht anders vom JHA bestimmt –
in den Aufgabenkatalog der Schule fal-
len. Oder die Beratungsstelle erbringt
Leistungen, die in die Zuständigkeit des
Gesundheitswesens fallen. Diese Tätig-
keiten markieren nicht die Primäraufga-
be der Einrichtung und blockieren damit
wichtige Ressourcen. Sie lenken ab.

Den Zustand der Organisation, in
dem die Gruppe sicher und klar an der
Primäraufgabe arbeitet, bezeichnet Bion
als Arbeitsgruppenzustand im Unter-
schied zur Grundannahmengruppe, die
ausschließlich an der Befriedigung ihrer
Mitglieder orientiert ist. Die Organisati-
on hat aber nicht die Aufgabe für die
Befriedigung ihrer Mitarbeiter zu sorgen.
Sie hat keinen Selbstzweck (Forster
2000, S. 129). Teams, die ihre Aufgabe
darin sehen, sich selbst zu erhalten,
höhlen sich innerlich aus. Sie werden

leer und kraftlos. Der Dialog mit der Au-
ßenwelt wird schwer, die Gruppe schot-
tet sich ab und ist ausschließlich mit
der Thematik des eigenen Schutzes be-
schäftigt. Anzeichen hierfür kann sein,
wenn der Feind immer außen und die
Guten immer innen sind – vielleicht ein
Indiz dafür, dass das Team wieder zur

Primären Aufgabe,
zum eigentlichen
Auftrag zurückfin-
den muss.

Hilfreich sind
hier nicht zuletzt
klare Vorgaben, um
die sich das Team
auch aktiv bemühen
muss. Was will die
Politik, wie lautet

der explizite Auftrag des Trägers? Es
gibt unter KollegInnen immer wieder
streitige Auffassungen über die Wahr-
nehmung der Fachaufsicht über die Be-
ratungsstelle. Kann die überhaupt dem
Geschäftsführer des Diakonischen Wer-
kes, vielleicht Sozialarbeiter, oder dem
Jugendamtsleiter zustehen? Muss die
Beratungsstelle nicht selbst über ihr
Konzept entscheiden? Selbstverständlich
kann ein Jugendamtsleiter nicht über
das korrekte fachliche Vorgehen in der
EB befinden, wobei aber auch hier eine
Außenkontrolle im Grundsatz möglich
sein muss. Die Be-
stimmung des Kon-
zeptes der Bera-
tungsstelle, die
Bestimmung der
Primären Aufgabe
und des Auftrages
der Einrichtung, ist
jedoch eindeutig
Sache des Trägers
bzw. der Geld- und
Zuschussgeber bzw. der politisch Ver-
antwortlichen im Jugendhilfeausschuss.

Der Alle-machen-das-
Gleiche-Unsinn

In den Anfängen der Erziehungsbera-
tung nach dem Zweiten Weltkrieg gab
es – zumindest auf dem Papier – sehr
deutliche Unterscheidungen in der Zu-
ständigkeit der Berufsgruppen: Der Arzt

machte die Anamnese (und leitete die
Einrichtung), der Psychologe testete
und die Fürsorgerin hatte die Außen-
kontakte (wahrscheinlich auch in dieser
Geschlechtsverteilung). Vielleicht war es
das Unbehagen an dieser starren Aufga-
benverteilung, vielleicht war es aber
auch die damit verbundene Hierarchisie-
rung innerhalb der Teams, die in den
siebziger Jahren den Slogan „wir ma-
chen alle das Gleiche“ hervorbrachte.
Das führte zu solchen Extremen, dass
Sozialpädagoginnen Diagnostik lernten,
Psychologen sich als Alleskönner ver-
standen und letztlich die beiden ge-
nannten Berufsgruppen die Szene fast
ausschließlich beherrschten. Die Anfang
der neunziger Jahre entstandenen und
von der bke verabschiedeten Berufs-
gruppenprofile wichen zwar wieder
deutlich von dem Alle-machen-das-Glei-
che-Grundsatz ab, blieben aber immer
noch – so meine Einschätzung – zu vor-
sichtig und sind seit dieser Zeit nicht
weiterentwickelt worden.

Dabei haben sich die Anforderungen
an die Erziehungs- und Familienbera-
tung in den letzten zehn Jahren noch-
mals drastisch verändert und zeichnen
sich vor allem durch große Komplexität
und Vielfalt aus. Neben den klassischen
Kompetenzen in den Bereichen Diagno-
stik, Therapie und Kompetenzen in der

Analyse der systemischen und gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen
braucht es heute eine weitere große
Vielfalt zusätzlichen Fachwissens. Da
sind Experten für zugespitzte Problemla-
gen gefordert, z.B. bei hoch strittigen
Paaren, bei sexuellem Missbrauch oder
bei Jugendlichen, die mit Gerichtsaufla-
gen in die Beratungsstelle geschickt
werden. Anstelle des heute über ent-
sprechende Kooperationen abrufbaren

Teams, die ihre Aufgabe
darin sehen, sich selbst
zu erhalten, höhlen
sich innerlich aus.

Die Anforderungen haben
sich in den letzten zehn
Jahren nochmals drastisch
verändert.

EB-Forum Gefühle, Gefühle, Gefühle ...
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medizinischen Sachverstan-
des tritt mehr und mehr der
Bedarf nach juristischem Spe-
zialwissen. Kompetenzen im
Bereich der elektronischen
Datenverarbeitung sind heute
ebenso unverzichtbar wie
Kompetenzen in der Betriebs-
wirtschaft, wenn man dies
nicht so nebenbei der Sekre-
tärin überlassen will.

Wie aber lassen sich die
für die Erziehungs- und Fami-
lienberatung so wichtigen
speziellen Wissensbereiche
gewinnen und für das Team
nutzbar machen? In manchen
Teams scheint die Gefahr zu
bestehen, dass erworbenes
Spezialwissen ein Besitz der
jeweiligen Mitarbeiter bleibt,
oder dass notwendiges Spe-
zialwissen erst gar nicht er-
worben wird. Es scheint nicht
auszureichen, dass wir be-
stimmte Aufgaben bestimm-
ten KollegInnen zuordnen
(wie z.B. die Beratung aus-
ländischer Mitbürgerinnen
einem vielleicht vorhandenen
fremdsprachigen Kollegen),
sondern es ist erforderlich,
dass sich das gesamte Team
mit der Thematik befasst.
Das Team muss zumindest
ein gemeinsames Grundver-
ständnis zu dem jeweiligen
Spezialgebiet entwickeln und
auf diese Weise diesem Be-
reich die Wertschätzung ent-
gegenbringen, die es braucht,
damit sich das Fachgebiet
auch lebendig und im Aus-
tausch untereinander entfal-
ten kann. Dies schließt
selbstverständlich Ressour-
cenfragen mit ein, denn der
Erwerb und die Anwendung
von Spezialwissen ist in jeder
Hinsicht mit Kosten verbun-
den.

Team ist also, so zeigt sich hier ganz
deutlich, kein additives Unternehmen,
sondern muss sich, um wirksam zu wer-
den, in einem „interkulturellen Ver-

ständnis“ (Friese 2004) niederschlagen,
das Berufsgruppen und Spezialgebiete
nicht nur zur Kenntnis nimmt sondern in
gegenseitiger Wahrnehmung und Wert-

schätzung in das eigene Profil integriert.
Dies ist im Übrigen im KJHG aufgegrif-
fen: Zum §28 KJHG kommentieren Jans,
Happe, Saurbier, dass sich EB nicht

Macht Gefühle

Wissenschaftliche
Jahrestagung
Schwetzingen
23. – 25. 9. 2004

Mit Vorträgen von
PD Dr. Wilhelm Schmidt
Renate Alf
Dr. Gunther Schmidt
Dagmar Eckers
Prof. Dr. Gerald Hüther
Rosmarie Welter-Enderlin

und 40 Arbeitsgruppen
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durch die Summe der Leistungen der
jeweiligen Fachkräfte auszeichnet, son-
dern durch die Zusammenschau der un-
terschiedlichen Perspektiven im Team,
einbezogen die unterschiedlichen Be-
rufs- und Lebenserfahrungen (Jans, Hap-
pe, Saurbier 1994).

„Lieb, lau, lahm“ oder
die produktive Spannung
unterschiedlicher
Persönlichkeitsprofile

Im Team der Beratungsstelle Wunsch-
dorf kriselt es. Der Leiter, Herr Gewis-
senhaft, hat alles ausgelotet. Er hat sei-
nen Vorgesetzten die Situation
vorgetragen, er hat sich mit dem Team
beraten. Das Wasser steht der Einrich-
tung bis zum Hals. Die Zuschüsse wer-
den gekürzt und die Beratungsstelle
scheint jetzt vor der Konsequenz zu ste-
hen, radikal Leistungen abbauen zu
müssen. Herr Gewissenhaft sieht diesen
Weg als unausweichlich an. Im Team
erntet er aber mittelschweren Wider-
spruch. Insbesondere seine Stellvertre-
terin, Frau Stratega, fällt ihm oft ins
Wort und wird ganz kribbelig, wenn sie
den mitunter langweiligen Berichten von
Herrn Gewissenhaft zuhören muss. Sie
kommt bei den vielen Einzelheiten, die
Herr Gewissenhaft abarbeiten will,
schnell aufs Grundsätzliche und mahnt

neue Wege an. Sie will z.B. zusätzliche
Einnahmequellen für die Beratungsstelle
erschließen. Herr Gewissenhaft denkt
manchmal, dass seine Stellvertreterin,
mit der er sich ja eigentlich so gerne
beraten würde, die Bodenhaftung ver-
liert und die konkreten Fakten des All-

tags der Beratungsstelle übersieht. Des-
wegen geht er ihr auch lieber aus dem
Weg. Frau Stratega wird von Frau Vision
unterstützt. Sie findet die Ideen der Kol-
legin spontan gut. Sie hält freilich nicht
so viel von strategischen Überlegungen.
Die Entwicklung von Plänen und Szena-
rien ist nicht ihre Stärke. Dagegen ist
sie sehr kreativ und hat immer wieder
tolle Einfälle. Herr
Bleibmensch ist
relativ offen. Er
kann gut zuhören
und ist deswegen
auch für alle ein
wichtiger Partner.
Wenn es aber dar-
um geht, dass auf-
grund der Ideen
von Frau Stratega
und Frau Vision
Beziehungen ver-
ändert werden sollten, dann engagiert
er sich sehr für deren Erhalt. Beziehun-
gen und Harmonie sind für ihn das
Wichtigste. Da opfert er gerne auch mal
das ein oder andere Prinzip. Deswegen
versteht er sich auch nicht so gut mit
dem Kollegen Genau. Für den sind
sachliche Grundsätze die oberste Hand-
lungsmaxime. Der will alles zunächst
mal schriftlich haben und geht deswe-
gen sowohl Herrn Gewissenhaft, beson-
ders aber Frau Vision häufig auf die
Nerven. Allerdings, das müssen alle zu-

geben, ist Herr
Genau außeror-
dentlich hilf-
reich, wenn es
um die Konkre-
tisierung der
Zukunft geht. Er
ist ohnehin der
Einzige im
Team, der sich
mit den allseits
ungeliebten Fi-

nanzzahlen gerne beschäftigt. Seiner
Sorgfalt entgeht nichts, und das Team
hat schon oft von dieser Fähigkeit profi-
tiert. Herr Gewissenhaft ist ratlos. Er
merkt, dass sich das Team in dieser
schwierigen Phase gegenseitig neutrali-
siert. Ihm wird langsam klar, dass sich

etwas ändern muss.
Augenscheinlich muss es Herrn Ge-

wissenhaft gelingen, die unterschiedli-
chen Kompetenzen im Team besser zu
nutzen. Hierzu, auch dass wird Herrn
Gewissenhaft klar, muss er zunächst er-
kennen, dass er mit seiner Gewissenhaf-
tigkeit, Klarheit, Beharrlichkeit und Ge-
rechtigkeit wichtige Fähigkeiten

mitbringt, dass dies aber längst nicht
alles ist. Das Team braucht auch die Fä-
higkeit, Pläne zu schmieden und voran-
zutreiben (Frau Stratega), es braucht die
Kreativität und die Fähigkeit, losgelöst
von den Alltagsgeschäften Ideen zu ent-
wickeln (Frau Vision), es braucht den
guten Kontakt zur Gefühlswelt, um die
mögliche Veränderungen auf der Folie
der Beziehungsebenen zu reflektieren
(Herr Bleibmensch) und es braucht
schließlich die sachbezogene Fähigkeit
und Geduld, sich mit Einzelheiten aus-
einander zu setzen sowie Dinge konse-
quent zu Ende zu denken und zu rech-
nen (Herr Genau).

Unterschiedliche Persönlichkeitstypen
und Temperamente sind wahrscheinlich
die wichtigste Quelle von Produktivität
und von Blockaden gleichermaßen in-
nerhalb eines Teams. Offensichtlich
muss es gelingen, die unterschiedlichen,
in den individuellen Persönlichkeiten
verankerten Arbeitsstile und Kompeten-
zen nutzbar zu machen, wenn das Team
sein ganzes Potenzial zur Entfaltung
bringen soll. Das ist leichter gesagt als
getan. Denn meistens machen wir den
Fehler, das Andere, also z.B. den lang-
sameren, zurückhaltenden, introvertier-
ten Kollegen oder die Kollegin, die ger-
ne systematisch vorgeht und auf

Frau Stratega wird von
Frau Vision unterstützt.
Sie findet die Ideen der
Kollegin spontan gut.

Herr Genau ist außeror-
dentlich hilfreich, wenn
es um die Konkretisierung
der Zukunft geht.
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auch, führt dies zu einer Verflachung
und Verfestigung des Profils des Teams
bzw. der Organisation. In meinem Team
gab es z.B. jüngst eine Auseinanderset-
zung über den Umgang mit Jugendli-
chen, die vom Gericht mit Auflagen zu
uns geschickt werden. Sollen wir aktiv
für einen weitgehend festen und trans-
parenten Rahmen unter allen Beteiligten
sorgen, oder sollen wir strikt das Prin-
zip der Selbstverantwortung der Jugend-

lichen betonen? Die Lösung liegt hier –
wie so oft – nicht in einem Entweder-
oder. Es kommt darauf an, beide Sicht-
weisen zu beachten. Unterschiedliche
fachliche Positionen nehmen ihren Aus-
gangspunkt immer bei den Menschen,
bei unterschiedlichen Temperamenten
und Persönlichkeiten. Und die gilt es zu
integrieren und nicht auszugrenzen.

Oder anders gesagt: Bei einseitiger,
gleichförmiger Teamkultur verharrt das
Team im Zustand der Entropie, also in
einem spannungsarmen, homöostati-
schen Zustand. Die Systemikerin Christi-
na von Passavant findet hierzu sehr ma-
lerisch die Worte: „Wo Einzelprofile
nivelliert, Initiativen abgeblockt und
Verantwortungen überlassen werden,
entsteht rasch ein sumpfiges, modriges
Klima. Leider kennen wir sie alle, diese
ängstlich zusammengerückten modrigen
Teams! Ob dabei die Nullbewegung
durch intensives, gescheites Gerede,
durch lähmende Pseudo-Gemeinschaft-
lichkeit oder durch alles Spitze und Kräf-
tige sanktionierende Überfreundlichkeit
(nach dem Motto „lieb-lau-lahm“) auf-
rechterhalten wird, ist letztlich unwich-
tig“.

Die Konsequenz hieraus hieße, das
Abgetrennte, Abgespaltene aufzuspüren,
zu benennen und zu integrieren. Das
hätte auch Konsequenzen für die Neu-
besetzung von Stellen. Wir kennen die
verständliche Suche nach dem Gleichen,
dem Vertrauten. Aber ist das Gleiche
immer auch das Richtige? Watzlawik be-
zeichnete „mehr desselben“ ironisch als
genau das Falsche. Müssen wir nicht
demnach bei der Auswahl einer neuen
Kollegin eine Analyse der vorhandenen
und der fehlenden Kompetenzen vor-
nehmen und eine entsprechende Ent-
scheidung treffen – auch bezogen auf
die Persönlichkeitsprofile? Das Kriterium
„sympathisch“ oder „nett“ bei der Neu-
einstellung ist da sicher wenig hilfreich.
Vielleicht, provozierend gefragt, braucht
das Team gerade solche Menschen, die
man und frau spontan nicht leiden kön-
nen.

Einzelheiten achtet, abzuwerten, wenn
wir selbst extrovertiert und eher intuitiv
gepolt sind.

Seltsamerweise werden auch ge-
schlechtsbezogene Unterschiede im
Team selten genutzt. Das jeweilige Ge-
schlecht ist zwar offenkundig, aber als
Mann und Frau treten die Mitglieder
des Teams fachlich nicht in Erschei-
nung. Offensichtlich gilt ein Neutrali-
tätsgebot (vgl. Bischof-Köhler 2002).
Gut zu beobachten im Team ist dies bei
jeder Diskussion über sexuellen Miss-
brauch und bei jedem Versuch, den –
verdächtigen – Vater vom Umgang mit
seinen Kindern auszugrenzen. Da müs-
sten sich die männlichen Kollegen doch
persönlich berührt fühlen und die Kolle-
ginnen Wut entwickeln. Neutralität
kann es hier kaum geben. Die Diskussi-
on bleibt jedoch strikt fachlich oder die
Gefühle suchen sich an einer anderen –
destruktiven – Stelle Bahn. Das Ge-
schlechtsspezifische ist ja – so die psy-
chodynamische Hypothese – erst recht
hochwirksam, wenn es unterdrückt
wird. Dabei wäre die Identifikation mit
Männern und Frauen im Beratungssy-
stem aus der jeweiligen Geschlechts-
perspektive sicher hilfreich, wenn nicht
unabdingbar.

Warum aber sind die – natürlichen –
Unterschiede so schwer auszuhalten?
Warum können sie sich augenscheinlich
nur schwer frei und ungehindert entfal-
ten? Eine mögliche Hypothese wäre:
Das Andere ist immer eine potenzielle
Kränkung und Abwertung des Eigenen.
Und eine weitere Hypothese lautet: Die-
ses Andere wird vor allem bedrohlich
im Stress, wenn Existenzielles verhan-
delt wird. Das typische Reaktionsmu-
ster ist dann die Abwertung des Ande-
ren. Da wird der Kollege, der sich gerne
und gut mit Zahlen beschäftigen kann,
als zwanghaft tituliert oder die Kolle-
gin, die sich freiwillig für eine Aufgabe
meldet, wird durch die Bemerkung ab-
gewertet, dass sie die Spannung nicht
so lang aushält.

Die Folge ist zunächst ein Gewinn:
Das Unbequeme, das Bedrohliche und
Angstmachende wird ausgegrenzt. Wie
in der persönlichen Entwicklung aber

Gefühle, Gefühle, Gefühle ... EB-Forum

Die 10 goldenen Regeln
der Teamarbeit

1. Übernehmen Sie selbst Verantwor-
tung. Ein Team kann keine Verant-
wortung tragen.

2. Es lebe der Unterschied! Erst die
Wahrnehmung und Integration der
unterschiedlichen Profile und Per-
sönlichkeiten schafft ein lebendi-
ges Team.

3. Keine Angst vor Streit. Konflikte
im Team sind wichtige Motoren für
Entwicklung.

4. An die Macht! Institutionalisierte
Macht im Team gibt Profil und
steigert die Auseinandersetzungs-
fähigkeit.

5. Ausschließlich die Aufgabe ist Le-
gitimation und Sinn des Teams.

6. Offene Grenzen gegenüber Auf-
traggeber, Organisation, Kunden
und Kooperationspartnern sind
hilfreich für die sichere Bestim-
mung der Aufgabe.

7. Nur wer sich ändert, bleibt sich
treu. So wie sich die Aufgabe ver-
ändert, muss sich auch das Team
verändern und weiterentwickeln.

8. Erkenne dich selbst! Einmal im
Jahr Reflexion der Teamprozesse
auf der Metaebene.

9. Eine transparente und verbindliche
Arbeitsordnung erleichtert die Zu-
sammenarbeit.

10.Bleiben Sie freundlich gegenüber
den eigenen und den fremden
Fehlern.
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Keine Macht für niemand
oder Profilierung und
Behauptung am Markt der
sozialen Dienstleister

Die Begriffe Macht und Führung sind im
sozialen Sektor zumeist verpönt. Sie
wecken in uns negative Assoziationen
aus den Erfahrungen, die uns die Ge-
schichte in der Tat hat lehren müssen.
Außerdem erinnert sich jeder von uns
an Szenen mit Vater oder Mutter, als
die mit der ihnen übertragenen Verant-
wortung für uns sehr leidvoll umgegan-
gen sind. Dies und die Aufbruchstim-
mung Ende der sechziger Jahre, die zu
Recht Macht- und Amtsmissbrauch an-
prangerte, führte zu der Aussage: keine
Macht für niemand. Viele Teams haben
in dieser Richtung experimentiert: de-
mokratische Entscheidungsstrukturen,
Abschaffung der institutionalisierten Lei-
tung, rollierende Leitungssysteme usw..

Die Auswüchse dieser Entwicklung
hat Cornelia Edding beschrieben: Im so-
zialen Bereich identifizieren sich die
Teams sehr schnell mit den Schwäche-
ren und geraten bei Auseinandersetzun-
gen mit der Hierarchie rasch in die Ge-
genabhängigkeit. „Personen, die
Leitungsfunktionen wahrzunehmen ha-
ben, werden kurz gehalten ... Diese Lei-
ter fragen ihre Mitarbeiter vorsichtig, ob
sie leiten dürfen ... Häufig ist das Ergeb-
nis, dass die Leitung auf Gestaltung ver-
zichtet und stattdessen als Strafe für
die höhere Bezahlung bürokratische Tä-
tigkeiten übernimmt, die sonst keiner
machen will“ (Edding 1990, S. 31). Die-
se Haltung findet ihr Pendant in Leitern
und Leiterinnen, die nicht leiten mögen,
sei es, weil sie sich letztlich immer noch
ausschließlich als Fachkräfte verstehen
oder sei es, weil sie die Verantwortung
fürchten oder sei es, weil sie sich nicht
von den KollegInnen unterscheiden mö-
gen und keine Angriffsfläche bieten wol-
len.

Teams, die auf Leitung verzichten,
zahlen allerdings einen hohen Preis.
Zum einen zeigt die gruppendynamische
Analyse, dass es keine leiterlosen Grup-
pen gibt (es bilden sich sofort informel-
le Leitungs- und Machtstrukturen, die

sich sehr viel eher jeglicher Form von
Kontrolle und Kritik entziehen). Zum an-
deren werden notwendige Entscheidun-
gen vermieden. Wichtige Entscheidun-
gen, so lehrt uns die Erfahrung, werden
nicht selten auf der Basis von 51% zu
49% getroffen. Das heißt, immerhin
49% sprechen auch für einen anderen
Weg. Wenn nun, möglicherweise aus
Sorge, die KollegInnen, die die 49% re-
präsentieren, nicht zu verprellen, an
dieser Stelle Entscheidungen vermieden
werden, verzichtet das Team auf Profil.
Ein reines Konsensmanagement ist je-
doch zu flach und zu folgenlos. Schließ-
lich, auch das müssen wir bedenken,
sind machtlose LeiterInnen schlechte
Repräsentanten ihrer Teams. Sie brau-
chen Macht, um sich im immer härter
werdenden Konkurrenzkampf auf dem
Markt der sozialen Dienstleister und im
Gerangel um Finanzen und Ressourcen
durchzusetzen.

All dies schließt selbstverständlich
nicht aus, dass Führung und Verantwor-
tung etwas ist, dass jederzeit von ande-
ren Teammitgliedern übernommen wer-
den kann und übernommen werden
muss. Gute Ideen und die Kraft zur Um-
setzung kommen nun mal nicht von ei-
ner einzigen Person. Dann ist es die
Aufgabe der Leitung, ähnlich wie die
von Herrn Gewissenhaft aus der Bera-
tungsstelle in Wunschdorf, dies klug zu
erkennen und zu nutzen. Hierin ist heu-
te ohnehin eine der wesentlichen
Hauptaufgaben der Leitung zu sehen,
nämlich die vielleicht brach liegenden
Ressourcen des Teams zum Vorschein
zu bringen und fehlende Potenziale zu
integrieren. Und gerade hierfür braucht
es Führung und letztlich auch Macht.

Dr. Andreas Hundsalz, Diplom-Psycholo-
ge, ist Leiter der kommunalen Erzie-
hungsberatung in Mannheim und Mit-
glied im Vorstand der Bundeskonferenz
für Erziehungsberatung.
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Durch Innovation Beratung
weiterentwickeln
Zugehende Beratung – Ergebnisse der Evaluation eines
Modellprojektes. Von Marita Krist, Vanessa Schneider
und Andreas Zimmer

Zwischen April 2001 und 2003 wur-
de in zwölf integrierten Erzie-
hungs-, Ehe-, Familien- und Le-

bensberatungsstellen in Trägerschaft
des Bistums Trier ein Projekt durchge-
führt, bei dem eine zugehende niedrig-
schwellige Arbeitsweise systematisch in
den Alltag der Beratungsarbeit imple-
mentiert werden sollte. Unter der Über-
schrift „Zugehende Beratung im Kinder-
tagesstättenbereich“ boten die
Beratungsstellen in 23 Kindertagesstät-
ten offene Sprechstunden an. Diese
konnten von Ratsuchenden ohne An-
meldung für Beratung genutzt werden.
Begleitend wurden (in Kooperation mit
den Erzieherinnen und Eltern) themati-
sche Elternabende in der jeweiligen Ein-
richtung angeboten, sowie zusätzliche
Projekt-Module je nach sozialräumli-
chem Bedarf zu Inhalten wie „Beratung
bei Trennung & Scheidung“ oder „inter-
kulturelle Beratung“. Neben dem Ziel,
die Ratsuchenden frühzeitig und nieder-
schwellig zu erreichen, ging es darum,
durch die vernetzte Arbeit von Kinderta-
gesstätten und Beratungsstellen eine
Kultur des Umgangs mit Problemen in
Familien zu fördern, in der familiäre Kri-
sen als „Normalfall“ akzeptiert und be-
arbeitet werden können, anstatt sie als
„Störfall“ zu verdrängen oder zu verber-
gen.

Dank der Zuschüsse der saarländi-
schen Ministerien für Frauen, Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales bzw. für Bildung,
Kultur und Wissenschaft, sowie des
rheinland-pfälzischen Ministeriums für
Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit

konnte eine wissenschaftliche Beglei-
tung des Modellprojektes seitens der
Universität Koblenz-Landau realisiert
werden. Die Evaluationsgruppe unter
der Leitung von Professor Christian
Schrapper sollte prüfen, von welchen
Faktoren es abhängt, ob das Konzept
„Zugehende Beratung in Kindertagesein-
richtungen“ an einem Standort erfolg-
reich umgesetzt werden kann. Dazu

sollte untersucht werden, ob und in
welcher Form Personen in einem frühen
Stadium der Problemausprägung ihres
Beratungsanliegens erreicht werden
können. Des weiteren sollte der Frage
nachgegangen werden, ob bzw. in wel-
cher Form Ratsuchenden der Weg in die
Beratung leichter gemacht werden kann.
Und schließlich sollte untersucht wer-
den, was strukturell die Akzeptanz eines

2

Strukturanalysen

Struktur- und Rahmen-
bedingungen der Beratung

Sozialstruktur der Region
und JH-Angebote

Stellenwert und Perspekti-
ven im Urteil örtlicher

Expertinnen und
Experten

3

Einzelfallanalysen

Beschreibung und
Deutung von

Beratungsprozessen
und -erfahrungen

durch Ratsuchende und
Beratende (für jeden

Projektstandort
ein „Fall“)

1

Analyse der
Inanspruchnahme

Fragebögen über
• persönliche Merkmale
• Anlass und Themen
• Verlauf der Beratung

• Bewertungen
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dass 36 Prozent der Ratsuchenden in
keinem direkten Kontakt zum Kindergar-
ten stehen. Das bedeutet, dass die Zu-
gehende Beratung über die Grenzen der
Kindertageseinrichtungen hinaus aus
dem Stadtteil bzw. Sozialraum in An-
spruch genommen wurde, möglicherwei-
se von Eltern ehemaliger Kindergarten-
kinder.

Die durchschnittliche Dauer (Zeit) der
Gespräche lag bei knapp einer Stunde
(5,29 VE) (siehe Abbildung rechts). 82,6
Prozent der Gespräche dauerten dem-
nach nicht länger als eine Stunde.

Das häufigste Thema in der Beratung
war die Unsicherheit in Erziehungsfra-
gen bei 282 der Ratsuchenden, gefolgt
von Problemen bei Trennung und Schei-
dung bei 76 der Ratsuchenden. Dabei
sahen sich die Berater mit folgenden
Symptombereichen konfrontiert (Mehr-
fachnennungen waren möglich):2

Entwicklungsauffälligkeiten: 127
Ängste: 121
Selbstwertmangel: 108
Psychosomatische Probleme: 85
Arbeits- und Leistungsstörungen: 67
Aufmerksamkeitsstörungen: 66
Erschöpfungszustand: 66
Auffälliges, aggressives Verhalten: 65
Kontaktstörungen: 52
Erheblich depressive Verstimmungen: 41

Die in der Zugehenden Beratung ange-
sprochene Problematik wurde von den
Beratern mehrheitlich als akut bis sehr
akut eingeschätzt. Lediglich in 11 Pro-
zent der Fälle wurde die angesprochene
Thematik (hinsichtlich der Dringlichkeit)
eher präventiv eingeordnet. Ebenso
wurde bei dem Grad der Symptomaus-
prägung deutlich, dass die Zugehende
Beratung keinen rein präventiven Cha-
rakter hatte, da eine bereits hohe Aus-
prägung der Symptome bei den berate-
nen Personen vorherrschte.

Interessant ist in diesem Zusammen-
hang, dass fast 60 Prozent der Ratsu-
chenden angaben, dass sie dennoch
keine Beratungsstelle aufgesucht hät-
ten. Die hierfür genannten Begründun-
gen, lassen sich wie folgt aufschlüsseln:

Nennungen

Niederschwelligkeit/
Hemmschwelle/Bequemlichkeit: 82
Von anderen auf Sprechstunde
hingewiesen: 15
Problem nicht akut: 11
Dringlichkeit: 10
Kindergartenpersonal als
Ratsuchende: 7
Geheimhaltung: 3

Fast 94 Prozent aller Ratsuchenden be-
werteten die Möglichkeit, ein Beratungs-
gespräch führen zu können, ohne vor-
her einen Termin vereinbaren zu
müssen, positiv. Bei Standorten, die –
nach kurzer Anlaufphase – Termine an
Ratsuchende vergaben, beobachteten
die Berater aber keinen Rückgang der
Inanspruchnahme. Die wichtigsten Ant-
worten der Ratsuchenden bei der Nach-
befragung lauteten im Einzelnen:

solchen präventiven Angebotes hemmt
bzw. fördert. Damit waren anspruchsvol-
le Aufgaben gestellt. So musste die wis-
senschaftliche Begleitung u.a. die Eigen-
art der Beratungstätigkeit beachten, die
es erschwert, Wirkursachen zu identifi-
zieren. Soziale Beziehungen zwischen
Menschen können nicht unter technolo-
gischen Gesichtspunkten betrachtet wer-
den. Es kann somit nicht von einem
klassischen Modell des „Aufwand-Er-
trag-Vergleiches“ ausgegangen werden.
Beratungsprozesse sind weder durch
einen stets linearen Beratungsverlauf,
noch durch einen technische Vorgang
(Problem -> Behebung -> Lösung =
Funktionstüchtigkeit wieder hergestellt)
beschreibbar. Ohne einen solchen grad-
linigen Entwicklungsprozess können
„Erfolgsbeurteilungen“ aber nicht erst
am Ende bestimmt werden, sondern
müssen bereits während eines Bera-
tungsprozesses mit in den Blick genom-
men werden.

Daher wurde ein dreistufiges Evalua-
tionsdesign entwickelt, das einen Mix
aus objektivierbaren Daten und subjek-
tiven Deutungsangeboten und Perspek-
tiven der beteiligten Fachkräfte in
Kindertageseinrichtungen und Bera-
tungsstellen, sowie der Ratsuchenden
realisierte (siehe Abb. S. 29).

Befunde und Analysen1

In der dokumentierten Projektlaufzeit
konnten insgesamt 600 Klienten-Frage-
bögen ausgewertet werden. Das Profil
der Ratsuchenden stellt sich danach wie
folgt dar: 85 Prozent aller Ratsuchenden
erhielten eine Einmalberatung ohne wei-
tere Folgekontakte.

91 Prozent aller Ratsuchenden sind
weiblich. Ihr Durchschnittsalter liegt bei
ca. 37  Jahren. Zur Familiensituation
lässt sich sagen, dass die Ratsuchenden
überwiegend aus „Normalfamilien“
kommen: 60 Prozent sind verheiratet
und 82 Prozent haben bis zu zwei Kin-
der. Die Kinder der Ratsuchenden befin-
den sich in 76 Prozent der Fälle im Kin-
dergarten- oder Schulalter (37% 3-6
Jahre, 39% 7-16 Jahre). Auffallend ist,

2 Weitere Nennungen mit einem Anteil unter 5%
der Gesamtnennungen sind: ADS/sonstige emotio-
nale Auffälligkeiten, Anzeichen für Kindesmisshand-
lung, Anzeichen für sexuellen Missbrauch, Auffällig-
keiten im Sexualverhalten, Dissozialität,
psychiatrische Erkrankung, Schulverweigerung, so-
matopsychische Probleme, sonstige Auffälligkeiten
im Sozialverhalten, Sprechstörung, Störungen durch
psychotrope Substanzen, Suizidalität, Zwänge.1 Ausführlich dazu: Schrapper / Schneider 2003

Zeit des Beratungsgesprächs in VE (1 VE = 10 Minuten)
40%

30%

20%

10%

0%

VE

5

12

20

14

31

6 5 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 über 10



312/04 Informationen für Erziehungsberatungsstellen

kugdkugdkuz kugdkugdkuzDurch Innovation Beratung weiterentwickeln Autorenbeitrag

Hat Ihnen das Gespräch weitergeholfen?
nein teils/teils ja

Gesamt (N=495) 0,6% 13,3% 86,1%

Wie gefällt Ihnen eine Sprechstunde in
diesem Rahmen?

schlecht mittel gut
Gesamt (N=495) 1,4% 18,0% 80,6%

War die Gesprächsdauer für Sie ausrei-
chend?

nein teils/teils ja
Gesamt (N=497) 2,6% 13,3% 84,1%

Über 86 Prozent der Ratsuchenden ga-
ben also an, das ihnen die Beratung
weitergeholfen hat. Lediglich drei der
Personen, die einen Klientenfragebogen
ausfüllten3 , verneinten diese Frage.
Ebenso waren die Ratsuchenden mehr-
heitlich mit den Rahmenbedingungen
und der Gesprächsdauer zufrieden.

Wie wirkt (zugehende)
Beratung bei Klienten?

Aus den Einzelfallanalysen ergeben sich
Hinweise auch über Zugänge und Aus-
wirkung von (zugehenden) Beratungsan-
geboten. Dies kann als Planungsgrund-
lage für die zukünftige Gestaltung
solcher Angebote und Leistungen gese-
hen werden.4

Wäre die Ratsuchende zu einem späte-
ren Zeitpunkt gekommen, hätte sich
ihre Problematik manifestiert.
Es zeigt sich deutlich, dass das Angebot
der Zugehenden Beratung aufgrund des
unkomplizierteren Zugangs vor allem
Ratsuchende mit einer mittleren bis ho-
hen Hemmschwelle zu einem früheren
Zeitpunkt erreicht.

Gehen Sie/geh du doch mal dahin!
Für die Inanspruchnahme der Offenen
Sprechstunde war mit ausschlaggebend,
dass ihnen bekannte Erzieherinnen oder
Freunde oder Verwandte eine „Türöffner-
Funktion übernahmen. Ohne diese Moti-
vierung hätten sie selbst den Weg in die
Zugehende Beratung nicht gefunden.

Es hat sich zufällig so ergeben!
Die schnelle, wie zufällig sich ergebende
Entscheidung: „Jetzt geh ich rein“,
machte es offensichtlich vielen Men-
schen leichter, angstbesetzte Kontakte
zu knüpfen. Ein Hinweis darauf, dass
Menschen, die eine ungewohnte oder
angstbesetzte Situation aufsuchen sol-
len, den Zugang gerne zufällig und
spontan gestalten.

Ich konnte erst mal erzählen und meine
Probleme loswerden.
Den ratsuchenden Müttern war es wich-
tig, sich zuerst die Last ihrer Situation
„von der Seele reden zu können“. Da
sie teilweise Hemmungen hatten, mit
Freunden oder Bekannten über ihre Pro-
bleme zu sprechen, bot die Offene
Sprechstunde eine Möglichkeit, sich ei-
ner außenstehenden Person mit objekti-
ver Sichtweise anzuvertrauen.

Die Person des Beraters ist entschei-
dend für den Beratungsprozess.
Ein Beziehungs- und Vertrauensaufbau
zwischen beratener Person und Berater
stellt im Anschluss an das Akzeptieren
des niedrigschwelligen Angebotes die
wesentliche Basis für das weitere Gesprä-
che dar.

Wenn es mir wieder schlecht geht,
komme ich jederzeit wieder zu Ihnen.
Alle beratenen Personen waren sowohl
mit dem Beratungsverlauf als auch mit
der Person des Beraters sehr zufrieden.
Durch diese positive Erfahrung konnte
die Hemmschwelle bezüglich eines mög-
lichen weiteren Zugangs gesenkt wer-
den.

Welche Wirkfaktoren
zeigen sich hinsichtlich der
Implementierung von
zugehender Beratung?

Neben den Wirkungen bei den Klienten
interessierten die Wirkfaktoren, die über
die Ausprägung der Zugehenden Bera-
tung entscheiden. Als bedeutsam für
die Realisierungsergebnisse des Modell-
projektes erwiesen sich die Strukturen
und Erfahrungen mit förderlicher Koope-
ration in der Jugendhilfe einer Region.
Zugehende Beratung kann folgerichtig
dann erfolgreich gestaltet werden, wenn
sie einerseits zu einer bedarfsgerechten
Versorgung beiträgt, andererseits aber
nicht als „Lückenbüßer“ für eine insge-
samt unzureichende Angebotsstruktur
überfordert wird. Insgesamt waren es

3 Die Ratsuchenden entschieden selbst, ob sie ei-
nen Fragebogen ausfüllen wollten.
4 Ausführlich dazu: Schrapper / Schneider 2003

1 = Beraterrolle
2 = Konzept der LB
3 = Erzieherrolle
4 = Konzept der Kita

5 = Kooperation zwischen LB & Kita
6 = Kooperation in der Region
7 = Sozialstruktur

12 3 4

5

6
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aber die fünf „weichen“ Faktoren Ko-
operation, Selbstverständnis von Bera-
ter bzw. Erzieherin, personelle Faktoren,
und zwischenmenschliche Beziehung,
die den Projektverlauf entscheidend
mitbestimmt haben. Das Schaubild auf
Seite 31 zeigt den Zusammenhang der
Wirkfaktoren im Überblick.

Leitfragen, die beantworten helfen, un-
ter welchen Bedingungen eine Zugehen-
de Beratung greifen kann, lauten dem-
nach z.B.

• Orientiert sich die Beraterrolle an der
leitenden Option, einen geschützten
therapeutischen Raum abseits alltäg-
licher Lebensbezüge zu bewahren,
oder will sie Beratung stärker am All-
tag der Klienten ausrichten?

• Wird Zugehende Beratung als „Au-
ßensprechstunde“ gesehen oder als
„Integrierte und alltagsorientierte Be-
ratung“?

• Orientiert sich die Erzieherinnenrolle
am Kind, oder wird die Familie ver-
stärkt in den Blick genommen?

• Sieht sich die Kindertageseinrichtung
als eher eigenständige Sozialisations-
instanz oder als Anlaufstelle für die
Familie bei Fragen „rund um das
Kind“?

Definiert die Beratungsstelle z.B. das
Angebot der Zugehenden Beratung als
„Außensprechstunde“, soll dieses dem
Konzept der sonstigen Beratungsarbeit
in der Lebensberatungsstelle weitestge-
hend entsprechen. Die Zugehende Bera-
tung wird an einem anderen Ort imple-
mentiert, der für einen Teil der
Bevölkerung leichter zu erreichen ist. Im
Modell „Integrierte Beratung“ führt die
Beratungsstelle das Angebot dagegen
deutlicher in Kooperation mit der Kinder-
tagesstätte durch. Die Beratungsstelle
versucht sich durch zugehende Arbeits-
weisen in den Alltag der Kindertagesstät-
te zu integrieren, was eine enge Zusam-
menarbeit zwischen ihren Mitarbeitern
und denen der Kindertagesstätte erfor-
dert.

Hinweise und Anregungen aus
dem Projekt

Zusammenfassend lassen sich aus den
Evaluationsergebnissen Hinweise und
Anregungen herleiten, wie künftige Ver-

suche, zugehende Beratung in die Ar-
beit einer Beratungsstelle zu integrie-
ren, gestaltet werden können:

Zugehende Beratung verändert Arbeits-
weise und Selbstverständnis einer Bera-
tungsstelle
Inhaltlich war die Beratungsarbeit in
den Kindertagesstätten mit vergleichba-
ren Fragestellungen und krisenhaften
Belastungssituationen konfrontiert wie
im „normalen“ Beratungsalltag der Le-
bensberatungsstellen. Auffällig war
demgegenüber, dass die Beraterinnen
und Berater vielfach von einem „einfa-
cheren Einstieg“ in die Beratungsge-
spräche in der Kindertagesstätte berich-
teten. Die Gespräche fanden in deutlich
begrenztem Zeitrahmen statt, so dass
der Klient „schneller zur Sache kom-
men“ musste. Dies änderte offenbar
auch das Verhältnis zwischen Beraterin
und Ratsuchenden. Insgesamt scheint
die Beratung in der Kindertagesstätte
direktiver und lösungsorientierter abzu-
laufen. Der andere Ort der Beratung lö-
ste anscheinend eine andere Dynamik
des Beratungsprozesses aus; assoziiert
wurde häufiger eine Beratung, die
„mehr im Leben“ stattfindet.

Das Modellprojekt zeigt deutlich,
dass diese Öffnung zu andern Institutio-
nen und hinein in die Alltagswelten von
Kindern und Eltern bei allem Zugewinn
an Kontakt und Verbindung nicht ohne
Verlust an Distanz und exklusiver Experti-
se zu haben sind. Die Erwartungen an die
Expertenkompetenz der Familien- und
Erziehungsberater von Eltern und Erziehe-
rinnen sind hoch, in den offenen Sprech-
stunden muss sich diese Kompetenz
auch ohne den methodischen Rahmen
strukturierter Beratungsprozesse und
geschützter Beratungsräume erweisen.

Die Erzieherinnen in Kindertageseinrich-
tungen haben zentrale Vermittlungsauf-
gaben in grundlegenden Fragen der Er-
ziehung und Bildung
Für die Integration eines Beratungsan-
gebotes in den Kindertagesstättenalltag
ist die aktive Mitarbeit der Erzieherin-
nen wahrscheinlich mit der wichtigste
Faktor. Die Ergebnisse der Analyse zei-
gen vor allem, wie wichtig die „Kontakt-
anbahnung“ durch bekannte und ver-
traute Personen ist. Dies sind in den
Kindertagesstätten zuerst und wesent-
lich die dort tätigen Erzieherinnen. Dar-

über hinaus machten die Leiterinnen
der beteiligten Kindertageseinrichtungen
übereinstimmend die zugleich qualifizie-
rende und entlastende Funktion dieses
Angebotes für ihre Mitarbeiter deutlich.

Kooperation muss aktiv gestaltet
werden
Aktiv gestaltete Kooperation – angefan-
gen bei der unmittelbaren Zusammenar-
beit einzelner Fachkräfte über die regel-
mäßige und verbindliche Arbeit Gremien
und Dienste in einer Region bis hin zum
förderlichen kommunalpolitischen Klima
– ist maßgeblich für die erfolgreiche
Ausgestaltung der niedrigschwelligen
Arbeitsweise. Wo die Beratungsstellen
als aktiver Teil der örtlichen „Jugendhil-
feszene“ sich mit eigenen Vorstellungen
gestaltend einbringen und bereit sind,
die Rahmenbedingungen der Kooperati-
onspartner zu respektieren, kann das
Angebot der zugehenden Beratung zu
einem integren Bestandteil der örtlichen
Jugendhilfe werden.

Literatur
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de Beratung in Kindertageseinrichtungen“, Evaluati-
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Die Zukunft von
Beratungsstellen gestalten
Fachtagung in Mainz am 27. September 2004

Lösungsansätze in Zeiten sozialpoli-
tischer Veränderung“ sind Thema
einer Fachtagung, die in Koopera-

tion vom Institut für Sozialarbeit und
Sozialpädagogik (ISS), dem Ministerium
für Arbeit, Soziales, Familie und Ge-
sundheit Rheinland-Pfalz und der Bun-
deskonferenz für Erziehungsberatung
durchgeführt wird.

Aus dem Programm: „Vor dem Hinter-
grund gesellschaftlicher und sozialpoliti-
scher Veränderungen wird der Druck so-
wohl auf die Kostenträger, als auch auf
die Einrichtungen zunehmend größer.
Leere Kassen und gleichzeitig steigende
Anforderung an Effektivität und Effizienz

verbunden mit dem Erhalt von Qualität
und Bedarfsdeckung sind besonders im
Beratungsbereich Faktoren, die scheinbar
nicht zusammengefügt werden können.

Wir möchten auf dem Fachtag die
aktuellen gesamtpolitischen Verände-
rungen – unter Berücksichtigung der ge-
setzlichen Neuregelungen – aus Sicht
der Länder, der Kommunen und der Trä-
gerebene diskutieren.

Zudem stellen wir Ihnen aktuelle Bei-
spiele vor, in denen Einrichtungen ihre
Organisation umstrukturiert haben.
Schwerpunkte sind hierbei das Qualitäts-
management, das Controlling und die
Neuausrichtung der Angebotsformen.

In drei Arbeitsgruppen präsentieren

Ihnen ReferentInnen je zwei Modelle,
die dann unter professioneller Moderati-
on mit Ihren Erfahrungen diskutiert wer-
den. Somit erhalten Sie einen Einblick
in aktuelle Umsetzungen und können im
Austausch mit anderen FachkollegInn-
nen Lösungsansätze gemeinsam weiter-
entwickeln.

Durch die Begrenzung der Teilneh-
merzahl auf 70 Personen gewährleisten
wir eine intensive Auseinandersetzung.“

Anmeldung:
Steffi Kühnemund, Tel: 069/959789-114,
Fax: 069/95789-190,
Email: steffi.kuehnemund@iss-ffm.de

Das Programm

9.30 Uhr Kaffee und Smalltalk

10.00 Uhr Grußwort
Achim Puhl, ISS-Frankfurt a.M.

Malu Dreyer, Ministerin für Arbeit,
Soziales, Familie und Gesundheit RLP

10:15 Uhr Gesellschaft und Politik im Wandel
Prof. Dr. Gerhard Naegele,
Universität Dortmund (angefragt)

10:45 Uhr Diskussion

11:00 Uhr Handlungsstrategien der Kostenträger
Wolfgang Glöckner, Ministerium für Arbeit,
Soziales, Familie und Gesundheit RLP

11:30 Uhr Diskussion

11:45 Uhr Träger zwischen Sozialpolitik und
Finanzierungsdruck
Karl Späth,
Diakonisches Werk der EKD

12:15 Uhr Diskussion

13:30 Uhr Arbeitsgruppen

AG 1: Qualität zwischen Fachlichkeit
und Finanzierung
Achim Puhl, Institut für Sozialarbeit und
Sozialpädagogik

AG 2: Controlling bei Kostenträgern und
Leistungserbringern
Klaus Menne,  Bundeskonferenz für
Erziehungsberatung

AG 3: Formen und Organisation von
Beratungsleistungen
Dr. Andreas Hundsalz, LAG für
Erziehungsberatung Baden-Württemberg

15:45 Uhr Ergebnispräsentation/Plenumsdiskussion

16:15 Uhr Abschlussstatement
Hans-Georg Weigel, ISS-Frankfurt a.M.

16:30 Uhr Schluss der Tagung
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Kinder- und Jugendhilfe muss in der
Gesetzgebungskompetenz des Bundes bleiben!

Appell an die Entscheidungsträger in Bund und Ländern,
insbesondere in der Bundesstaatskommission

Die im Oktober 2003 eingesetzte
Bundesstaatskommission hat
den Auftrag, einerseits die Zahl

zustimmungsbedürftiger Gesetze des
Bundes zu verringern und damit die
Kompetenzen des Bundes zu stärken
und andererseits den Ländern Gesetzge-
bungskompetenzen zurückzuholen.

Die Regierungschefs von neun Bun-
desländern1  fordern Zugriffsrechte der
Länder auf Regelungsbereiche der Kin-
der- und Jugendhilfe (Ergebnisprotokoll
der Besprechung der Regierungschefs
der Länder am 27. März 2003). Die Län-
der fordern Öffnungsklauseln und Ge-
staltungsrechte, fragen aber gleichzeitig,
ob diese ausreichen, um eine „bessere
Erfassung regionaler Bedürfnisse und
soziale Besonderheiten sowie der Reali-
sierung unterschiedlicher politischer Ent-
würfe von Land zu Land zu erreichen.“

Notwendigkeit eines bundeseinheitli-
chen Kinder- und Jugendhilferechts
Bereits jetzt bestehen zahlreiche Län-
derkompetenzen im Bereich der Kinder-
und Jugendhilfe. Weitere Verlagerungen
von Gesetzgebungskompetenzen vom
Bund auf die Länder (durch Verfassungs-
änderungen oder Öffnungsklauseln) wür-
de die Kinder- und Jugendhilfe jedoch in
die Zeit vor 1922 zurückwerfen.

Eine Zersplitterung des Kinder- und
Jugendhilferechts und die Aufgabe der
sozialrechtlichen Forderung nach einheit-
lichen Lebensverhältnissen in der Bundes-
republik Deutschland hätten einschneiden-
de Folgen zum Nachteil von Kindern,
Jugendlichen und deren Familien:
• Zur Erfüllung des verfassungsrechtli-

chen Auftrags im Rahmen des sog.
„staatlichen Wächteramts“ sind bun-
desweit einheitliche Aufgaben und
behördliche Zuständigkeiten zwin-
gende Voraussetzung zum Schutz
von Kindern und Jugendlichen bei
Gefährdung ihres Wohls.

• Die Kontinuität von Hilfeprozessen
ist in der Kinder- und Jugendhilfe un-

erlässliche Grundlage für erfolgreiche
Hilfen. Bei der zunehmenden Mobili-
tät von Familien kann diese nur mit
einem einheitlichen gesetzlichen Lei-
stungsangebot sichergestellt werden.

• Die Institution Jugendamt ist als (ein-
fachgesetzlich verankerter) Partner
für Familien-, Vormundschafts- und
Jugendgerichte, Polizei, Staatsanwalt-
schaften etc., als klar definierte An-
laufstelle für Hilfeempfänger und als
zentraler Ansprechpartner für Hilfe
und Schutz bei Kindeswohlgefähr-
dung unverzichtbar. Diese Zuverläs-
sigkeit muss bundeseinheitlich und
ländergrenzenübergreifend gewährlei-
stet bleiben.

• Uneinheitliche Zuständigkeitsregelun-
gen würden zu Lücken im Leistungs-
angebot führen, notwendige Leistun-
gen würden mangels Verantwortung
und wegen zusätzlicher Kompetenz-
konflikte nicht gewährt.

• Eine einheitliche Kostenheranziehung
muss auch bei Zuständigkeitswech-
seln gewährleistet sein. Dies gilt vor
allen Dingen im Bereich stationärer
Leistungen.

• Die bundesrechtliche Gesetzgebungs-
kompetenz und die konkrete Umset-
zung vom Bund geschaffener Vorga-
ben durch die kommunalen Träger
vor Ort schaffen ein positives Span-
nungsverhältnis bei der Normierung
und Erfüllung von Leistungen und
Aufgaben für Kinder, Jugendliche und
deren Familien, auf das familien- und
rechtspolitisch nicht verzichtet wer-
den kann.

Wenn so unter der Vorgabe einer (mög-
licherweise vordergründigen) Kompro-
missfindung die Kinder- und Jugendhilfe
als politische Verschiebemasse im Aus-
tausch für Bundesgesetzgebungskompe-
tenzen u. a. im Bereich der Innen-, Wirt-
schafts- und Arbeitsmarktpolitik
angesehen wird, so mag dies den Inter-
essen der beteiligten Akteure entspre-
chen, den Interessen von Kindern, Ju-
gendlichen und ihren Familien
entspricht es nicht. Kinder- und Jugend-
hilfe kann nur unter der Vorgabe eines

bundesweit einheitlichen Gesetzes funk-
tionieren. Bei einer (grundlegenden)
Verlagerung von Gesetzgebungskompe-
tenzen auf die Länder sind einschnei-
dende Qualitätsverluste beim Schutz
und bei den Hilfen für Kinder, Jugendli-
che und deren Familien zu befürchten.
Einzig die bundesweite Einheitlichkeit
ist aus jugend- und familienpolitischer
Sicht sinnvoll, sie zahlt sich aus, nicht
nur für die Lebenssituation von Familien
im Bundesgebiet, sondern auch für die
öffentlichen Haushalte mit Blick auf die
gesamtgesellschaftlichen Kosten und
den wirtschaftlichen Nutzen.

Die Forderung nach einer zumindest
teilweisen Verlagerung der Gesetzge-
bungskompetenzen auf die Länderebe-
ne ist insbesondere fach- und rechtspo-
litisch unverständlich, hat doch das
Bundesverfassungsgericht aus wohl
überlegten Gründen stets den Zusam-
menhang von Präventivangeboten und
intervenierenden Leistungen als entschei-
dend für die Struktur der bundesgesetz-
lich geregelten Kinder- und Jugendhilfe
herausgestellt (BVerfGE 97, 332 ff.).

Deswegen appellieren wir an die Ent-
scheidungsträger im Bund und in den
Ländern, insbesondere in der Bundes-
staatskommission, an der grundsätzli-
chen bundesrechtlichen Regelung der
Kinder- und Jugendhilfe festzuhalten
und dies nicht auf dem Altar eines Kom-
promisses zu opfern.

Ihren kinder- und jugendhilfefachli-
chen, wie ihren verfassungspolitischen
und verfassungsrechtlichen Äußerungen
sehen wir mit Interesse entgegen.

Berlin/Heidelberg, den 2. Juni 2004

Der Aufruf wurde initiiert von Dr. Tho-
mas Meysen, Deutsches Institut für Ju-
gend- und Familienrecht, Heidelberg,
und Prof. Dr. Johannes Münder, Techni-
sche Universität, Berlin. Neben der Bun-
deskonferenz für Erziehungsberatung
wurde er inzwischen von über 100 Insti-
tutionen und Personen aus der Jugend-
hilfe gezeichnet.1 Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg,

Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Thüringen.
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Neue Bücher

Reiche Praxiserfahrung
weitergegeben
Dorothea Rahm (2004): Integrative Gruppentherapie mit Kindern
Mit einem Beitrag von Carola Kirsch. Paderborn: Junfermann Verlag

Dorothea Rahm ist Erziehungsbe-
raterinnen und -beratern durch
ihre Kurse in integrativer Gestalt-

therapie und Beratung mit Kindern und
Jugendlichen im Rahmen des bke-Wei-
terbildungsprogramms bekannt. Ihre
Kurse gehören zu den viel besuchten
Klassikern unter den Angeboten der
bke. Ihr 1997 bei Vandenhoeck & Ru-
precht erschienenes Buch „Integrative
Gruppentherapie mit Kindern“ liegt nun
als überarbeitete Neuauflage vor. Wich-
tige Arbeiten der letzten Jahre zur Bin-
dungsforschung, Schutz- und Risiko-
faktorenforschung und zur Ressourcen-
aktivierung sind von ihr aufgenommen
und eingearbeitet worden.

Das Buch dokumentiert den reichhal-
tigen Erfahrungsschatz der Autorin, die
seit vielen Jahren die von ihr beschrie-
benen Gruppentherapien für Kinder ge-
meinsam mit anderen Therapeutinnen
und Therapeuten durchführt. Es beginnt
mit der Schilderung einer vollständigen
Gruppentherapie von den Vorbereitun-
gen bis zur Durchführung der Ab-
schlussstunde. Einfühlsam werden die
fünf teilnehmenden Kinder beschrieben
und der Verlauf der Therapie nachge-
zeichnet. Dorothea Rahm bleibt nicht
bei der Beschreibung des Gruppenver-
laufs stehen, sondern zeigt im nächsten
Kapitel den entwicklungspsychologi-
schen Hintergrund auf, der für sie hand-
lungsleitend ist und ihr hilft, die ihr
anvertrauten Kinder und deren Proble-
matik zu verstehen.

Der Anspruch, zu verstehen – die
Kinder und ihre Handlungen vor dem je
spezifischen lebensgeschichtlichen Hin-
tergrund, den gruppentherapeutischen

Prozess und seine Dynamik, die eigenen
Reaktionen in den jeweiligen Situatio-
nen mit den stattfindenden Gegenüber-
tragungen – durchzieht das gesamte
Buch. Gleichwohl widmet sie diesem
Thema ein eigenes, das dritte Kapitel,
in dem sie Grundlagen und Handwerks-
zeug zum Gestalten und Verstehen des
gruppentherapeutischen Prozesses be-

schreibt. Ein weiteres Kapitel beschäf-
tigt sich mit der Entwicklung von
Schutzfaktoren (Kap. VII). Behandelt
werden die Erkenntnisse der Bindungs-
forschung und der Resilienzforschung.
Darüber hinaus ist die Autorin interes-
siert an Schutzfaktoren, die von den
Kindern selbst entwickelt werden kön-
nen. Deren Entwicklung im Rahmen der
Gruppentherapie ist ihr eines der wich-
tigsten Ziele für die Arbeit mit sozial
und psychisch hoch belasteten Kindern.
Dazu gehören Wirksamkeitsüberzeu-
gung, Reflexionsfähigkeit im Sinne von
Metakognitionen und Perspektivenüber-
nahme, Solidarität und Androgynität.
Praktische Beispiele zur Förderung der
Schutzfaktoren im Rahmen der Grup-

penarbeit untermauern die theoreti-
schen Ausführungen, wie überhaupt die
Verbindung von Theorie und Praxis die
Besonderheit des Buches ausmacht.

Eine Abrundung, die das Buch be-
sonders für die Arbeit in Erziehungsbe-
ratungsstellen interessant macht, erfährt
das Buch durch Kapitel IV, „Strukturie-
rung der Arbeit mit Eltern und anderen

Bezugspersonen“. Dieser Beitrag, von
Carola Kirsch verfasst, hat den Charak-
ter eines Exkurses über notwendige
Rahmenbedingungen, die über das Set-
ting der Kindergruppentherapie hinaus-
gehen, jedoch unverzichtbar sind, soll
die Arbeit mit den Kindern gelingen.

Was das Buch in besonderem Maße
auszeichnet, ist die Ausgewogenheit
von theoretischen Grundlagen und Pra-
xiserfahrung, der einfühlsame, gut les-
bare Sprachstil, die zahlreichen Anre-
gungen und Beispiele für die eigene
Praxis und nicht zuletzt die Liebe zu
den Kindern und die positive Grundhal-
tung, die das Buch durchzieht.

Gisela Lösche
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Durch Biografiearbeit das
Selbstbewusstsein von
fremdplatzierten Kindern stärken
„Mein Lebensbuch“, herausgegeben vom Eylarduswerk,
entwickelt von Karin Mohr und Klaus ter Horst*****

Eine inzwischen unverzichtbare Me-
thode, Heim-, Pflege- und Adop-
tivkindern bei der Bewältigung

ihres Ausnahmeschicksals zu helfen, ist
die Biografiearbeit. Sie ist eine Möglich-
keit, Kindern und Jugendlichen bei der
Rekonstruktion ihrer Vergangenheit zu
helfen, die Gegenwart klarer einzuschät-
zen und so ihr Selbstvertrauen zu för-
dern. Biografiearbeit bedeutet immer,
ein Produkt, eine Dokumentation zu er-
stellen. Gesprochene Worte gehen wie-
der verloren oder werden umgedeutet.
Deshalb ist das schriftliche und optische
Dokumentieren durch Schreiben, Malen,
Ausfüllen von Vorlagen, das Einkleben
von Fotos Bestandteil biografischen Ar-
beitens.

Karin Mohr und Klaus ter Horst vom
Eylarduswerk (ein Jugendhilfeverbundsy-
stem in Bad Bentheim/Niedersachsen)
haben optisch ansprechende, vorstruk-
turierte Materialien zur Biografiearbeit
in „Mein Lebensbuch“ zusammenge-
stellt und übertreffen in weiten Teilen
die klassischen Ansprüche eines „life-
story-books“, von dem es im angelsäch-
sischen Raum eine Vielzahl von guten
Vorlagen gibt: ein dicker Ordner mit
bunten, nicht nummerierten Seiten aus
griffiger Pappe. Die einzelnen Arbeits-
blätter sind herausnehmbar und können
nicht nur mit Kindern und Jugendlichen
im Heim (hier liegt eindeutig der
Schwerpunkt) sondern mit allen ande-
ren Kindern bearbeitet werden, sodass
ein großer Teil der Vorlagen für die Ar-
beit in Erziehungsberatungsstellen aus-
gesprochen gut geeignet ist.

Es gibt ein Begleitheft mit einer gut
verständlichen Anleitung zur Handha-
bung des Materials. Hier wird auch dar-
auf hingewiesen, wie wichtig es für die

Kinder ist, nicht nur negative sondern
auch positive Erfahrungen mit ihren El-
tern zu dokumentieren: „Eltern und Kin-
der haben vor einer Fremdunterbrin-
gung eine gemeinsame Zeit gehabt, die
schwierige, aber auch gute Phasen hat-
te.“ Die Haltung gegenüber den Eltern
der Kinder bleibt bis auf kleine Ausnah-
men im zweiten Teil konstruktiv und
neutral, eine wichtige Voraussetzung für
das Gelingen der Biografiearbeit.

Vielfalt von Themen

Hier nur eine kleine Auswahl aus der
Vielfalt der Themen: Deine Familie (hier
sehr gut: Dinge, die zu Hause gut ge-
hen, Dinge, die sich zu Hause ändern
müssen). Als deine Mutter mit dir
schwanger war. Die Familie deiner Mut-
ter. Die Familie deines Vaters. Dein er-
stes Lebensjahr. Deine Eltern trennen
sich. Deine Gesundheit. Orte, an denen
du gewohnt hast. Schulen, die du be-
sucht hast. Deine Schlafgewohnheiten.
Deine Essgewohnheiten. Dein Glaube.
Freizeit und Hobbys. Deine Tiere. Wich-
tige Menschen in deinem Leben. Ein
Tag aus deinem Leben. Tolle Ereignisse
aus deinem Leben. Nicht so schöne Er-
eignisse aus deinem Leben. Deine Zu-
kunft. Menschen, die nicht mehr leben.
Wie sehe ich aus? Mein Zimmer. Was
tust du, wenn du nicht einschlafen
kannst? Was kann ich gut? Mit wem
habe ich manchmal Ärger? Meine Ge-
schwister.

Wichtig sind auch Vorlagen zu Vor-
mundschaft oder zur Namensänderung,
von der viele fremdplatzierte Kinder be-
troffen sind. Auch für ausländische Kin-
der gibt es eine Seite: Deine Ankunft in
Deutschland. Es fehlt allerdings eine

Vorlage über das Herkunftsland, dessen
Geschichte und Kultur. Insgesamt ist die
Zusammenstellung der Themen jedoch
sehr umfassend, phantasievoll, vom
Aufforderungscharakter her offen, so-
dass auch genug Raum für persönliche
Erfahrungen und Sichtweisen besteht.

Das Lebensbuch gliedert sich in zwei
Teile, einen „Du-Teil“, bei dem die Fra-
ge „Woher komme ich und wer bin
ich?“ im Vordergrund steht und einen
„Ich-Teil“, der eher die aktuelle Situati-
on des Kindes in den Vordergrund stellt
(„Wo lebe ich und wer bin ich?“) Diese
Trennung der Schwerpunkte in Ich und
Du wirkt auf mich eher etwas verwir-
rend. Sie wird inhaltlich auch nicht kon-
sequent durchgehalten. Ich werde mir
für jedes Kind individuell aus beiden
Teilen des Buches ein Programm zu-
sammenstellen.

Leider gibt es auch Schwächen bei
den Materialien, z.B. verwirrende kleine
Ungenauigkeiten: Unter der Überschrift
„Du wirst irgendwo anders wohnen“,
gibt es Fragen wie: Du warst damals...,
du gingst nach.... Du hast dort ge-
wohnt..., Vergangenheit und Zukunft
werden hier miteinander vermischt.
Beim zweiten Teil finden wir unter der
Überschrift „Wenn ich ärgerlich bin“
zwei Seiten. Auf der ersten wird folge-
richtig abgefragt: Was tust du, wenn du
ärgerlich bist? Auf der zweiten Seite
wird unter dem Titel „Wenn ich ärger-
lich bin“ ausschließlich von Zuneigung
und Liebe gesprochen. Es werden Her-
zen ausgemalt. Überschrift und Inhalt
passen nicht mehr zusammen. Manche
Blätter des zweiten Teils sind nicht her-
ausnehmbar, da die Anfangs-Überschrift
über mehrere Seiten beibehalten wird,
obwohl der Inhalt des Blattes damit
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nichts mehr zu tun hat und sich gut für
andere Kinder eignen würde.

Lebendige, intensive Wirkung

Im zweiten Teil des Lebensbuches wird
methodisch eine neue Vorgehensweise
eingeführt. Die einzelnen Kapitel des
Ich-Buches werden mit Vorlesegeschich-
ten begonnen. Hier werden Themen auf-
gegriffen wie Alltag im Kinderheim, war-
um Kinder nicht zu Hause leben
können, Ereignisse im Heim, Konflikte
in der Gruppe, die Rolle der ErzieherIn-
nen u.v.a. Die Wirkung ist ausgespro-
chen lebendig und intensiv. Die Geschich-
ten stimmen das Kind gefühlsmäßig ein,
sie setzen Identifikation, Projektion und
Reflexion in Gang. Es werden schmerzli-
che Realitäten angerührt, die alle Kinder
betreffen, die von ihren Eltern getrennt
leben. Leider wurde jedoch gerade dort,
wo es besonders tief geht, versäumt, im
Anschluss an die jeweilige Geschichte
entsprechende Materialien zur Verarbei-
tung anzubieten.

Hier ein Beispiel: Das Heimkind Peter
besucht seine Eltern zu Hause. Am Ende
der Erzählung ist Peter aufgewühlt:
„Wieder wird Peter rot. Er will weg, zu-
rück in die Gruppe. Und doch auch wie-
der nicht.“ Hier hätte das Thema unbe-
dingt fortgeführt werden müssen, z.B.:
Peter ist nach dem Besuch zu Hause
durcheinander. Wenn du willst, schrei-
ben wir hier auf, wie es dir geht, wenn
du von zu Hause kommst ... Stattdes-
sen wird nach der aufregenden Geschich-
te plötzlich abgefragt: Meine Mutter heißt
..., Sie hat eine/keine Brille ..., mein Vater
heißt ..., er hat eine/keine Brille. Die Brille
wird dazu groß abgebildet.

Durch die emotional dichten Ge-
schichten werden schmerzliche Themen
berührt, die dann in der Arbeit mit dem
Kind wieder verschwinden! Dies ist aus
psychologischer Sicht ein ernstes
Versäumnis. Natürlich kann die Begleit-
person hier mit dem Kind am Thema
weiterarbeiten. Es fehlt aber an vor-
strukturierten Angeboten. Ein anderer
sehr problematischer Übergang: In einer
berührenden Geschichte, wird für Kinder
in verständlicher Form vom Heimleiter
mit Marcel über seine psychisch kranke
Mutter gesprochen. Der einzige Bezug
zu diesem Thema in den folgenden Ar-
beitsblättern: Was ich kann und was ich
können möchte. Die Mutter von Marcel
ist verwirrt. Seit Marcel in der Gruppe
wohnt, geht er wieder zur Schule. Er
kann sich an Regeln halten und lernt
über schwierige Dinge zu reden. Dinge,

die ich lernen will ..., Dinge, die ich
schon gut kann ... Gibt es hier pädago-
gische Absichten? Soll das Kind viel ler-
nen und können, damit es später nicht
auch einmal verwirrt sein wird? Trauen
die Autoren Kindern nicht zu, dass in
ihnen durch eine bewegende Geschichte
über die Eltern eines anderen Kindes
das Bedürfnis geweckt wird, über die
eigene schwere Situation nachzuden-
ken? Muss dann so unsensibel auf ein
anderes Thema übergeleitet werden?
Biografiearbeit soll Kindern helfen, ihre
persönliche Situation anzunehmen und
Klarheit über ihre eigene und die Notla-
ge ihrer Eltern zu gewinnen. Mit solchen
Interventionen wird mehr Verwirrung als
Klarheit gestiftet.

Viele fremd platzierte Kinder haben
Sorgen und Fragen zu ihrer Identität.
Sie fragen sich z.B.: Ist meine Mutter
ein schlechter Mensch, weil sie ihr Kind
fortgab und bin ich deshalb auch
schlecht? Ist mein Vater ein dunkles Ka-
pitel in meinem Leben und werde ich so
werden wie er? Die Information, dass
kein Kind seiner Mutter oder seinem
Vater in allem gleicht, sondern eine
neue Mischung geworden ist, hätte gut
in den Geschichten untergebracht wer-
den können. Oder es hätte abgefragt
werden können: Was ich von meinem
Vater oder meiner Mutter an guten Sei-
ten geerbt haben könnte ... Zwar wird
erarbeitet: Was habe ich mit meinen Ge-
schwistern gemeinsam, aber nicht: Was
habe ich mit meiner Mutter, meinem Va-
ter gemeinsam, und worin bin ich an-
ders. Oder: Worauf kann ich bei meinen
Eltern stolz sein? Worüber bin ich ent-
täuscht?

Hier werden in „Mein Lebensbuch“
auch Chancen vertan. Die Einleitungsge-
schichten bieten eine Fülle an Anregun-
gen für tiefere Themen, die den Kindern
unter den Nägeln brennen. Aber dieser
wirkungsvolle Einstieg wird im Weiteren
dann kaum genutzt. Der Vorteil des
Ordners ist natürlich, dass unglücklich
gestaltete Blätter entfernt werden kön-
nen, und derjenige, der mit dem Materi-
al arbeitet, selbst ergänzende Vorlagen
entwickeln und dem Kind anbieten
kann.

Betrachtet man das umfangreiche Ge-
samtwerk, so ist dennoch zu empfehlen,
den nicht billigen Ordner für die EB-Ar-
beit anzuschaffen. Es enthält eine große
Fülle von strukturierten Vorlagen und
Übungen, die eine geeignete, systemati-
sche und umfassende Arbeitsgrundlage
darstellen. Das vom Eylardus-Werk vor-
gelegte Projekt bietet – abgesehen von

den angesprochenen Kritikpunkten –
einen qualitativ guten Grundstock für
die Biografiearbeit in Erziehungsbera-
tungsstellen.

Irmela Wiemann
www.IrmelaWiemann.de

Literatur zum Thema Biografiearbeit

Bücher:
Herbert Gudjons, Marianne Pieper, Birgit Wagener:
Auf meinen Spuren. Das Entdecken der eigenen
Lebensgeschichte. Hamburg, 1996
Angela Hobday, Kate Ollier: Helfende Spiele. Kreati-
ve Lebens- und Konfliktberatung von Kindern und
Jugendlichen, Weinheim, 2001
Hanna Jansen: Über tausend Hügel wandere ich mit
dir, Stuttgart, 2002
Christian Lindmeier, Biografiearbeit mit geistig be-
hinderten Menschen, Weinheim und München 2004
Karin Mohr und Klaus ter Horst: Mein Lebensbuch.
Herausgegeben vom Eylarduswerk e.V., Bad Bent-
heim, 1. Auflage 2004,
H.G. Ruhe: Methoden der Biografiearbeit, Lebensge-
schichte und Lebensbilanz in Therapie, Altenhilfe
und Erwachsenenbildung, Weinheim, Basel 1998
Tony Ryan, Roger Walker: Wo gehöre ich hin? Bio-
grafiearbeit mit Kindern und Jugendlichen, Wein-
heim, 2. Auflage 2003
Sabine Weinberger: Kindern spielend helfen, Wein-
heim, 2001
Irmela Wiemann: Wie viel Wahrheit braucht mein
Kind? 2. Auflage, Reinbek, 2003

Aufsätze:
Kay-Uwe-Fock: Methoden der Biografiearbeit, Blickpunkt
Pflegekinder Nr. 2, Hamburg, 2002, S. 22 bis 23
Tatjana Keiner, Muriel Mace, Erika Theobal: Das
autobiografische Gedächtnis: Wir sind, woran wir
uns erinnern, Psychologie Heute, März 2000, 20-26
Doris Knoblich, Clemens Schmid-
Isringhausen:Wurzeln und Flügel, Biografiearbeit mit
Kindern und Jugendlichen in Hans-Ulrich Peifer-
Schaupp (Hrsg.), Systemische Praxis. Perspektiven,
Modelle, Praxis, Freiburg i.Br. 2002
Doris Knoblich, Clemens Schmid-Isringhausen: „Wo
komme ich her, wo gehöre ich hin?“, Biografiearbeit
mit Kindern und Jugendlichen, Sozialmagazin, De-
zember 1999, S. 50-55
Birgit Lattschar: Biografiearbeit mit Kindern und
Jugendlichen, Unsere Jugend, Heft 5, München,
2002, S. 207 bis 213
Jörg Maywald: Biografiearbeit mit Pflegekindern,
Jugendhilfe 39, Nr. 5, Neuwied, 2001, S. 235-240
Netz, Schweizerische Zeitschrift für das Pflegekin-
derwesen, Identität – Lebensgeschichten von Pfle-
gekindern, Nummer 3, Juli 1999 (Pfkegekinderaktion
Schweiz, Bederstr. 105a, 8002 Zürich,
netz@pflegekinder.ch))
Irmela Wiemann: Biografiearbeit mit Kindern und
Jugendlichen – eine wirkungsvolle Hilfe zur Persön-
lichkeitsentwicklung in „Wo komme ich her – wo
gehöre ich hin?“ Biografiearbeit mit Kindern und
Jugendlichen in der Erziehungsberatung in EB-Kurier
2004, LAG für Erziehungsberatung in Hessen, Frank-
furt am Main
Irmela Wiemann: Biografiearbeit mit fremdplatzier-
ten Kindern und Jugendlichen – eine wirkungsvolle
Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung in Rosa Heim,
Christian Posch (Hrsg.): Familienpädagogik. Familiä-
re Beziehungen mit Kindern professionell gestalten,
Studienverlag, Innsbruck, 2003
Irmela Wiemann: Biografiearbeit mit Kindern aus-
ländischer Herkunft: in Tony Ryan, Roger Walker:
Wo gehöre ich hin?, 2. Auflage 2003

* Weitere Informationen und Bestell-
möglichkeit: www.Das-Lebensbuch.de

Neue Bücher
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Forschungsberichte und
Anwendungsbeispiele
Lehmkuhl, Ulrike (Hrsg.) (2003):
Therapie in der Kinder- und Jugendpsychotherapie.
Von den Therapieschulen zu störungsspezifischen
Behandlungen.
Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht

Metzmacher, B./Wetzorke, F. (Hrsg.) (2004):
Entwicklungsprozesse und die Beteiligten.
Perspektiven einer schulenübergreifenden Kinder
und Jugendlichenpsychotherapie.
Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht

Wer sich vor etwa 15 Jahren, sei
im Zuge eines Studiums oder
in Zusammenhang mit einer

entsprechenden Weiterbildung nach ei-
ner gleichermaßen allgemeinverständli-
chen wie wissenschaftlich seriösen
Überblicksarbeit im Bereich der Kinder-
psychotherapie umsah, der suchte fast
immer vergeblich. Das sieht heute ganz
anders aus: Die therapeutische Arbeit
mit Kindern beinhaltet eine konzeptio-
nell eigenständige Disziplin und im
Zuge einer gesetzlichen Regelung hat
Psychotherapie den Status einer ver-
traglich abgesicherten Versorgungslei-
stung für Kinder und Jugendliche. Diese
Entwicklung wird in zahlreichen Lehrbü-
chern, Fachzeitschriften, Artikeln und,
nicht zuletzt, durch Kongressberichte
dokumentiert.

Bei den hier zu besprechenden Bü-
chern handelt es sich um Tagungsberich-
te,  die dem im Untertitel formulierten
Anspruch einer schulenübergreifenden
Perspektive auf höchst unterschiedliche
Weise nachzukommen versuchen. Bei
dem von Ulrike Lehmkuhl herausgege-
benen Band „Therapie in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie“ handelt es um Zusam-
menfassungen der Beiträge eines Kon-
gresses der Deutschen, Österreichischen
und Schweizer Gesellschaften für Kinder-
und Jugendpsychiatrie. Der Untertitel
(von den Therapieschulen zu störungs-
spezifischen Behandlungen) signalisiert
sicherlich einen allgemeinen, nicht auf

den Bereich der Kinderpsychiatrie be-
schränkten Forschungstrend und ist in
Bezug auf den Inhalt dieses Buches irre-
führend.

Die Berichte stehen recht unvermit-
telt nebeneinander, ein systematischer
Überblick fehlt, und es erweist es sich
für den Leser als mühsam, sich in die-
sem Buch zu orientieren, geschweige
denn, die hier in Kurzform referierten
Forschungsvorhaben und Resultate (in
der Regel handelt es sich um nicht abge-
schlossene Untersuchungen) in ihrer klini-
schen Relevanz abschätzen zu können.

Frage der praktischen
Umsetzbarkeit

Schwerpunkte bilden störungsspezifi-
sche Behandlungskonzepte sowie Fra-
gen zur Indikation. Auch Themen, die
nicht im engeren Sinne als klinische zu
bezeichnen sind, etwa die Kooperation
von Versorgungseinrichtungen, finden
hier Beachtung. Die Themenfülle ist
enorm, die Vielfältigkeit der Untersu-
chungsansätze imponierend. Es stellt
sich allerdings die Frage, wie diese viel-
fältigen Erkenntnisse praktisch umge-
setzt werden können. Selbst bei einer
zurückhaltenden Interpretation ist nicht
zu übersehen, dass psychischen Störun-
gen und Entwicklungsschwierigkeiten
angesichts ihrer Häufigkeit nicht mehr
angemessen mit einzellfallorientierten
Maßnahmen zu begegnen ist.

Der von Metzmacher und Wetzorke
herausgegebene Band versammelt Refe-
rate einer Fachtagung des Berufsverban-
des der Kinder- und Jugendpsychothera-
peuten. Das übergreifende Thema ist
die Kontextabhängigkeit von Entwick-
lungsprozessen in Kindheit und Jugend
und demgemäß ist die Mehrzahl der
Beiträge an der Schnittstelle zwischen
Entwicklungspsychologie, sozialem
Sinnverstehen und klinischen Konzep-
ten angesiedelt.

Der erste Schwerpunkt umfasst vier
Beiträge, die, im Anschluss an einen
konstruktivistisch ausgerichteten Grund-
satzartikel, kindertherapeutischen Me-
thoden zur Verbindung von innerer und
äußerer Realität, Überlegungen zur
Gruppenarbeit beinhalten, sowie Anmer-
kungen zum Thema „Schulen, die Kin-
der stärken“. Der letztgenannte Artikel
ist besonders hervorzuheben, bietet er
doch, angesichts einer inzwischen schon
hysterische Züge annehmenden Bil-
dungs- und Qualitätsrhetorik Orientie-
rung für verwirrte Gemüter.

Sechs Beiträge, die den Schwerpunkt
dieses Buches bilden, befassen sich mit
äußeren und inneren Wirkfaktoren, the-
matisieren störungsanfällige Entwick-
lungsprozesse und zeigen Behandlungs-
möglichkeiten bei Ängsten, sowie
spezielle therapeutische Methoden im
Grenzbereich zwischen Verhaltens- und
Persönlichkeitsstörungen auf. Auch die
inzwischen den fachwissenschaftlichen
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Kontext überschreitende Kontroverse
um die medikamentöse Behandlung von
Aufmerksamkeitsstörungen findet Be-
achtung.

Die zwei das Buch abschließenden
Kapitel liefern Beiträge zu Schutzfakto-
ren und Resilienz. Hiermit wird ein The-
menfeld der Kindertherapie angespro-
chen, das nicht nur theoretisch attraktiv
erscheint und in der Forschung noch
viel zu wenig Beachtung findet.

Schlüsse über den Stand der Theo-
rie- und Methodendiskussion lassen die
Beiträge dieses Buches nur bedingt zu.
Die Autoren folgen mehr impliziten, für
den Leser gleichwohl nachvollziehbaren
Prinzipien und Grundüberzeugungen. In
der Gesamtbetrachtung stehen diese
allerdings eher zusammenhanglos ne-
beneinander. Unstrittig ist der hier aus-
gewiesene Zugewinn an Beschreibungs-
und Einwirkungsmöglichkeiten im Blick
auf die kognitiven und emotionalen
Ressourcen. In diagnostischer Hinsicht
bieten sich viele „ Möglichkeiten und
Perspektiven, mit denen wir die „Welt“,
die uns geschildert, die inszeniert, ge-
malt oder gebaut wird, betrachten und
auslegen zu können“ (S. 13).

Psychopathologische Phänomene als
Anlass für therapeutische Interventionen
lassen sich auf unterschiedlichste Art
und Weise beschreiben, zumal wir es in
der (Kinder)-psychotherapie nicht mit
Problemen sui generis als mit Entwick-
lungs- und/oder Verhaltensauffälligkei-
ten zu tun haben, die erst vor dem Hin-
tergrund bestimmter, sozial vermittelter
Erwartungen und Anforderungen plausi-
bel und mithin als behandlungsbedürf-
tig eingeschätzt werden.

Voraussetzungsreiches
Unternehmen

Soziales Sinnverstehen als Verknüpfung
der klassischen Einzelfallperspektive mit
sozialen Kontexten (Erwartungen, Anfor-
derungen an Kinder in Schule, Familie,
Freizeit) erweist sich als ein ebenso not-
wendiges wie voraussetzungsreiches
Unternehmen, das allerdings auch Fal-
len beinhaltet: So heißt es auf Seite
273 in Zusammenhang mit der Bedeu-
tung von Werten in der Psychotherapie
vor dem Hintergrund von „Verände-
rungsdruck, Leistungsdruck und Arbeits-
stress müssen wir diese Flexibilität als
Psychotherapeuten bei unseren Patien-
ten unterstützen, sie befähigen, sich
bewusster und dezidierter vor dem Hin-
tergrund ihrer Probleme mit möglicher-

weise sehr viel mehr Rahmenthemen als
bisher zu beschäftigen“. Ohne dem Au-
tor eine bestimmte Tendenz unterstellen
zu wollen, halte ich Aussagen solcher
Art für problematisch, bergen sie doch
die Gefahr, dass therapeutische Strate-
gien und Zielsetzungen je nach Verträg-
lichkeit mit aktuellen gesellschaftlichen
Werthaltungen heruntergespielt oder als
gesicherte Erkenntnisse ausgegeben
werden. Beide Tendenzen sind dem An-
liegen von Psychotherapie nicht gerade
förderlich. Dies gilt in ähnlicher Weise
für den inzwischen überstrapazierten
Begriff der Individualisierung.

Zum einen ist damit ein Entwick-
lungsprozess zu selbstbestimmtem Han-
deln gemeint, wobei jeweils zu klären
wäre, was Selbstbestimmung unter ganz
bestimmten Lebensbedingungen bedeu-
tet; zum anderen wird Individualisierung
als Metapher verwendet, um rasant ab-
laufende gesellschaftliche Veränderun-
gen zu umschreiben, die aus der Sicht
von Kindern und Jugendlichen eben
nicht nur neue Freiheitsspielräume er-
möglichen, sondern auch und gerade
den Verlust halt- und orientierungsge-
bender Lebensmuster signalisieren.

Wenn Kindertherapie, wie es in die-
sem Buch immer wieder anklingt, par-
teiisch sein will (soll), müsste sie dann
nicht viel radikaler als bisher die wider-
sprüchlichen Erwartungen und Anforde-
rungen, denen Kinder und Jugendliche
ausgesetzt sind, hinterfragen und ge-
genüber allem Zweckhaften und Ab-
sichtsvollen Distanz halten? Kinderthera-
pie kann keine Sozialpolitik ersetzen.
Wenn sie etwas zur Verbesserung der
Lebensbedingungen für Kinder und Ju-
gendliche leisten kann, dann allenfalls
nebenbei.

Kongressberichte in
unterschiedlicher Form

Eine Rezension hat zwei Fragen zu be-
antworten: Was taugt das Buch, und
welchem Leserkreis ist es zu empfehlen?
Bei beiden Büchern handelt es sich um
Kongressberichte, die in ihrer Form al-
lerdings nicht unterschiedlicher sein
könnten. Der von Lehmkuhl herausge-
gebene Band bildet protokollarisch den
aktuellen Forschungsstand im Bereich
der Kinder- und Jugendpsychiatrie ab.
Wer sich einen Überblick verschaffen
will, ist mit diesem Buch gut beraten.
Anregungen für die Praxis kann und will
ein solches Buch nur bedingt geben.
Interessant ist es sicherlich in Zusam-

menhang mit der Konzipierung von For-
schungsvorhaben oder als Nachschlage-
werk. Mithin ist dieses Buch vor allem
klinischen Forschern bzw. an Forschung
interessierten Lesern zu empfehlen,
aber auch Praktikern, die aus diesem
Buch keine direkt umsetzbaren Hand-
lungsanweisen erhalten, aber doch eine
ganze Reihe von Anregungen, die nicht
zuletzt zu einer Erweiterung diagnosti-
scher Optionen beitragen können.

Das von Buch von Metzmacher und
Wetzorke kann in Form und Inhalt als
gelungen bezeichnet werden. Was in
Forschungsberichten nur skizziert wer-
den kann, ist hier ausbuchstabiert. Die
Texte sind mit vielen Anwendungsbei-
spielen unterlegt, die anschaulich ma-
chen, wie Interventionstechniken einge-
setzt, therapeutische Arbeitsbündnisse
hergestellt und aufrechterhalten werden
können. Hervorzuheben ist auch der
Versuch einiger AutorInnnen, neben der
Einzelfallperspektive lebenspraktische
Veränderungen und damit einhergehen-
de An- und Überforderungen von Kin-
dern und Jugendlichen in einen sinnver-
stehenden Zusammenhang zu bringen.

Den im Untertitel formulierten An-
spruch wird das Buch nur sehr bedingt
gerecht, stellvertretend sei hier die Ein-
schätzung von Rotthaus zitiert, der nach
einer Absage an das schulen-orientierte
Denken nüchtern konstatiert, dass wir
vorläufig noch nicht in der Lage sind,
„ein einheitliches, theoretisch und me-
thodisch gut fundiertes Konzept für Psy-
chotherapie zu entwickeln“ (S. 43). Viel-
leicht geht ein solcher Anspruch auch zu
weit. Wenn sich altersbezogene Ent-
wicklungsmuster als in hohem Maße
kontextabhängig (historische, soziale
und kulturelle Rahmenbedingungen) er-
weisen, dann sind einem entwicklungs-
psychologisch fundierten Modell von
Psychotherapie enge Grenzen gezogen

Ein wie auch immer geartetes schu-
lenübergreifendes Konzept wäre ja nicht
auf bestimmte, gut bestätigte Modelle
einer optimalen Entwicklung eingrenz-
bar, es enthielte immer auch spezifische
Normalitätsvorstellungen, die sich nur
mit Bezug auf eine bestimmte Lebens-
praxis verstehen und gerade nicht aus
einem erfahrungswissenschaftlichen
Kontext herleiten ließen. Eingedenk die-
ser Voraussetzungen wäre Kinderpsy-
chotherapie nur als eine sich fortlaufend
regenerierende und erneuernde Diszi-
plin zu konzipieren.

Hubert Mackenberg

Neue Bücher
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Weiterbildung und Erzie-
hungsberatung im Internet
beworben

Nach Angaben der veranstaltenden Ar-
beitsgemeinschaft für Jugendhilfe (AGJ)
besuchten 30.000 Menschen vom 2. bis
zum 4. Juni 2004 den Deutschen Ju-
gendhilfetag in Osnabrück. Unter dem
Motto „Leben lernen“ fand in ca. 210
Fachveranstaltungen im Rahmen der
Fachmesse ein intensiver fachpolitischer

lungen über die Hilfeentscheidung und
den -verlauf aufeinander. In der Praxis
ist es aus verschiedenen Gründen
schwierig, zu einer befriedigenden Ver-
einbarung über die Hilfe zu gelangen,
die alle Beteiligten mittragen können.
Auf der Tagung geht es um die Intenti-
on und den Qualifizierungsbedarf des
Verfahrens, um rechtliche, pädagogische
und sozialstaatliche Problemstellungen,
um die unterschiedlichen Interessen der
beteiligten Partner sowie um die Quer-
schnittsthemen Geschlecht und Herkunft
im Rahmen der Hilfeplanung.

Die Fachtagung finden vom 11. bis
12. November 2004 im SOS-Berufsbil-
dungszentrum Berlin statt.

Weitere Informationen: Sozialpädago-
gisches Institut im SOS-Kinderdorf e.V.
Renatastraße 77
80639 München
Tel: (089) 1 26 06 – 432
E-Mail: info.spi@sos-kinderdorf.de

ConSozial 2004: Aufbruch in
zukunftsfähige Strukturen

Deutschlands größte Kongressmesse für
die Sozialwirtschaft steht 2004 unter
dem Motto „Potenziale des Sozialen –
Aufbruch in zukunftsfähige Strukturen“.
Vom 20. bis 21. Oktober werden im
Nürnberger Messezentrum voraussicht-
lich wieder über 4.000 Führungs- und
Fachkräfte Perspektiven für die Soziale
Arbeit und Pflege diskutieren.

In über 50 Veranstaltungen stellt der
Kongress erfolgreiche Projekte und
neue Forschungen vor. Erstmals wird
der von der Ernst & Young AG gestiftete
ConSozialPreis für herausragende Mana-
gement-Innovationen im Sozialmarkt
verliehen.

Die Messe mit über 200 Ausstellern
zeigt, welche Lösungen führende Anbie-
ter von Arbeitsmitteln, Weiterbildung,
Software oder Organisationsberatung
entwickelt haben. Auf dem Marktplatz
ConSozial zeigen Verbände und Einrich-
tungen ihre Fachkonzepte und ihr wei-
tes Spektrum sozialer Dienste. Das
Hochschulforum informiert über Bil-
dungsangebote, insbesondere aus dem
Sozial- und Pflegemanagement. Stellen-
angebote und Bewerbungstipps gibt es
bei der Job-Börse für Führungs- und
Fachkräfte-Nachwuchs.

Weitere Informationen:
www.consozial.de oder Tel: (0 91 28) 50
26 01, E-Mail: info@consozial.de

suchten Projektpräsentation auf dem
Fachkongress vorgestellt. Bundesfamili-
enministerin Schmidt hatte sich anläs-
slich der Eröffnung des Jugendhilfetages
dafür ausgesprochen, die Rahmenkom-
petenz für die Gesetzgebung in der Kin-
der- und Jugendpolitik auch weiter bei
der Bundesregierung zu lassen. Schmidt
sagte mit Blick auf die Verhandlungen
in der Föderalismuskommission, sie
werde die Rahmenkompetenz des Bun-
des für das Sozialgesetzbuch VIII vertei-
digen. Zur Herstellung vergleichbarer
Lebensverhältnisse müsse überall eine
„präventive Kinder- und Jugendhilfepoli-
tik“ stattfinden.

Fachtagung Trans- und
Intergeschlechtlichkeit

Vom 18. bis zum 19. November 2004
findet in Berlin, Haus der Kirche für Mit-
arbeiter/innen aus pädagogischen und
psychologischen Arbeitsfeldern und des
Gesundheitswesens die Fachtagung
„männlich – weiblich – menschlich? –
Trans- und Intergeschlechtlichkeit“ statt.

Infos und Programm:
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Sport, III B 5
Beuthstr. 6-8, 10117 Berlin
gleichgeschlechtliche@senbjs.verwalt-
berlin.de
www.senbjs.berlin.de/gleichgeschlechtliche
Anmeldung: info@sonntags-club.de

Fachtagung Hilfeplanung 
reine Formsache?

Der Gesetzgeber hat mit dem Paragra-
fen 36 SGB VIII die Hilfeplanung im Ein-
zelfall als beteiligungsorientiertes Ver-
fahren für die Erziehungshilfe
festgeschrieben. Kommen Jugendamts-
mitarbeiter, Einrichtungsvertreter und
Adressaten der Hilfeleistung zu einem
Hilfeplangespräch zusammen, so treffen
verschiedene Perspektiven und Vorstel-

Austausch statt. An über 270 Ständen
auf dem Markt der Jugendhilfe konnten
sich die interessierten Besucherinnen
und Besucher außerdem über die viel-
fältige Arbeit der Kinder- und Jugendhil-
fe informieren. Auch die bke war mit
dabei. Auf einem zusammen mit der
Landesarbeitsgemeinschaft für Erzie-
hungsberatung Niedersachsen betreuten
Stand wurde insbesondere die „Weiter-
bildung zum Erziehungs- und Familien-
berater“ und die Online-Beratung für
Jugendliche und Eltern beworben. Die
Angebote der Virtuellen Beratungsstelle
wurden auch im Rahmen einer gut be-
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Sexuell aggressiv

Unter dem Titel „…sind noch Kinder,
doch auch Täter…“ veranstaltet die
Deutsche Gesellschaft gegen Kindes-
misshandlung und –vernachlässigung
e.V. (DGgKV) in der Zeit von September
2004 bis November 2005 eine berufsbe-
gleitende Fortbildung zur Betreuung
und Behandlung von sexuell aggressi-
ven Kindern und Jugendlichen.

Zulassungsvoraussetzungen: Abge-
schlossenes Studium der Psychologie,
der Sozialpädagogik oder der Medizin.
Über die Zulassung entscheidet die
DGgKV.

Lehrgangsleitung, sowie weitere In-
formationen:
Kai Sachs, Deutsche Gesellschaft gegen
Kindesmisshandlung und -vernachlässi-
gung e.V. (DGgKV)
Königsweg 9, 24103 Kiel
Tel: (04 31) 67 12 84
Fax: (04 31) 67 49 43
E-Mail: sachs@dggkv.de

Kinder über ihre Rechte
informieren

Um Kindern und Jugendlichen den Über-
blick über ihre international festgeleg-
ten Rechte zu geben und zur Beteili-
gung an deren Umsetzung aufzurufen,
hat die Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, Renate
Schmidt, die Informationsbroschüre
„Eine Welt – Fit für Kinder“ vorgestellt.
Darin werden die wichtigsten der 54
geltenden Kinderrechtsartikel aufge-
zählt, die Vereinten Nationen erklärt
und die Arbeit der Bundesregierung zur
Umsetzung der Ziele vorgestellt. Die
Broschüre bezieht sich auf das Ab-
schlussdokument „Eine Welt – Fit für
Kinder“ des 2. Weltkindergipfels der
Vereinten Nationen (UN), der im Mai
2002 in New York stattgefunden hat.
Darin wurden von der internationalen
Staatengemeinschaft die gemeinsamen
Ziele und Strategien zur Verbesserung
der Lebens- und Entwicklungschancen
von Kindern und Jugendlichen festge-
schrieben.

Auf dem 2. Weltkindergipfel 2002 in
New York haben sich Politikerinnen und
Politiker aus mehr als 180 Staaten und
aus vielen Organisationen getroffen.
Erstmals in der Geschichte der UN wa-
ren auch rund 360 Kinder aus aller Welt
mit dabei, die ihre Forderungen vortra-

gen konnten. Im Abschlussdokument
des 2. Weltkindergipfels wird auch die
Erstellung eines nationalen Aktionsplans
„Für eine kindergerechte Welt“ gefor-
dert, in dem konkrete Umsetzungen auf-
gezeigt werden sollen. Der nationale
Aktionsplan für Deutschland soll im
Herbst 2004 vorgestellt werden.

Weitere Infos zum UN-Kindergipfel
und die Broschüre zum runterladen:
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/
Kategorien/Publikationen/
Publikationen,did=19168.html. Die Bro-
schüre kann auch über die Broschüren-
stelle des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend unter
der Telefonnummer (01 80) 5 32 93 29
bestellt werden.

Wissenschaftliche Fachtagung
des bkj

Im Mai 2005 findet in Frankfurt am
Main unter dem Titel „Es ist nicht aus-
zuhalten!“, die dritte Fachtagung des
Berufsverbandes der Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeutinnen und
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten (bkj) statt.

Komplexe Störungen der Persönlich-
keitsentwicklung bei Kindern und Ju-
gendlichen sind Thema vom 4. bis zum
6. März 2005.
Informationen über die bkj Bundesge-
schäftsstelle
Am Markt 8, 36251 Bad Hersfeld
Tel: (0 66 21) 17 07 60
E-Mail: bkj.bgst@t-online.de

Jahrbuch für Erziehungs-
beratung

Das Jahrbuch für Erziehungsberatung
begleitet seit 1994 die fachliche Ent-
wicklung der Erziehungs- und Familien-
beratung. Etliche Beiträge haben im
fachlichen Diskurs selbst markante Ak-
zente gesetzt. Die Herausgeber des
Jahrbuches, Dr. Andreas Hundsalz und
Klaus Menne, laden herzlich ein, nun
den sechsten Band des Jahrbuches mit-
zugestalten. Seinen thematischen
Schwerpunkt soll die Zukunft der Erzie-
hungsberatung bilden.

Hierzu gehört zentral die Position der
Erziehungsberatung im Kontext der Hil-
fen zur Erziehung: ihr präventiver Auf-
trag, intensiveren Hilfen vorzubeugen,
die Zusammenarbeit mit dem Allgemei-
nen Sozialdienst, Mitwirkung im Hilfe-

planverfahren nach § 36 SGB VIII. Von
Interesse sind aber auch allgemeinere
Entwicklungslinien: die Verbreiterung
des konzeptionellen Spektrums, Bera-
tung und Familienbildung, Beratung und
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII.

Kolleginnen und Kollegen, die einen
Beitrag zum Jahrbuch, Band 6, schrei-
ben möchten, werden gebeten, ihr Inter-
esse bis zum 31. Oktober 2004 an die
Geschäftsstelle mitzuteilen und einen
ersten abstract zum gewählten Thema
beizulegen.

Fachgespräch zur
Förderalismusdebatte

Die geplante Neuordnung der Bund-
Länder-Kompetenzen kann erhebliche
Auswirkungen auf die Kinder- und Ju-
gendhilfe haben, wenn die Gesetzge-
bungskompetenz wie von den Minister-
präsidenten gefordert, an die Länder
übertragen wird.

Eine Gruppe von Fachverbänden, die
Internationale Gesellschaft für Heimer-
ziehung (IGfH), der Evangelische Erzie-
hungsverband (EREV), die Bundeskonfe-
renz für Erziehungsberatung (bke),
sowie vier weitere Verbände veranstal-
ten daher am 18. Oktober 2004 in Berlin
eine Expertendiskussion zu der unter
anderem eingeladen sind

F. Müntefering,
Vorsitzender der SPD – Bundes-
tagsfraktion

Dr. E. Stoiber,
Ministerpräsident von Bayern

K. Sager,
Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen

K. Wowereit,
Regierender Bürgermeister von Berlin

J.U. Hahn,
FDP, Hessen

Prof. Dr. J. Münder,
Technische Universität Berlin

Dr. Th. Meysen,
Deutsches Institut für Jugendhilfe und
Familienrecht

Prof. Dr. Dr. h.c. H.-P. Schneider,
Universität Hannover

Dabei ist auch eine Debatte mit Exper-
ten aus den Fachverbänden vorgesehen.



Konkurrenzlos
Weiterbildung zum Erziehungs-
und Familienberater erfolgreich etabliert

Beim stark studentisch geprägten
Publikum des Deutschen Jugend-
hilfetags Anfang Juni war das In-

teresse an der neuen Broschüre über
die „Weiterbildung zum Erziehungs- und
Familienberater“ der bke groß. Auch die
Resonanz in den Beratungsstellen vor
Ort lässt kaum zu wünschen übrig. Wie
bereits die beiden ersten Durchgänge
ist auch die aktuell im September 2004
beginnende Weiterbildungsfolge ausge-
bucht. Das liegt nicht allein darin be-
gründet, dass es sich um eine inhaltlich
konkurrenzlose Hinführung zur qualifi-
zierten und zeitgemäßen Tätigkeit in
einem wichtigen Feld der Kinder- und
Jugendhilfe handelt, sondern insbeson-
dere auch darin, dass diese Weiterbil-
dung zur Zeit ebenso konkurrenzlos
günstig angeboten werden kann.

Dank der Förderung durch den Euro-
päischen Sozialfonds der Europäischen
Union ergeben sich die folgenden gün-
stigen Kosten der Weiterbildung: Die
Gebühr beträgt pro Kurs 170,– bzw.
140,– EUR (für LAG-Mitglieder). Dieser
Satz bleibt für alle 13 Kurse konstant.
Eine günstige Ratenzahlung ist möglich.
Die EU-Förderung wirkt sich auch im-
mens auf Fahrt- und Unterkunftskosten

aus. Es gibt Förderbeträge von bis zu
60 Prozent (im Osten und 40 Prozent
im Westen) der dafür entstehenden
Kosten.

Für 2005 ist der Start von minde-
stens zwei weiteren Durchgängen des
Curriculums vorgesehen. Es ist das letz-
te Jahr, in dem die EU-Förderung greift.
Bei den ab 2006 beginnenden Folgen
ist mit deutlich höheren Gebühren zu
rechnen. Es erscheint also durchaus
sinnvoll, möglichst bald dem Appell von
Bundesfamilienministerin Renate
Schmidt zu folgen, die im Vorwort der
Informationsbroschüre zur bke-Weiter-
bildung schreibt: „Die Erfahrungen aus
den bisherigen Kursen sind mehr als
Erfolg versprechend. Nicht nur, dass
sämtliche zur Verfügung stehenden Plät-
ze belegt wurden; bei den Teilnehmern
und Teilnehmerinnen handelt es sich
immer auch um eine hoch motivierte
Gruppe, die sich mit großem persönli-
chen Einsatz an der Durchführung des
Curriculums beteiligt. Den Erziehungs-
und Familienberatungsstellen möchte
ich deshalb nachdrücklich empfehlen,
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
Beratungsstellen durch das von der bke
unter Förderung des Bundesministeri-

ums entwickelte Weiterbildungscurricu-
lum zum Erziehungs- und Familienbera-
ter fachlich zu qualifizieren.“

Während die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des ersten Durchgangs der
Weiterbildung schon der Entgegennah-
me ihrer Zertifikate zu Beginn des kom-
menden Jahres entgegenfiebern, konnte
als Mentor für die gerade beginnende
umfassende Weiterbildung Dr. Andreas
Hundsalz gewonnen werden. Auch die
erste 2005 startende dreizehnteilige EU-
geförderte Kursfolge wird von ihm be-
gleitet werden. Informieren Sie sich
rechtzeitig unter Tel (09 11) 977 14 11
oder unter www.bke.de über die Weiter-
bildung zum Erziehungs- und Familien-
berater! Es lohnt sich.

EUROPÄISCHE UNION
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Zentrale
Weiterbildung

Kompetenz vom Fachverband
für Erziehungs- Familien-
und Jugendberatung

Das Programm 2005
erscheint voraussichtlich
im November.

Informationen:
Tel (09 11) 977 14 11
Fax (09 11) 74 54 97
E-Mail zw@bke.de


